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Notdienste

1. Ärztliche Bereitschaftsdienst
1.1 Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der Ver-

bandsgemeinde Schweich.
1.2 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Trier

c/o Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, Feldstraße 
16, 54290 Trier, Telefon: 116 117

1.3 Öffnungszeiten:
- Montag ab 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr,
- Dienstag ab 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr,
- Mittwoch ab 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr,
- Donnerstag ab 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr,
- Freitag ab 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr,
- an Feiertagen vom07.00 Uhr.
Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt für 
Patienten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpra-
xen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 634

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Tel. 0651/2082244
Da nicht rund um die Uhr ein Arzt anwesend ist, bitten wir vorab 
um telefonische Voranmeldung, damit für Sie unnötige Wartezei-
ten vermieden werden können.
Nordallee 1, 54292 Trier
Mo. 19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr
Di. 19:00 Uhr - Mi. 07:00 Uhr
Mi. 14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr
Do. 19:00 Uhr - Fr. 07:00 Uhr
Fr. 16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet vom Vortag 18:00 Uhr bis nach 
dem Feiertag 07:00 Uhr

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:

5.1 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Chirurgie und Innere 0651/208-0
Schlaganfall 0651/208-2535

5.2 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0

5.3 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord
(ehem. Elisabethkrankenhaus)
Chirurgie und Innere 0651/6830

5.4 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Ehrang,
(ehem. Marienkrankenhaus Ehrang)
Chirurgie und Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst)  .....................................................Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken
(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag 08.30 Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 
Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Hilfezentren
8.1 Pflegestützpunkt in der Verbandsgemeinde Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke, behinderte und pflegebe-
dürftige Menschen und ihre Angehörigen
Inge Suska de Sanchez...........................06502-99 78 6 01
inge.suska-de-sanchez@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Hiltrud Thommes .....................................06502-99 78 6 02
hiltrud.thommes@pflegestuetzpunkte-rlp.de

8.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
(Frau Falk)  ...............................................Tel. 06502/93570

8.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 
Schönfelder Hofes, Schweich
(Herr Rohr)  ............................................Tel. 06502/995006

9. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 956.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Europa-Allee 
24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Schweich)

10. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 957.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Europa-
Allee 24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Sch-
weich)

11. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.
Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier
Entstörungsnummer: 0800 - 717-2599

12. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH .....................Tel. 0800 - 4112244

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf  ................................................................................Tel. 112

Leitstelle Trier (Berufsfeuerwehr)  .....................Tel. 0651/82496-0

Polizei
Notruf  ................................................................................Tel. 110
Polizei Schweich ................................................Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich .................................Tel. 06502/91650

Notrufeh
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99,-

Bester Wein am 10. Meilenstein!

ONLINE-WEINPROBE
6. - 8. AUGUST 2021

12 Winzer aus Detzem präsentieren ihre Weine auf der 
Online-Weinprobe des Rieslingfestes 2021.

Wir sind die Winzerinnen und Winzer: 
Daniela Alten, Jannis Mander, Bianca Kollmann, Christopher Lex, 
Matthias Rauen, Jonas Löwen, Michael Scholtes, Hans-Peter Hoffmann, 
Michael Lorscheider, Markus Scholtes, Marcus Dany, Tobias Lorenz

Reservieren Sie Ihr Weinpaket:
Mail: weinprobe@detzem.com

Telefon: 01 60 / 93 72 54 76

12 WEINE von 12 WINZERN
Vorverkauf der Weinpakete (für je 6-10 Personen):
So. 01.08.2021 von 10 - 16 Uhr am Detzemer Kindergarten

Hinweis: Corona-Krise

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des Corona-Virus´ nicht oder nur eingeschränkt 
hergestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle Inhalte online freigeschaltet.

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de
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Sommerschule 2021 

Auch in diesem Jahr bieten das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz und die 
Kommunen pädagogische Förderkurse für die Klassenstufen 1 bis 9 in den letzten 
beiden Wochen der Sommerferien (16. – 27.08.2021) an. 

Der Unterricht findet von Montag bis Freitag immer zwischen 9 Uhr und 12 Uhr statt 
und erfolgt durch ehrenamtliche Kursleitungen. 

In der Verbandsgemeinde Schweich wird an folgenden Schul-Standorten die 
Sommerschule eingerichtet (vorausgesetzt die Mindestteilnehmerzahl wird erreicht): 

Grundschulen (Klassen 1-4): 
Grundschule Föhren 
Grundschule Klüsserath 
Grundschule Leiwen 
Grundschule Longuich 
Grundschule Schweich 
 
Weiterführende Schulen (Klassen 5-9): 

Stefan-Andres-Schulzentrum Schweich 

 

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat im Internetportal www.ferien.bildung-rp.de die 
Kursangebote eingestellt. 

Die Anmeldung ist nur online unter 

http://www.terminland.de/sommerschule möglich. 

Hierfür kann auch der abgebildete QR-Code genutzt werden. 

 

Anmeldeschluss ist Sonntag, 8. August 2021. 

Es kann ein Standort gewählt werden, der dem Wohnort am nächsten liegt, 

unabhängig davon, welche Schule das Kind bzw. der/die Jugendliche regulär besucht. 

Für die Beförderung zu den Schulen sind die Eltern/Sorgeberechtigte selbst 

verantwortlich. 

Generelle Informationen und Antworten zur Sommerschule auf häufig gestellte Fragen 

finden sich auf der Webseite des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz: 

www.bm.rlp.de/de/sommerschule. 
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Spenden für die Opfer  
der Hochwasserkatastrophe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir helfen am besten mit Geldspenden und würden uns auch 

über Ihre finanzielle Unterstützung freuen! 
 
Spenden für Hochwasser-Betroffene in der VG Trier-Land 
Spendenkonto Verbandsgemeinde Trier-Land 
IBAN: DE13 5855 0130 0001 1273 80, BIC TRISDE55XXX. 
 
Die Stadt Trier ruft zu Spenden an die Caritas-Stiftung „Zeichen der Hoffnung“ auf,  
Pax-Bank Trier, IBAN DE55 3706 0193 3017 0100 17, BIC: GENODED1PAX. 
 
Spendenkonto Bistum Trier, 
Stichwort „Hochwasser 2021“, Pax-Bank,  
IBAN DE43 3706 0193 3000 6661 21, BIC GENODED1PAX. 
 
Spendenkonto des Landes: 
Empfänger: Landeshauptkasse Mainz 
IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06 
BIC: MALADE51MNZ 
Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ 
 
Evangelische Kirchengemeinde Ehrang: 
Sparkasse Trier 
IBAN: DE76 5855 0130 0000 2324 88 
Stichwort: Hochwasser Hilfe Ehrang 

der Hochwasserkatastrophe

Luftbild von Kordel; Foto: Bernhard Heller (Portaflug Föhren) 
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Corona-Testzentrum der Verbandsgemeinde Schweich
im Handwerkerhof Schweich-Issel 

 
Das Corona-Testzentrum der Verbandsgemeinde Schweich im Handwerkerhof 1, 54338 
Schweich-Issel ist von mittwochs bis freitags von 17:30-19:00 Uhr geöffnet. 
 
Neben der neuen Lokalität sind wir nun auch  
auf die Imnu-Software umgestiegen, welche bereits in 
verschiedenen Testzentren in der Region eingesetzt 
wird. Diese hat den Vorteil, dass dann keine vorherige 
Terminreservierung mehr nötig ist. Sie können sich 
einfach bequem während unseren Öffnungszeiten 
testen lassen. Ebenso entfällt die Wartezeit auf das 
Testergebnis. Dieses erhalten Sie nach ca. 15 Minuten 
per E-Mail. Sollten Sie das Testergebnis trotzdem in 
Papierform benötigen drucken wir Ihnen dieses gerne 
vor Ort aus. Zum Test benötigen Sie lediglich Ihren Personalausweis und müssen sich unter 
www.imnucode.com einmalig registrieren. Anschließend erhalten Sie einen QR-Code. Mit 
diesem QR-Code können Sie sich an jeder teilnehmenden Teststation testen lassen. Außerdem 
können Sie den QR-Code zur Kontaktnachverfolgung in teilnehmenden Gastronomiebetrieben 
nutzen. 
Ort:     Im Handwerkerhof 1, Schweich-Issel 
Öffnungszeiten:   Mittwoch-Donnerstag 17:30-19:00 Uhr 
Benötigte Unterlagen:  Personalausweis + persönlicher QR Code von Imnu  
Keine Terminreservierung nötig. Bitte erzeugen Sie sich vorab einen persönlichen QR-
Code unter www.imnucode.de  
 

Weitere kostenlose Corona-Schnellteststellen in der Verbandsgemeinde Schweich 

 

Teststelle Ort/Kontakt Testzeiten Anmerkungen 

DRK Ortsverein 
Schweich 

Zum Schwimmbad 3, 
54338 Schweich, 
coronatest@drk-

schweich.de 

Di. 17-19 Uhr, 
Sa. 9-12 Uhr 

Terminreservierung (für 
PCR-Tests) erforderlich 
unter coronatest@drk-

schweich.de 

dm-Drogeriemarkt 
Im Ermesgraben 1i, 

54338 Schweich 
Mo.-Sa. 9-16.30 

Uhr 

Terminbuchung unter 
dm.de oder über die 

dm-App 

Praxis Dr. Frank 
Soedradjat 

In den Schlimmfuhren 2, 
54338 Schweich, Tel. 

06502-9955936 

Mo.-Fr. 8-12 
Uhr, Di. 16-18 

Uhr 

Terminvereinbarung 
erforderlich 

Medicum-
Schweich 

Bei den Weiden 4, 
54338 Schweich, Tel. 

06502-1019 

Mo.-Fr. 8-12 Uhr 
und nach tel. 
Absprache 

Telefonische 
Anmeldung sowie 
Personalausweis 

erforderlich 

Hausärzte 
Schweich 

In den Schlimmfuhren 2, 
54338 Schweich, Tel. 

06502-9979660 

Mo.-Fr. 8-12 
Uhr, Mo.,Di.,Do. 

15-18 Uhr 
 

Testzentrum 
Landal Leiwen 

Landal Greenpark, 
Sonnenberg 1, 54340 

Leiwen 

Mo., Fr. 14-20 
Uhr, Di.-Do., 

Sa.-So. 12-18 
Uhr 

Personalausweis 
mitbringen 
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 DANKE 
für die Unterstützung

 der Freizeit "Hochwasserhilfe"

Zur Unterstützung von Kindern und Familien aus den vom Hochwasser 
betroffenen Gebieten, hat das Jugendbüro Schweich, in Kooperation mit dem 
Familienbündnis Römische Weinstraße und dem Jugendforum Schweich zwei 
kostenlose Ferienfreizeiten angeboten. 

Für die Kinder wurde ein Shuttleservice mit den Mannschaftsbussen des TuS 
Mosella Schweich e.V. eingerichtet. Das warme Mittagessen wurde durch die 
Fleischerei Herres und den Gasthof Pelzer zubereitet und eine liebe 
Schweicher Bürgerin, spendierte den täglichen Nachtisch, in Form eines Eises. 
Von Getränke Winnebeck wurden uns Getränke geliefert. Ebenfalls wurde uns 
Traubensaft vom Weinatrium Wallerath spendiert.  
Die Stadt Schweich, stellte uns, sowohl die Blechbüx, als auch die Grillhütte 
Azert zur Verfügung. Der Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband TrierSaarburg 
und der DRK Ortsverein Schweich unterstützten uns sowohl personell, als auch 
mit Kindersitzen für den Transport.
Zusätzlich haben uns viele liebe Menschen Kindersitze ausgeliehen oder 
geschenkt. Von der Touristinformation Römische Weinstraße wurde ein 
schönes Paket für unsere ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer 
zusammengestellt. 
 
Für die unkomplizierte Unterstützung, sei es in Form, der Bereitstellung von 
Bussen, einer spontanen Gestaltung des Mittagessens, der kostenlosen 
Lieferung von Speisen und Getränken oder der kostenlosen Zurverfügungstellung 
eines Veranstaltungsortes, sowie in Form von Spenden, wie Kindersitze und Eis 
und der Päsentpakete möchten wir uns herzlich bedanken! 

Zuletzt richten wir ein großes Dankeschön an die ehrenamtlichen 
Betreuerinnen und Betreuer, ohne deren spontanen Einsatz eine solche Freizeit 
niemals hätte umgesetzt werden können.      
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CORONA-VORSORGE 
 
 

BÜRGERBÜRO ist wie folgt geöffnet: 
Tel. 06502/407 222; buergerbuero@schweich.de 
 

Montag bis Freitag:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag bis Mittwoch:  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag:    14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

Wir empfehlen, vorab einen Termin zu vereinbaren; 
ansonsten muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Bitte 
beachten Sie, dass aufgrund der Abstandsregeln im 
Wartebereich maximal 5 Personen Platz nehmen können. 
 
Terminvereinbarung unter termine.schweich.de. 

 

Die sonstige Verwaltung ist jederzeit nach Voranmeldung 
wie folgt erreichbar: 
 

STANDESAMT:  Tel. 06502/407 208; neri.a@schweich.de 

VG-WERKE:   Tel. 06502/407 707; guggenmos.h@schweich.de 

ALLG. VERWALTUNG: Tel. 06502/407 0; info@schweich.de 
 

Montag bis Freitag:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag bis Mittwoch:  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag:    14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

SOZIALVERWALTUNG:Tel. 06502/407 306; haubrich.j@schweich.de 
 

Mo., Die., Do., Fr.:   08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mittwoch:    geschlossen 
Donnerstag:    14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
 

Wir bitten Sie um telefonische Voranmeldung. 
 

Die Kontaktdaten zu sonstigen Dienstleistungen sind auf der Internetseite der 
Verbandsgemeinde Schweich www.schweich.de unter der Rubrik Verwaltung zu 
finden. Diese Seite werden wir ständig aktualisieren. 
 

Die Verwaltung dankt für Ihr Verständnis. 
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Fundbüro

Verloren - Gefunden
Gefunden

In Schweich wurde eine Bankkarte gefunden (78/2021).
In Schweich wurde ein Autoschlüssel gefunden (79/2021).
In Riol wurde ein Schlüssel gefunden (80/2021).

Fundbüro der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

Zimmer 1; Tel. 06502 407-222

Umweltinfos / Umweltangebote

Fahrgemeinschaftsbörse  
der Römischen Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an. Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, 
den Sie bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich zurücksenden. Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahr-
gemeinschaft oder Ihren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit 
kostenlos im Amtsblatt unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröf-
fentlichen. Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umwelt-
schutz sowie zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens 
zu leisten und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen 
regen Zuspruch findet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Tel.: 06502/407-111.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:.........................................................................

Straße: ........................................................................................

Wohnort: .....................................................................................

Telefon: .......................................................................................

Suche ( ) bzw. biete ( ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von: .............................................................................................

nach: ...........................................................................................
(Fahrtstrecke)

Abfahrtszeit:..........................................................................Uhr

Rückfahrtszeit: ......................................................................Uhr

Wochentage: ..............................................................................

Fahrgemeinschaft könnte ab ......................................beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Amtsübergabe beim 
Rotary Club  

Römische Weinstraße

Nach einem erfolgreichen Jahr übergab 
der bisherige Präsident Dr. Christoph 
Klawe mit Sekretärin Sabine Kirsch die 
Amtsgeschäfte an die neue Präsidentin 
Gabriele Sahler mit ihrem Sekretär Jür-
gen Nisius.

Die Verbandsgemeinde Schweich sagt 
Dankeschön für viele Spenden, zuletzt 
die Mathekisten für die Kitas, die Nach-
hilfeförderung, den internationalen Ju-
gendaustausch und viele sonstige Akti-
vitäten.
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Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert. Zur Vermeidung unnötiger 
Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen der Altgerätebörse deshalb 
die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe solcher gebrauchsfähigen 
Gegenstände oder Sammlerstücke mit einer kurzen Beschreibung 
und unter Angabe der Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse im 
Amtsblatt anzubieten.
Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos abgeben möchten, 
bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausge-
füllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zurückzusen-
den. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung 
des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer bzw. 
E-Mail Adresse kostenfrei veröffentlichen. Interessenten können 
sich dann direkt an die Anbieter wenden. Die Anzeige wird in zwei 
aufeinanderfolgenden Amtsblättern veröffentlicht.
Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht werden, bitten 
wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 06502/407-111 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

Kostenlose Altgerätebörse

Name, Vorname:.......................................................................

Straße: ......................................................................................

Wohnort: ...................................................................................

Telefon: .....................................................................................

E-Mail: ......................................................................................
Kurze Beschreibung des kostenlos  

abzugebenden Gegenstandes:
..................................................................................................
..................................................................................................
Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

Kostenlose Altgerätebörse
Kennung Ich biete an                            Telefon

31/21 Sofa braun Stoff mit Schlaffunktion 1,40 x 2,00 m; Holzcouchtisch braun mit Schublade 0,80 
x 1,40 m; 2 Etagenbetten 2,00 x 0,90 m Metall mit Lattenrost und Matratze; Schreibtisch aus 
Kiefernholz 1,35 x 0,60 x 1,10 m B/T/H

0160/0957096

32/21 Jubiläums-Atlas ADAC paravant Funkenschutz 06502/2544

Mitteilungen der Römischen Weinstraße

Öffnungszeiten Tourist-Information Römische Weinstraße Schweich
Wir sind für Sie da:

01.05. - 31.10.
Montag - Freitag

09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Samstag

09:00 - 12:00 Uhr

01.11. - 30.04.
Montag - Freitag

09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender Römische Weinstraße vom 30.07.-05.08.2021
Datum von/bis Gemeinde Veranstaltung VeranstalterVeranstaltungsort

30.07.2021 Schweich Weinprobe für jedermann - 7 Wei-
ne inkl. Brot und Mineralwasser; 
Anmeldung bis 19:00 Uhr freitags 
unter 06502-8467

Familienweingut Marmann-Schneider; Corneliuspforte 63;
Beginn: 20:00 Uhr; Kosten: 8,00 € pro Person

30.07.2021 Riol Wein- und Informationsstand am 
Moselufer-Rioler Auszeit

Geöffnet von 11-22 Uhr

30.-31.07.2021 Longuich Weinzeit in der Vinothek Jung Freitag und Samstag ab 17.30 Uhr, Ferienweingut Jung,
Raiffeisenstr. 10, Tel: 06502-8619, info@ferienweingut-jung.de

30.07.-
01.08.2021

Pölich Straußwirtschaft
Weinstube Schömann

Donnerstag/Freitag ab 17.00 Uhr,
Samstag, Sonntag/Feiertag ab 16.00 Uhr, Hauptstr. 4

30.07.-
05.08.2021

Fell Besucherbergwerk Fell Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Infos 
unter: www.bergwerk-fell.de. Dort finden Sie die aktuellen 
Besucherregeln. Im Moment täglich 4 Führungen um 11.00 Uhr, 
13.00 Uhr, 15.00 Uhr und 16.50 Uhr mit Voranmeldung.

31.07.-
01.08.2021

Riol Wein- und Informationsstand am 
Moselufer

Weingut Albet Welter, Tel: 06502-7021

✂

✂
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Gleichstellungsbeauftragte 
/ Seniorenbeauftragte

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte  
für die Verbandsgemeinde Schweich

Frau Heike Frechen
Telefonische Sprechzeit: montags von 17.00 - 19.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de

31.07.-
01.08.2021

Schweich Es wird Wasser auf die Mühl‘ 
gekehrt - bei der Besichtigung und 
fachkundigen Führung illustriert die 
Inbetriebnahme der Wassermühle 
den Mülleralltag vergangener Tage.

Molitorsmühle – Technikmuseum und KulturdenkmalJeden 
Samstag, Sonntag und Feiertag geöffnet von 14.00 bis 18.00 
Uhr – Einlass bis 17.00 Uhr.Es gelten die aktuellen Corona-
Hygiene- und Besuchsregeln.Gruppenanmeldungen auch zu 
anderen Zeiten möglich.Weitere Infos unter www.molitorsmu-
ehle.de

31.07.-
01.08.2021

Longuich Offene Kirche Longuich Veranstalter: Arbeitskreis Offene Kirche; Jeden Samstag, 
Sonntag und Feiertag öffnet die Pfarrkirche St. Laurentius in 
Longuich von 16.00 bis 18.00 Uhr ihre Pforten und lädt zur 
Besichtigung ein.

31.07.-
01.08.2021

Mehring/ 
Lörsch

Vinothek und Weinbar „ Am Fluss-
kilometer 174“ geöffnet

Geöffnet von 16.00 bis 21.00 Uhr, Weingut Kühner-Adams, Tel: 
06502-20617

01.08.2021 Klüsserath Krippenmuseum Haus der Krippen, Hauptstr. 83; Sonntag: 14.00 bis 18.00 Uhr.
Eintrittspreise Erwachsene: 4,00 Euro;Ermäßigt: 3,00 Euro; 
Gruppen: 3,00 Euro pro Person; Kinder bis 12 Jahre haben 
freien Eintritt.

01.08.2021 Longuich Führung an der Römischen Villa 
Urbana

Beginn: 10.30 Uhr an der Römischen Villa Urbana, Eintritt: 3,00 
€/Erwachsene, Kinder sind frei. Es gelten die aktuellen Corona-
Hygieneregeln. Weitere Infos unter: www.longuich.de.

01.08.2021 Schweich Halbtageswanderung Eifelverein 
Ortsgruppe Trier: Wanderung 
Föhrener Ried-Meulenwald-Heil-
brunnen, SR evtl. Leinenhof

Treffpunkt: 13.30 Uhr P Leinenhof, WZ: 3 Std., WF: Anita 
Kruppert

04.08.2021 Trittenheim Öffentliche Bücherei Die Bücherei öffnet von 16.00 bis 18.00 Uhr, Grundschule 
Trittenheim

04.08.2021 Leiwen Kulturhistorische Weinbergswan-
derung mit Christoph Weis

Beginn: 10.00 Uhr, Treffpunkt Tourist Info Leiwen, Kosten: 
10,00 € inkl. Wein/Wasser

04.-05.08.2021 Riol Wein- und Informationsstand am 
Moselufer-Rioler Auszeit

Geöffnet von 11-22 Uhr

Diese Woche in den Kreis-Nachrichten

• Viele Sachspenden für Betroffene der Unwetter
• Kreiseinheiten engagieren sich in Ahrweiler

Die Kreis-Nachrichten finden sich im Anschluss an 
den redaktionellen Teil des Amtsblattes.

Kleine-Hilfe-Börse

Name, Vorname:......................................................................

Straße:  ....................................................................................

Wohnort:  .................................................................................

Telefon/E-mail:  ........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit:  .................................................................................

Zeitumfang: .............................................................................

Beginn:  ...................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das 
Familienbündnis Römische Weinstraße 

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

„Kleine-Hilfe-Börse“ des Familienbündnis-
ses Römische Weinstraße

Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten.

Zum anderen bieten wir denjenigen, die im Alltag Unterstützung 
brauchen, die Möglichkeit, jemanden zu finden, der Ihnen ehren-
amtlich Hilfe bietet.
Ihr Angebot bzw. Ihr Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im 
Amtsblatt unter Angabe des Ortes und der Telefonnummer / Email-
Adresse (ohne Namen) veröffentlicht.
Die Interessenten können dann direkt Kontakt miteinander aufneh-
men.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dieser Serviceleis-
tung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und jegliche Haftung 
ausschließen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns unter Tel. 06502/407-
302 in Verbindung setzen.
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KOORDINIERUNGS- UND FACHSTELLE
Oberstiftstr. 63, 54338 Schweich 

Michael Manikowski, Koordinator / Fachberater
Telefon: +49 170 96 72 341
Email: michael.manikowski@demokratieschweich.de 

FEDERFÜHRENDES AMT
Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße
Fachbereich Bürgerdienste / Jugendbüro 
Brückenstraße 46, 54338 Schweich

Laura Wagner, Projektleitung 
Telefon: (0) 6502 9810511
Email: laura.wagner@demokratieschweich.de

Simone Steffens, Sachbearbeitung 
Telefon: (0) 6502 9810514
Email: simone.steffens@demokratieschweich.de 

Jugendforum Schweich
Denise Löwen
Email: denise.loewen@demokratieschweich.de 

Jugend-InfoA

Jugendbüro
der Verbandsgemeinde Schweich        Tel. 06502 9810 510         info@jugendbueroschweich.de
Brückenstraße 46, 54338 Schweich                                                www.jugendbueroschweich.de

JJUUGGEENNDDBBÜÜRROO
DER VERBANDSGEMEINDE SCHWEICH 

Servicezeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 10  16 Uhr, Freitag 9  12 Uhr 

VG Jugendpflege / Sachgebietsleitung
Laura Wagner, B.A. Sozial und Organisationspädagogik
Telefon: 06502 9810  511
Mobil:    0160 36 28 992
Email:    laura.wagner@jugendbuero.de

Sachbearbeitung
Birgit KielJordan (Mo. 12  17 Uhr / Di. 8.30  13.30 Uhr)
Telefon: 06502 9810  510
Email:    info@jugendbueroschweich.de

Stadtjugendpflege Schweich
Lisa Petri, DiplomPädagogin
Telefon: 06502 9810  512
Mobil:    0174 98 79 643
Email:    lisa.petri@jugendbueroschweich.de

Pädagogische Fachkraft Stadt Schweich 
Johanna Müller, B.A. European Studies 
Telefon: 06502 9810 513
Mobil:    0151 2 83 73 192
Email:    johanna.mueller@jugendbueroschweich.de 

Jugendbüro
der Verbandsgemeinde Schweich        Tel. 06502 9810 510         info@jugendbueroschweich.de
Brückenstraße 46, 54338 Schweich                                                www.jugendbueroschweich.de

JJUUGGEENNDDBBÜÜRROO
DER VERBANDSGEMEINDE SCHWEICH 

Servicezeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 10  16 Uhr, Freitag 9  12 Uhr 

In den Ortsgemeinden: 

Gemeindejugendpflege Föhren
Marie Schönherr, B.A. Sozial und Organisationspädagogik
Mobil: 0170 48 13 600
Email: jrfoehren@jugendbueroschweich.de

Mitarbeiter*innen im Offenen Jugendtreff

Stadt Schweich 
Matthias Kehrbaum 
Email: jrschweich@jugendbueroschweich.de

Ortsgemeinde Longuich
Katharina Weißbeck
Mobil: 0170 23 73 203
Email: jrlonguich@jugendbueroschweich.de
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Schulen

Grundschule Föhren
Eis für alle

Zum Abschluss des Schuljahres hatte sich der Förderverein der 
Grundschule etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Eisauto wur-
de bestellt und jeder durfte sich eine Kugel aussuchen. Eine will-
kommene Überraschung in diesem außergewöhnlichen Schuljahr!

Vorstellung von Instrumenten

Der Musikverein Föhren stellte am 12.7.21 den dritten Klassen der 
Grundschule Am Föhrenbach in anschaulicher Weise verschiedene 
Instrumente vor. Einigen Kindern hat dies Lust auf das Erlernen 
eines Instruments gemacht. Alle, die Lust auf diese schöne Hobby 
haben, können sich an Mitglieder des Musikvereins wenden.

Soziale Dienste

Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Jugendbüro der Verbandsgemeinde Schweich, Brückenstraße 
46, 54338 Schweich
Zeit: immer dienstags von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, Tel. 0651 
170360
Ansprechperson: Bettina Löchel, Diplom-Pädagogin, Sozialthera-
peutin Sucht

EUTB- ergänzende, unabhängige Teilhabe-
beratung

Im Landkreis Trier-Saarburg 
gibt es seit diesem Jahr eine 
neue Beratungsstelle, wel-

che durch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales auf der Grundlage des SGB IX 
gefördert wird. Diese Beratungsstellen nennen 

sich bundesweit EUTB-Stellen für ergänzende, unabhängige Teil-
habeberatung. Hier findet eine kostenfreie, niedrigschwellige, zu 
den bestehenden Leistungen ergänzende Beratung für Menschen 
mit Behinderung, für von Behinderung bedrohte Menschen und für 
deren Angehörigen statt. Es gibt keine Voraussetzungen für eine 
Beratung, weshalb sich jeder, der mit seinem Problem, welches 
er durch Behinderung, Krankheit oder Unfall hat, telefonisch, per 
Mail oder persönlich an die Fachberatungsstelle wenden kann. 
Nach Vereinbarung können bereits jetzt schon Beratungstermine 
gemacht werden, telefonisch: 0651-97859-122 oder per Mail eutb-
tr@clubaktiv.de.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch oder per Mail einen Termin 
für folgende Beratungsangebote vor Ort:
in Hermeskeil, Saarstraße 95, 54411 Hermeskeil
in Trier, Schützenstraße 20, Trier
in Leiwen, Am Pfarrgarten 4, 54340 Leiwen

Verband Alleinerziehender Mütter und Vä-
ter, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.

Online-Beratung für Alleinerziehende in Rheinland-Pfalz

Der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. bietet eine 
Online-Beratung für Alleinerziehende in Rhein-
land-Pfalz an.
Alleinerziehend? Fragen zum Unterhalt, zum Um-
gang oder zum Sorgerecht? Sorgen wegen der 

Kinder? Stress im Alltag oder mit den Behörden? Lust auf Kontakt 
zu anderen Alleinerziehenden?

Wir sind für Sie da! Vertraulich, zeitnah und auf 
Wunsch anonym.

onlineberatung.vamv-rlp.de
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ADD Trier www.add.rlp.de eingesehen werden. Bitte beobachten Sie 
den Schädlingsbefall genau und setzen der Spritzbrühe die empfoh-
lenen Pflanzenschutzmittel in der richtigen Dosierung zu. Beachten 
Sie bei dem Einsatz von Fungiziden mit erhöhter Resistenzgefahr auf-
grund von spezifischen Wirkungsmechanismen:
Aufgrund des besseren Verständnisses wurden die betroffenen Fungi-
zide mit Buchstaben von A-S gekennzeichnet. (siehe auf der Seite 62-
63 der Integrierten Weinbau Rahmenempfehlung 2021 des DLR Mosel 
www.dlr-mosel.rlp.de)
Die Buchstaben A - S kennzeichnen unterschiedliche Wirkstoffgruppen 
bzw. Wirkungsmechanismen. Fungizide mit denselben Buchstaben 
enthalten Wirkstoffe, die denselben Wirkungsmechanismus besitzen 
und zu Resistenzen führen können. Daher dürfen maximal zwei bzw. 
drei Anwendungen pro Saison über alle Indikationen mit demselben 
Buchstaben erfolgen. Eine Ausnahme gibt es lediglich bei der Gruppe 
der Azole. Dies gilt unabhängig davon, wie viele Behandlungen für ein 
Mittel zugelassen sind. Informieren Sie sich daher in den Betriebsstel-
len der Raiffeisen-Waren-Zentrale oder beim DLR Mosel über die noch 
zur Verfügung stehenden einzusetzenden Mittel. Helfen Sie mit, die 
Pflanzenschutzmittel langfristig zu erhalten.
Gemarkung Detzem-Schleich-Ensch
Die letzte Hubschrauberspritzung wurde am 27.- 28.07. 2021 
durchgeführt.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen:
Raiffeisen-Markt GmbH Thörnich, Tel: 06507-70249-17, 
E-Mail: n.becker@rm-thoernich-mehring.de
1. Spritzung Delan Pro, Netzschwefel, Basfoliar Aktiv SL
2. Spritzung Delan Pro, Vivando, Netzschwefel, Basfoliar Ak-

tiv SL
3. Spritzung Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel, Basfoliar Aktiv SL
4. Spritzung Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, 

Netzschwefel
5. Spritzung Mildicut, Sercadis, Netzschwefel, Basfoliar Aktiv 

SL
6. Spritzung Orvego, Dynali

Gemarkung Klüsserath-Rivenich
Die letzte Hubschrauberspritzung wurde am 28.- 29.07.2021 
durchgeführt.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen:
Raiffeisen-Markt GmbH Thörnich, Tel: 06507-70249-17, 
E-Mail: n.becker@rm-thoernich-mehring.de
1. Spritzung Delan Pro, Netzschwefel, Basfoliar Aktiv SL
2. Spritzung Delan Pro, Vivando, Netzschwefel, Basfoliar Ak-

tiv SL
3. Spritzung Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel, Basfoliar Aktiv SL
5. Spritzung Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, 

Netzschwefel
6. Spritzung Mildicut, Sercadis, Netzschwefel
7. Spritzung Orvego, Dynali

Gemarkung Leiwen - Köwerich
Die letzte Hubschrauberspritzung wurde am 28.-29.07.2021 durch-
geführt.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen:
Raiffeisen-Markt GmbH Thörnich, Tel: 06507-70249-17, 
E-Mail: n.becker@rm-thoernich-mehring.de
1. Spritzung Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung Delan Pro, Vivando, Netzschwefel, Basfoliar Ak-

tiv SL
3. Spritzung Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel, Basfoliar Aktiv SL
5. Spritzung Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, 

Netzschwefel
6. Spritzung Mildicut, Sercadis, Netzschwefel
7. Spritzung Orvego, Dynali

Gemarkung Thörnich
Die letzte Hubschrauberspritzung wurde am 28.-29.07.2021 durch-
geführt.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen:
Raiffeisen-Markt GmbH Thörnich, Tel: 06507-70249-17, E-Mail: 
n.becker@rm-thoernich-mehring.de
1. Spritzung Delan Pro, Vivando, Netzschwefel, Basfoliar Ak-

tiv SL
2. Spritzung Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
3. Spritzung Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, Netz-

schwefel, Basfoliar Aktiv SL

Malwettbewerb der Malteser

Die Malteser Föhren riefen zu einem Malwettbewerb auf: Einsatz-
fahrzeuge sollten dargestellt werden. Am 24.7.21 kamen Herr Hein-
zenburger und seine Kollegin zur Siegerehrung in die Grundschule 
Am Föhrenbach. Die Gewinnerbilder werden teilweise für mehrere 
Monate auf den Einsatzfahrzeugen zu sehen sein, wie unser Foto 
zeigt. Ebenso werden Bilder der Kinder die Hallentore schmücken 
und an einem Tag der offenen Tür in den nächsten Wochen sollen 
die Bilder von allen Teilnehmenden in einer Ausstellung in den Hal-
len der Malteser zu bestaunen sein.

Ein ganz besonderes Jahr! Freiwilliges 
Soziales Jahr an Ganztagsschulen

Viele Entscheidungen des Lebens junger Menschen sind derzeit 
noch offen, weil so vieles unklar ist. Klar ist aber: Auch in Coro-
nazeiten und besonders danach ist ein Freiwilliges Soziales Jahr 
an Schulen ein absoluter Gewinn. Vielfältige Aufgabenfelder, span-
nende Einblicke in das Berufsfeld Schule und ein Jahr zur persön-
lichen Orientierung bietet das FSJ an Ganztagsschulen in Rhein-
land-Pfalz. Und das im direkten Kontakt mit Schüler*innen! Auch in 
Ihrer Region ist ein solches Freiwilliges Soziales Jahr mit Start zum 
August oder September 2021 an dem Stefan-Andres-Gymnasium 
in Schweich noch möglich.
Nach der eigenen Schullaufbahn ermöglicht das FSJ Ganztags-
schule, die Perspektive zu wechseln und die Prozesse auf der an-
deren Seite der Schulbank mit zu gestalten, um Einblicke in die 
Arbeit pädagogischer Berufe zu erhalten: Die Freiwilligen unterstüt-
zen die Lehrer*innen im Unterricht und bei der Aufsicht, begleiten 
die Kinder beim Mittagessen oder bei den Hausaufgaben, gestal-
ten das Nachmittagsangebot und können sogar eine eigene AG an-
bieten. Auch die Mitarbeit in der Verwaltung, technische Aufgaben 
oder die Unterstützung des Hausmeisters sind möglich. Natürlich 
können die Aufgabenfelder aufgrund eigener Fähigkeiten und Inter-
essen ergänzt und angepasst werden. Dabei sind alle Schulformen 
auf ihre eigene Art spannend.
Als Freiwillige*r erhält man ein monatliches Taschengeld, ist sozial-
versichert und nimmt an insgesamt 25 Bildungstagen teil. In diesen 
werden notwendiges Wissen und Kompetenzen für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen vermittelt und die persönliche Entwick-
lung und berufliche Orientierung gestärkt. Zudem wird das FSJ in 
der Ganztagsschule als Praxisteil bei der Erlangung der Fachhoch-
schulreife anerkannt.
Interessierte informieren und bewerben sich beim Kulturbüro 
Rheinland-Pfalz - Träger des FSJ - unter www.fsj-ganztagsschule.
de, Tel. 02621/62315-0.

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen

Forstamt Trier
Veranstaltungshinweise:

Zeitreise im Wald - Auf den Spuren des menschlichen Einflusses 
im Wälder-Dreieck Mehring-Fell-Lorscheid
Sonntag, 08. August 2021, Parkplatz an K85, Start 10.00 Uhr. Anmel-
dung erforderlich unter www.trier.wald.rlp.de bis 05.08.2021. Infos un-
ter www.trier.wald.rlp.de.

Hubschrauberspritzung 2021
Abschluss Hubschrauberspritzung 2021

Wir bitten die Winzer die weiteren Spritzungen selbst durchzuführen. 
Beachten Sie bitte die aktuellen Termine und Mittel unter den nachfol-
genden Gemarkungen. Diese können auch aktuell auf der Seite der 
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Gemarkung Fell-Fastrau
Die letzte Hubschrauberspritzung wird am 05.08.2021 durchge-
führt.
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin verschie-
ben.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen: 06541-8183622
1. Spritzung Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung Delan Pro, Vivando, Netzschwefel,
3. Spritzung Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, Netz-

schwefel
5. Spritzung Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, Basfoliar Aktiv 

SL
6. Spritzung Delan Pro, Sercadis
7. Spritzung Orvego, Dynali
8. Spritzung Mildicut, Talendo Extra

Gemarkung Schweich-Kenn-Longuich
Die letzte Hubschrauberspritzung wird am 05.08.2021 durchge-
führt.
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin verschie-
ben.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen: 06541-8183622
1. Spritzung Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung Delan Pro, Vivando, Netzschwefel,
3. Spritzung Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, Netz-

schwefel
5. Spritzung Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, Netzschwefel, 

Basfoliar Aktiv SL
6. Spritzung Delan Pro, Sercadis, Netzschwefel
7. Spritzung Orvego, Dynali
8. Spritzung Mildicut, Talendo Extra

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
Meldung der Wein- und Traubenmostbestände

Meldung der oenologischen Verfahren
Letzter Abgabetermin: 7. August 2021
I. Meldung der Wein- und Traubenmostbestände
Zur Meldung der Wein- und Traubenmostbestände sind alle natürli-
chen und juristischen Personen verpflichtet, die gewerbsmäßig Wein 
und/oder Traubenmost be- oder verarbeiten, lagern oder handeln.
Die Meldepflicht erstreckt sich im Einzelnen auf:
1. die in der Weinbaukartei erfassten Betriebe,
2. die nicht in der Weinbaukartei erfassten Unternehmen, die 

Wein und Traubenmost zum Verkauf herstellen,
3. die Unternehmen des Großhandels mit Wein und Trauben-

most,
soweit sie zum Berichtszeitpunkt über einen Weinbestand von min-
destens 10.000 Liter verfügen. Besondere Meldeverpflichtung bei 
Sektgrundwein: Sektgrundwein, der zur Schaumweinherstellung in 
Handelsbetrieben lagert (Sektkellereien), ist unter “Schaumwein“ vom 
Verfügungsberechtigten nachzuweisen.
II. Meldung der oenologischen Verfahren
Die Meldung der oenologischen Verfahren ist für alle natürlichen und 
juristischen Personen, die gewerbsmäßig Wein erzeugen, verpflich-
tend. Nach EU-Vorgaben haben die Weinerzeuger den Besitz an Anrei-
cherungsmitteln, die Erhöhung des Alkoholgehaltes, die Entsäuerung 
und die Süßung zu melden.
Die Meldeverpflichtung ist in einer einmaligen Meldung für mehrere 
Maßnahmen zusammengefasst. Zur weiteren Vereinfachung wurde 
diese Meldung in das Formular der Wein- und Traubenmostbestände 
integriert.
Bitte beachten: Auch wenn Sie aufgrund der Vorgaben zur Meldung 
der Wein- und Traubenmostbestände nicht verpflichtet sind, können 
Sie dennoch der Anzeigeverpflichtung der oenologischen Verfahren 
unterliegen.
Die Meldeformulare sind bei der zuständigen Gemeinde-, Verbandsge-
meinde- bzw. Stadtverwaltung sowie bei den weinbaulichen Dienststel-
len der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz erhältlich. Registrierte 
Nutzer können die Meldungen auch online über das WeinInformations-
Portal erstatten (wip.lwk-rlp.de). Die Meldungen müssen spätestens 
bis zum 7. August 2021 eingegangen sein.
Betriebe, die ihre Meldung nicht termingerecht abgeliefert haben, sind 
von Teilen der Stützungsmaßnahmen (Investitionsförderung) entspre-
chend der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und deren Durchführungs-
bestimmungen ausgeschlossen bzw. müssen mit Kürzungen bei den 
Zuschüssen rechnen.
Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig auszufüllen 
und den Meldetermin zu beachten. Für Rückfragen stehen Ihnen die 
Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in den zustän-
digen Dienststellen gerne zur Verfügung.

4. Spritzung Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, Netz-
schwefel

5. Spritzung Mildicut, Sercadis, Netzschwefel
6. Spritzung Orvego, Dynali

Gemarkung Longen-Lörsch
Die letzte Hubschrauberspritzung wurde am 29.-30.07.2021 durch-
geführt.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen:
Raiffeisen-Markt GmbH Thörnich, Tel: 06507-70249-17, 
E-Mail: n.becker@rm-thoernich-mehring.de
1. Spritzung Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung Delan Pro, Vivando, Netzschwefel
3. Spritzung Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, Netz-

schwefel, Basfoliar Aktiv SL
5. Spritzung Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, Netzschwe-

fel, Basfoliar Aktiv SL
6. Spritzung Mildicut, Sercadis, Netzschwefel, Basfoliar Aktiv 

SL
7. Spritzung Orvego, Dynali

Gemarkung Mehring-Pölich
Die letzte Hubschrauberspritzung wurde am 29.-30.07.2021 durch-
geführt.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen:
Raiffeisen-Markt GmbH Thörnich, Tel: 06507-70249-17, 
E-Mail: n.becker@rm-thoernich-mehring.de
1. Spritzung Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung Delan Pro, Vivando, Netzschwefel
3. Spritzung Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, Netz-

schwefel, Basfoliar Aktiv SL
5. Spritzung Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, Netzschwe-

fel, Basfoliar Aktiv SL
6. Spritzung Mildicut, Sercadis, Netzschwefel, Basfoliar Aktiv 

SL
7. Spritzung Orvego, Dynali

Spritzgemeinschaft 
 Neumagen- Dhron - Piesport-Trittenheim

Die letzte Hubschrauberspritzung wird am 03.08.2021 durchge-
führt.
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin leicht 
verschieben. Nähere Auskunft: Mittelrheinische Rebschutz GmbH Tel.: 
06541- 8183622
1. Spritzung Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung Delan Pro, Vivando, Netzschwefel
3. Spritzung Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, Netz-

schwefel
5. Spritzung Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, Basfoliar 

Aktiv SL
6. Spritzung Delan Pro, Sercadis
7. Spritzung Orvego, Dynali
8. Spritzung Mildicut, Talendo Extra

Hubschrauberspritzung 2021
Abschluss Hubschrauberspritzung 2021

Wir bitten die Winzer die weiteren Spritzungen selbst durchzuführen. 
Beachten Sie bitte die aktuellen Termine und Mittel unter den nachfol-
genden Gemarkungen. Diese können auch aktuell auf der Seite der 
ADD Trier www.add.rlp.de eingesehen werden. Bitte beobachten Sie 
den Schädlingsbefall genau und setzen der Spritzbrühe die empfohle-
nen Pflanzenschutzmittel in der richtigen Dosierung zu.
Beachten Sie bei dem Einsatz von Fungiziden mit erhöhter Resistenz-
gefahr aufgrund von spezifischen Wirkungsmechanismen:
Aufgrund des besseren Verständnisses wurden die betroffenen Fungi-
zide mit Buchstaben von A-S gekennzeichnet. (siehe auf der Seite 62-
63 der Integrierten Weinbau Rahmenempfehlung 2021 des DLR Mosel 
www.dlr-mosel.rlp.de)
Die Buchstaben A – S kennzeichnen unterschiedliche Wirkstoffgruppen 
bzw. Wirkungsmechanismen. Fungizide mit denselben Buchstaben 
enthalten Wirkstoffe, die denselben Wirkungsmechanismus besitzen 
und zu Resistenzen führen können. Daher dürfen maximal zwei bzw. 
drei Anwendungen pro Saison über alle Indikationen mit demselben 
Buchstaben erfolgen. Eine Ausnahme gibt es lediglich bei der Gruppe 
der Azole. Dies gilt unabhängig davon, wie viele Behandlungen für ein 
Mittel zugelassen sind. Informieren Sie sich daher in den Betriebsstel-
len der Raiffeisen-Waren-Zentrale oder beim DLR Mosel über die noch 
zur Verfügung stehenden einzusetzenden Mittel. Helfen Sie mit, die 
Pflanzenschutzmittel langfristig zu erhalten.
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BEKANNTMACHUNG 
 

 

Bodennutzungshaupterhebung 2021 

Ab Juni 2021 führt das Statistische Landesamt die Bodennutzungshaupterhebung 

2021 durch. Sie ist gesetzlich angeordnet und erfasst bei allen repräsentativ 

ausgewählten Betrieben unter anderem Daten über die Bodennutzung wie: 

 Anbau auf dem Ackerland 

 Dauerkulturen und Dauergrünland 

 Sonstige Flächen und selbstbewirtschaftete Gesamtfläche 

  

Auskunftspflicht besteht für die Inhaberinnen und Inhaber oder Leitungen von 

Betrieben mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens fünf Hektar. 

Zum Erhebungsbereich gehören ferner Betriebe unter dieser Grenze, wenn ihre 

Viehhaltung festgelegte Größenordnungen übersteigt oder sie Sonderkulturen (z. B. 

Reben, Obst, Gemüse, Speisepilze) in bestimmtem Umfang anbauen. 

Liegt ein vollständig ausgefüllter Flächennachweis für das Antragsverfahren 

„Agrarförderung 2021“ bei der zuständigen Kreisverwaltung vor, können die Angaben 

über die Nutzung der Bodenflächen größtenteils übernommen werden. Lediglich 

Angaben für Gemüse und Erdbeeren sowie Gartenbausämereien und 

Jungpflanzenerzeugung zum Verkauf unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen 

einschließlich Gewächshäuser als auch im Freiland müssen noch zusätzlich 

nachgewiesen werden. Grundvoraussetzung für die Datenübernahme ist die Angabe 

der jeweiligen Unternehmensnummer/n. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass ordnungswidrig handelt, wer die Auskünfte 

vorsätzlich oder fahrlässig nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

erteilt.  

Die Angaben unterliegen der Geheimhaltung. Eine Verwendung zu steuerlichen 

Zwecken ist gesetzlich ausgeschlossen. 

 

Ihr Statistisches Landesamt 

Rheinland-Pfalz 
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- Untere Landwirtschaftsbehörde -

Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bekond für die 

Haushaltsjahre 2021 und 2022
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, 
wurde nach Beschluss des Ortsgemeinderates Bekond vom 05. 
Mai 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen, die hiermit bekannt-
gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden 2021 2022
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.826.729 € 1.742.651 €
der Gesamtbetrag der Aufwendun-
gen auf

1.825.985 € 1.828.414 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbe-
trag

744 € -85.763 €

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen

156.875 € -4.605 €

die Einzahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf

4.500 € 220.200 €

die Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf

425.000 € 771.500 €

der Saldo der Ein- und Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit auf

-420.500 € -551.300 €

der Saldo der Ein- und Auszahlun-
gen aus Finanzierungstätigkeit auf

263.625 € 555.905 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme 
zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für das Jahr

2021 2022
zinslose Kredite auf 0 € 0 €
verzinste Kredite auf 400.000 € 500.000 €
zusammen auf 400.000 € 500.000 €
Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die 
Konditionen, sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsge-
meindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; 
eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es 
insoweit nicht.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für 
das Jahr

2021 2022
auf 650.000 € 147.000 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufge-
nommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr

2021 2022
auf 463.300 € 0 €

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen  

für Sondervermögen
entfällt

Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Ortsgemeinden

Bekond
n Andreas Müller n Sprechstunde
n Gemeindebüro 06502 931130      Mo. 18:00 - 19:00 Uhr
n buergermeister@bekond.de    

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 04.08.2021, findet um 19:00 Uhr im Bürgerhaus, 
Schulstraße 6 in Bekond eine Sitzung des Ortsgemeinderates 
Bekond statt.
Tagesordnung
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Glasfaserausbau; Vorstellung der Planungen
3. Lärmschutzbauwerk

3.1 Informationen zum aktuellen Sachstand
3.2 Auftragsvergabe Lärmschutzbauwerk „Nord“

4. Auftragsvergaben
4.1 Straßenausbau Bergstraße
4.2 Straßenausbau Schloßstraße

5. Bauanträge
5.1 Bauantrag, Flur 16, Parzelle 122
5.2 Bauvoranfrage, Flur 10, Parzelle 348
5.3 Bauvoranfrage, Flur 16, Parzelle 51/3
5.4 Bauantrag, Flur 5, Parzelle 17/14
5.5 Bauantrag, Flur 12, Parzelle 182
5.6 weitere Bauanträge/Bauvoranfragen nach Eingang

6. Jahresabschluss zum 31.12.2019
6.1 Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses
6.2 Entlastungserteilung gemäß § 114 Abs. 1 S. 2 GemO

7. Verschiedenes
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gem. 
§ 35 Abs. I GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, aus 
Gründen des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Inte-
ressen Einzelner die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes können jedoch aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapa-
zitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um 
die notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern gewähr-
leisten zu können, ist die Besucherzahl daher auf 10 Personen 
begrenzt.
Gerne können Sie auch digital über den nachstehenden Link 
oder QR-Code an dem öffentlichen Teil der Sitzung als Zuhö-
rer/in teilnehmen:
https://us02web.zoom.us/j/89674601677

Die Sitzung wird über die Platt-
form Zoom ausgestrahlt (Mee-
ting-ID: 896 7460 1677). Hier-
über können Sie live am PC, 
Tablet oder Handy die Sitzung 
verfolgen.

Bekond, 26.07.2021
Andreas Müller, Ortsbürgermeis-

ter

Bekanntmachung
Über die Genehmigung zur Ver-

äußerung des nachstehenden Grundstückes ist nach dem Grund-
stückverkehrsgesetz (GrdstVG) zu entscheiden:
Gemarkung Gewann/Lage Wirtschaftsart Größe (ar)
Bekond Beim Beeselsborn Landwirtschaftsfläche 58,38
Landwirte bzw. Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des oben aufgeführten Grundstückes interessiert sind, 
werden gebeten, dies der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Abt. 4/
Grundstücksverkehr, Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier, Telefon 
0651/715-411, Fax 0651/715-17633, bis spätestens 09.08.2021 
schriftlich mitzuteilen.

Trier, den 23.07.2021
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
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von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der 
Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hinzuweisen.

Schweich, den 26. Juli 2021
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
(S) gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Detzem
n Monika Seelbach n Sprechzeiten
n 06507 802725      Di. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@detzem.de
n www.detzem.de

Weinpaket - Bester Wein am X. Meilenstein
Rieslingfest gänzlich abgesagt? Von wegen!

Nach dem großen Erfolg unseres letztjährigen Weinpaketes haben 
sich die Vereine des Detzemer Rieslingfestes dazu entschieden, 
erneut ein Weinpaket für Sie und 5 bis 9 ihrer Freunde anzubie-
ten. Nutzen Sie diese Chance und holen Sie sich das Flair des 
Rieslingfestes einfach zu sich und ihren Freunden nach Hause! Für 
99,- Euro erhalten Sie die Weinprobe des besten Weines am 10. 
Meilenstein, bestehend aus 12 Flaschen Wein von 12 Winzerinnen 
und Winzern aus Detzem. Wie auch letztes Jahr, liegt jedem Wein 
ein Exposé bei und zusätzlich haben wir für Sie kurze Videos ge-
dreht, in denen die Winzer sich und ihren Wein vorstellen. Um aus-
reichend Pakete bereitstellen zu können, reservieren Sie sich Ihr 
Weinpaket unter weinprobe@detzem.com oder telefonisch unter 
0160-93725476. Der Verkauf der Weinpakete findet am Sonntag, 
den 01.08.2021 von 10:00 bis 16:00 Uhr im Bürgerhaus in Detzem 
statt.

Detzem, 26.07.2021
Festgemeinschaft der Ortsgemeinde Detzem

Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin

Meldung der Wein- und Traubenmostbe-
stände

Ich erinnere letztmalig an die Abgabe der Vordrucke zur Meldung 
der Wein- und Traubenmostbestände und zur Meldung der oeno-
logischen Verfahren. Der letzte Abgabetermin ist der 7. August 
2021. Die Abgabe kann bei der Ortsgemeinde, bei der Verbands-
gemeindeverwaltung oder direkt bei der Landwirtschaftskammer 
erfolgen.

Detzem, 26.07.2021
Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin

Ensch
n matthias Otto  n sprechzeiten
n 06507 3334      mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@ensch.de
n www.ensch.de

Meldung der Wein- und Traubenmostbe-
stände zum 31.07.2021 und Meldung der 
oenologischen Verfahren zum 01.08.2021

Ich erinnere an den Abgabetermin für die beiden Meldungen am 
07.08.2021.

Ensch, 26.07.2021
Matthias Otto, Ortsbürgermeister

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:

2021 2022
- Grundsteuer A auf 350 v.H. 350 v.H.
- Grundsteuer B auf 400 v.H. 400 v.H.
- Gewerbesteuer auf 400 v.H. 400 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeinde-
gebietes gehalten werden

2019 2020
- für den ersten Hund 70,00 € 70,00 €
- für den zweiten Hund 90,00 € 90,00 €
- für jeden weiteren Hund 110,00 € 110,00 €
- für den ersten und jeden weiteren 
gefährlichen Hund

700,00 € 700,00 €

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018   3.858.069,51 €
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019   
4.042.504,43 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
lt. Haushaltsplan 2020  3.918.483,43 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
lt. Haushaltsplan 2021   3.919.227,43 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
lt. Haushaltsplan 2022  3.833.464,43 €

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-

zahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung über-
schritten sind.

§ 9
Wertgrenze und Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teil-
haushalt darzustellen.
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Haushaltssatzung öffentlich 
bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu ver-
anlassen.

Bekond, den 19. Juli 2021
Gemeindeverwaltung Bekond

(S) gez. Andreas Müller, Ortsbürgermeister

Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat ge-
mäß § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung die erforderliche Genehmi-
gung mit Schreiben vom 28. Juni 2021 erteilt.

Haushaltsjahr 2021:
Von dem festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 
400.000 € wurde nur ein Teilbetrag in Höhe von 105.000 € geneh-
migt. Der genehmigte Teilbetrag ist in voller Höhe zur Vorfinanzie-
rung bestimmt.
Haushaltsjahr 2022:
Von dem festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 
500.000 € wurde nur ein Teilbetrag in Höhe von 92.000 € geneh-
migt. Der genehmigte Teilbetrag ist in voller Höhe zur Vorfinanzie-
rung bestimmt.
Die Haushaltssatzung wird gemäß den Vorschriften der Gemein-
deordnung hiermit bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt in der 
Zeit

vom 02. August 2021 bis einschließlich 10. August 2021
im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brü-
ckenstraße 26, 54338 Schweich zu den üblichen Öffnungszei-
ten aus und kann nach telefonischer Vereinbarung (Telefon-Nr. 
06502/4070) eingesehen werden.
Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 ist folgender Hinweis bekanntzumachen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
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Fell
Alfons Rodens Sprechzeiten
06502 99323      Do. 18:00 - 19:00 Uhr
buergermeister@fell-mosel.de      
www.fell-mosel.de 

Fell-Fastrau: Michael Löwen nach tel. Vereinbarung
06502 20563 
michael.loewen@ris.schweich.de

Föhren
n Rosi Radant  n sprechzeiten
n 06502 2769 o. 0151 20075145      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@foehren.de      
n www.foehren.de      

Diabetiker-Selbsthilfegruppe  
trifft sich wieder am 09.08.2021

Die Diabetiker Selbsthilfegruppe  
trifft sich jeden 2. Montag im Monat

um 19.30 Uhr im Gemeinderaum Föhren unter der Turnhalle. Wir 
sind Diabetiker Typ I und Typ II aus verschiedenen Altersgruppen, 
auch Angehörige und Interessierte. Wir sind Mitglied im Landesver-
band der Deutschen Diabetes-Hilfe Menschen mit Diabetes (DDH-
M). Bei uns erhalten Sie Tipps, Ratschläge und Infos zu Neuerun-
gen in der Therapie.
Wir bieten Informations-und Erfahrungsaustausch, Problembespre-
chung.
Wir möchten das Leben trotz Diabetes lebenswerter gestalten.
Ansprechpartner sind Klaus Opitz 06502 8969 und Leo Jostock 
06502 7165. Im Internet finden sie uns unter rlp-ddh-m.de.
Bitte beachten Sie die geltenden Corona Regeln.

Föhren, 26.07.2021
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Lebendiges Föhren
Liedernachmittag im Freien

Nach den vielen Monaten, in denen der beliebte Liedernachmittag 
wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte, freuen wir uns heute 
zu einem Liedernachmittag im Freien, unter der Viezkelterstation, 
einladen zu können. Wir treffen uns dazu am 12.08.2021 von 15.30 
- 17.30 h.
Die Pandemie bringt allerdings einige Auflagen mit sich, die wir zur 
Sicherheit und zur Gesundheit aller Beteiligten auch gerne einhal-
ten:
So ist eine telefonische Anmeldung, unter Angabe von Name, 
Anschrift, Telefonnummer nötig (Rosi Orth, Tel. 8946, oder Maria 
Elsen, Tel. 2659, oder Renate Kordel, Tel. 8957). Es können maxi-
mal 50 Personen teilnehmen (Reihenfolge der Anmeldung) und wir 
werden die Stühle in entsprechendem Abstand stellen. Es können 
nur vollständig geimpfte oder genesene Personen teilnehmen. 
Da beim Singen vermehrt Aerosole ausgestoßen werden, kön-
nen gegen Covid 19 nicht geimpfte Personen zu ihrem eigenen 
Schutz nicht teilnehmen. Wir können das Risiko, wenn auch im 
Freien deutlich geringer, nicht sicher abschätzen, und möchten da-
her die Verantwortung, dass nicht geimpfte Personen sich anste-
cken, nicht übernehmen. Wir bitten insbesondere jene Personen, 
die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, um 
ihr Verständnis, es geht uns um ihre Gesundheit. Trotz dieser Auf-
lagen, freuen wir uns sehr, Sie alle wieder zu einem schönen und 
unterhaltsamen Liedernachmittag einladen zu können - Ihr Team 
Liedernachmittag und Steuerungskreis Lebendiges Föhren.

Föhren, 26.07.2021
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Kenn
n Rainer Müller  n Sprechzeiten
n 06502 2391      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@kenn.de      
n www.kenn.de      

DORFMODERATION ENSCH

Save the Date

Jugend- und Bürgerwerkstatt  

Ortsgemeinde
Ensch 

Fragen oder Anregungen?

www.neuland-lenken.de

Bei Fragen und Anregungen rund um das Thema Dorf-
erneuerung könnt ihr Euch jederzeit an den Bürgermeister 
oder ein Mitglied des Dorfteams wenden.

Liebe Enscher, 

unsere Dorfmoderation startet in die Arbeitsphase. 
Bitte merkt euch folgende Termine vor:

Jugendwerkstatt 
für alle Enscher von 14 – 25 Jahre

Samstag, 18. September 2021
11 – 14 Uhr

Bürgerwerkstatt
Samstag, 18. September 2021
15 – 18 Uhr 

Das ist eure Gelegenheit die Zukunft unseres Dorfes 
mitzugestalten. Seid dabei - GEMEINSAM FÜR ENSCH!

Euer Dorfteam 

Euer Ansprechpartner

Neuland GmbH

mail@neuland-lenken.de

0651 - 997 901 - 00
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Bekanntmachung
Über die Genehmigung zur Veräußerung des nachstehenden 
Grundstückes ist nach dem Grundstückverkehrsgesetz (GrdstVG) 
zu entscheiden:
Gemarkung Gewann/Lage Wirtschaftsart Größe (ar)
Klüsserath Im Neuberg Weingarten 10,63
Landwirte bzw. Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des oben aufgeführten Grundstückes interessiert sind, 
werden gebeten, dies der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Abt. 4/
Grundstücksverkehr, Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier, Telefon 
0651/715-411, Fax 0651/715-17633, bis spätestens 09.08.2021 
schriftlich mitzuteilen.

Trier, den 23.07.2021
Kreisverwaltung Trier-Saarburg

- Untere Landwirtschaftsbehörde -

Hochwasser, Aufräumaktion und Beseiti-
gung von Treibgut

Das Hochwasser der vorletzten Woche hat auf unserer Gemarkung 
hunderte Kubikmeter Treibgut hinterlassen. Für die Beseitigung 
dieses „Hochwassermülls“ ist u.a. die Ortsgemeinde zuständig. 
Das Treibgut muss zum Teil mit schwerem Gerät geborgen und an 
eine Sammelstelle gebracht und eventuell sortiert werden. Hierzu 
werden noch viele freiwillige Helfer, eventuell auch mit Fahrzeu-
gen, benötigt. Wer bei einem dann kurzfristig anzuberaumenden 
Hilfeeinsatz mithelfen will, möge sich bitte umgehend bei der Ge-
meindeverwaltung melden, Fon 06507 99 1 26 oder Mail buerger-
meister@kluesserath.de.

Klüsserath, den 26.07.2021
Norbert Friedrich, Ortsbürgermeister

Glasfaseranschlüsse/FTTH-Ausbau  
in der Ortsgemeinde Klüsserath

Kaum eine Entwicklung der letzten Jahre hat so große Auswirkun-
gen auf alle Lebensbereiche wie die rasant fortschreitende Digita-
lisierung. Nicht nur die technische Entwicklung von Smartphones 
und Smart-TVs, sondern auch unsere veränderten Gewohnheiten, 
wie das Streamen von Filmen über das Internet oder das Arbei-
ten von zuhause erfordern immer schnellere und leistungsfähige-
re Internetverbindungen, um die stetig steigenden Datenmengen 
überhaupt noch verarbeiten zu können. Die heute vorhandene Te-
lekommunikationsinfrastruktur wird in absehbarer Zeit an die Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen. Aus diesem Grund hat unsere 
Gemeinde sich für einen Kooperationsvertrag mit der Firma „Deut-
sche Glasfaser“ entschieden, einen flächendeckenden, privatwirt-
schaftlichen Ausbau des Ausbaugebietes „Altort links der Salm“ mit 
Glasfaser bis in jede Wohneinheit möglich macht. Das Neubau-
gebiet Vorderer Flur II ist bereits mit Glasfaserkabel versorgt, die 
Verbesserung der Versorgung im Neubaugebiet Vorderer Flur I und 
rechts der Salm wird von Westenergie AG geplant.
Mit diesem Infrastrukturprojekt haben wir in der Gemeinde Klüsser-
ath jetzt die Möglichkeit uns digital zu rüsten um auch in Zukunft ein 
Netz zu haben, welches den steigenden Datenmengen gewach-
sen ist. Neben der Zukunftsfähigkeit Ihres individuellen Hausan-
schlusses wird nach erfolgreicher Umsetzung des Glasfaseraus-
baus zudem die Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes 
Klüsserath ebenso steigen. Besonders ist zudem, dass der Ausbau 
an keine erforderliche Mindestquote geknüpft ist. Heißt: Geben 
Sie einen Antrag ab, so wird Ihr Anschluss gebaut, egal wie hoch 
die Akzeptanzquote in Ihrem Ausbaugebiet ist. Alle detaillierten In-
formationen zu den Produkten von Deutsche Glasfaser und dem 
Projekt „Glasfaserausbau Klüsserath“ werden Sie in den kommen-
den Wochen in Form einer Produktmappe und einer Einladung 
zum Online-Informationsabend in Ihre Briefkästen erhalten. Zudem 
erhalten die Bestandskunden der inexio ein Anschreiben, welches 
einen Wechsel zu Deutsche Glasfaser anbietet.
Das Vertriebsteam von Deutsche Glasfaser wird auch im Rahmen 
der Vermarktungsphase in Klüsserath persönlich auf Sie zukom-
men.
Ich würde mich freuen, wenn Sie Klüsserath auf dem Weg in die 
digitale Zukunft unterstützen würden und diese einmalige Chance 
wahrnehmen!

Klüsserath, den 26.07.2021
Norbert Friedrich, Ortsbürgermeister

Klüsserath
n Norbert Friedrich  n sprechzeiten
n 06507 99126      sa. 09:00 - 10:00 Uhr
n buergermeister@kluesserath.de      
n www.kluesserath.de

DORFMODERATION KLÜSSERATH

Mitmachen, Veränderungen schaffen & 

Zukunft sichern 

Ortsgemeinde
Klüsserath 

Wie geht es jetzt weiter?

www.neuland-lenken.de

Nach den Sommerferien werden wir die Klüsserather
Kinder von 6 - 13 Jahren nach ihren Wünschen und Ideen 
befragen. Dazu erhalten sie einen Fragebogen mit einem 
Dorfplan und Materialien zum Malen und Basteln. 

Folgende Termine solltet ihr Euch außerdem schon einmal 
vormerken:

Jugendwerkstatt - Freitag, 17.09.2021 
Bürgerwerkstatt   - Freitag, 01.10.2021

Liebe Klüsserather, 

in der letzten Woche hat das Dorfteam einen Flyer mit 
Infos zum anstehenden Dorferneuerungsprozess sowie 
einem kleinen Blumengruß an alle Haushalte verteilt. 

In Gesprächen mit den Klüsserather Bürger*innen kamen 
bereits viele interessante Themen zusammen. Bitte nutzt 
den Rückmeldeabschnitt und teilt uns Eure Wünsche und 
Anregungen für die Dorfmoderation mit.  

Wir sind gespannt auf Eure Meinung und freuen uns über 
weitere Unterstützung!

Euer Bürgermeister & das Dorfteam 

Euer Ansprechpartner

Neuland GmbH

mail@neuland-lenken.de

0651 - 997 901 - 00
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Tagesordnung
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Bebauungsplanverfahren

2.1 „Solarpark auf Erschet“; Abstimmung des Offenlageent-
wurfs
2.2 „Solarpark auf der Platz“; Abstimmung des Offenlageent-
wurfs
2.3 „Ferienhausgebiet Hüttenberg, 1. Erweiterung“; Abwä-
gung und Satzungsbeschluss

3. Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke zur Nutzung 
der Windenergie; Grundsatzbeschluss

4. Pachtangelegenheit; Beteiligung Solidarfonds
5. Vergabe Baustellen - Beschluss zum Verkauf & weitere Aus-

schreibung
6. Sachstand Kindergarten
7. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkun-

gen und ähnlichen Zuwendungen
8. Jahresabschluss zum 31.12.2019

8.1 Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses
8.2 Entlastungserteilung gemäß § 114 Abs. 1 S. 2 GemO

9. Unterstützung Bewerbung UNESCO Weltkulturerbe Mosel-
tal - Kulturlandschaft Mosel

10. Bauanträge nach Eingang
11. Nachwahlen

11.1 Mitglied Ausschuss für Tourismus und Dorfgestaltung
11.2 Mitglied Ausschuss für Weinbau und Weinwerbung

12. Antrag Touristikverein
13. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Grundstücksangelegenheiten
3. Verschiedenes
öffentlich
14. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse

Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gem. 
§ 35 Abs. I GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, aus 
Gründen des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Inte-
ressen Einzelner die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes können jedoch aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapa-
zitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um 
die notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern gewähr-
leisten zu können, ist die Besucherzahl daher auf 20 Personen 
begrenzt.

Leiwen, 26.07.2021
Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Leiwen 

 für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, 
wurde nach Beschluss des Ortsgemeinderates Leiwen vom 04. Mai 
2021 folgende Haushaltssatzung erlassen, die hiermit bekanntge-
macht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf  2.191.275 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  2.625.298 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  -434.023 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  -106.579 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  644.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  2.198.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 
 -1.554.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
auf  -1.660.879 €

Köwerich
n Elmar schlöder  n sprechzeiten
n 06507 7039034      mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@koewerich.de n skype: og.koewerich
n www.koewerich.de

Danke für das vorbildliche Engagement
Die Hilfsbereitschaft der Dorfgemeinschaft beim letzten Hochwas-
ser war vorbildlich, sehr viele Helfer waren verfügbar und packten 
mit an, um den betroffenen Anliegern bei der schnellen Räumung 
und hinterher beim Aufräumen zu helfen. Es zeigte sich einmal 
mehr, wie wichtig eine funktionierende, sorgende Dorfgemeinschaft 
ist. Deshalb möchte ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich 
bedanken. Mein besonderer Dank gilt der freiwilligen Feuerwehr 
Köwerich, die den Bürgerinnen und Bürgern professionell Unter-
stützung leistete, dabei permanent im Einsatz war um größeren 
Schaden zu verhindern. Unsere Feuerwehr war darüber hinaus 
in dem überregional koordinierten Einsatz fest eingebunden, um 
in den von der Jahrhundert-Flut betroffenen Krisengebieten Hilfe 
zu leisten. Wir können uns glücklich schätzen, eine sehr gut aus-
gebildete und motivierte Feuerwehr im Dorf zu haben, die ständig 
bereit ist, Gefahren und Schaden von den Bürgerinnen und Bür-
gern abzuwenden. Die aktuellen Fernsehbilder zeigen uns, dass es 
jeden treffen kann. Ich möchte deshalb an dieser Stelle nochmal für 
das so wichtige bürgerliche Engagement werben, ohne das unsere 
Gesellschaft nicht funktioniert. Selbstverständlich freut sich auch 
unsere Feuerwehr über neue Mitglieder.

Köwerich, den 26.07.2021
Elmar Schlöder, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Köwerich hat in seiner Sitzung am 13.07.2021 
den Jahresabschluss zum 31.12.2019 gem. § 114 Abs. 1 i.V.m. §§ 
113, 112 und 110 Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung be-
schlossen.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 führt zu folgendem Ergebnis:
1. Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bi-

lanzsumme von 4.997.337,68 € ab und weist in der Ergebnis-
rechnung einen Jahresfehlbetrag Höhe von 32.521,34 € aus.

2. Es wird ein Eigenkapital in Höhe von 3.014.881,95 € ausge-
wiesen. Das Eigenkapital hat sich demnach gegenüber dem 
01.01.2019 um 32.521,34 € verringert.

3. Das Vermögen der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem 
Vorjahr um 56.304,11 € auf 4.997.337,68 € erhöht.

4. Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen erhöht 
sich um 68.581,59 € auf 191.372,68 €.

5. Die Investitionskredite haben sich im Haushaltsjahr 2019 um 
3.260,90 € auf 49.300,42 € verringert.

Dem Ortsbürgermeister, der Bürgermeisterin der Verbandsgemein-
de Schweich und denen sie vertretenden Beigeordneten wird für 
das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO Entlas-
tung erteilt.
Der Jahresabschluss 2019 liegt mit seinen zu veröffentlichen Be-
standteilen gemäß § 114 Abs. 2 GemO in der Zeit vom 02.08.2021 
bis einschließlich 10.08.2021 zu den üblichen Öffnungszeiten der 
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich im Gebäude der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 
Schweich, öffentlich zur Einsichtnahme aus.
Vor einer persönlichen Einsichtnahme bitten wir um telefonische 
Voranmeldung unter der Telefonnummer 06502/4070!

Köwerich, den 13.07.2021
Ortsgemeinde Köwerich

gez. Elmar Schlöder, Ortsbürgermeister

Leiwen
n sascha Hermes  n sprechzeiten
n 06507 3378      sa. 09:00 - 10:30 Uhr
n buergermeister@leiwen.de      und nach Vereinbarung
n www.leiwen.de

Bekanntmachung
Am Dienstag, 03.08.2021, findet um 18:00 Uhr im Gemeindezen-
trum Forum Livia, Schulstraße 9a in Leiwen eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Leiwen statt.
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gemäß § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung erforderliche Genehmi-
gung mit Schreiben vom 24.06.2021 erteilt.
Der festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 1.250.000 
€ wurde nicht genehmigt.
Der festgesetzte Gesamtbetrag der genehmigungspflichtigen Ver-
pflichtungsermächtigungen in Höhe von 702.500 € wurde ebenfalls 
nicht genehmigt.
Die Haushaltssatzung wird gemäß den Vorschriften der Gemein-
deordnung hiermit bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt in der 
Zeit

vom 02. August bis einschließlich 10. August 2021
zu den üblichen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung 
Schweich im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich, Brückenstraße 26, 54338 Schweich öffentlich aus und kann 
nach telefonischer Voranmeldung (Telefon-Nr. 06502/4070) einge-
sehen werden.
Nach § 24 Abs. 6 Satz 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 ist folgender Hinweis bekanntzumachen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 

den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekannt machung der 
Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hinzuweisen.

Schweich, den 26. Juli 2021
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
(S) gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Bebauungsplanverfahren der Ortsgemeinde Leiwen 

„Solarpark auf der Platz“
- Offenlage des Planentwurfes  

gemäß 3 Abs. 2 Baugesetzbuch -
Der Planentwurf mit Begründung liegt gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 2141) in der derzeit 
gültigen Fassung in der Zeit vom

9. August bis 8. September 2021,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26, 54338 Schweich, zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Trotz der aktuellen Corona-Situation ist die Verwaltung grund-
sätzlich für den Publikumsverkehr geöffnet. Die öffentlichen Ein-
sichtnahmen im Rahmen der Offenlagen sind daher möglich. Die 
Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen ist während der 
Dienstzeiten Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo. – Mi. 14:00 – 16:00 
Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr möglich. Eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. 06502-4070 wird empfohlen.
Die Planunterlagen können während der Offenlage auch auf der In-
ternetseite der Verbandsgemeinde Schweich unter www.schweich.
de, Bereich „Bauen und Wohnen“, Menüpunkt „Planverfahren“ als 
pdf-Datei angesehen und heruntergeladen werden. Aufgrund der 
aktuellen Sicherheitsvorkehrungen empfehlen wir, hiervon Ge-
brauch zu machen und auf einen Besuch in der Verbandsgemein-
deverwaltung zu verzichten.
Das Plangebiet ergibt sich aus beigefügter Karte.
Folgende umweltbezogene Informationen, die zur Bewertung des 
Planentwurfes relevant sind, sind zurzeit verfügbar:
Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 BauGB incl. Berücksichtigung 
der Eingriffsregelung nach 3 Abs. 1a BauGB, mit Angaben zu pla-
nungsrelevanten Fachplänen und mit Beschreibungen und Bewer-
tungen der Umweltauswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 
Mensch, Pflanzen und Tiere,, Artenschutz, geschützte Flächen und 
biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft/Erho-
lung, Kultur und Sachgüter.
Brutvogeluntersuchung, Gutachten der Hortulus GmbH 2020.

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme 
zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf  0 €
verzinste Kredite auf  1.250.000 €
zusammen auf  1.250.000 €
Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die 
Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsge-
meindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; 
eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es 
insoweit nicht.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-
ermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.000.000 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufge-
nommen werden müssen, beläuft sich auf 702.500 €.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt
§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen  
für Sondervermögen

entfällt
§ 6

Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:
- Grundsteuer A auf  300 v.H.
- Grundsteuer B auf  420 v.H.
- Gewerbesteuer auf  365 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeinde-
gebietes gehalten werden
- für den ersten Hund  50,00 €
- für den zweiten Hund  70,00 €
- für jeden weiteren Hund  90,00 €
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund  610,00 €

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018
lt. Jahresabschluss 2018  12.258.227,85 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
lt. vorl. Jahresabschluss 2019   12.192.047,44 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
lt. Haushaltsplan 2020   12.040.203,44 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
lt. Haushaltsplan 2021   12.474.226,44 €
Die tatsächliche Entwicklung des Eigenkapitals ist nach Vorliegen 
der Schlussbilanzen für die Jahre 2019 bis 2021 entsprechend zu 
korrigieren.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 

 und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1, Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung über-
schritten sind.

§ 9
Wertgrenze und Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teil-
haushalt darzustellen.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich 
bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu ver-
anlassen.

Leiwen, den 16. Juli 2021
Gemeindeverwaltung Leiwen

gez. Sascha Hermes, Ortsbürgermeister
Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat die 
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Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt bleiben.

Leiwen, den 26. Juli 2021
gez. Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

Leiwen

Flur 22

Leiwen

Flur 22

Leiwen

Flur 22

BEBAUUNGSPLAN DER ORTSGEMEINDE LEIWEN,
"SOLARPARK AUF ERSCHET"

Geltungsbereich
des Bebauungsplans

Longen
n stefan Egner  n sprechzeiten
n 06502 9356666 o. 0160 7110639      Fr. 19:30 - 20:30 Uhr
n buergermeister@longen.de

Longuich
n manfred Wagner  n sprechzeiten
n 06502 1364      mi. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@longuich.de
n www.longuich.de

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 05.08.2021, findet um 18:00 Uhr Treffpunkt: 
Foyer der Turn- und Mehrzweckhalle, Maximinstraße 2 in Lon-
guich eine Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Longuich 
statt.
TOP 1 und TOP 2 finden im Foyer der Turn- und Mehrzweckhalle 
statt.
Die Beratung der weiteren Tagesordnungspunkte findet in der Ört-
lichkeit statt.
Tagesordnung
öffentlich
1. Auftragsvergabe Friedhofshalle

1.1 Dachdeckerarbeiten
1.2 Trockenbauarbeiten
1.3 Malerarbeiten
1.4 Gerüstbauarbeiten

2. Auftragsvergabe WLAN-Versorgung der Turn- und Mehr-
zweckhalle

3. Parkplätze am Mehrgenerationenplatz/Feuerwehrgerätehaus
4. Verkehrssituation Neustraße
5. Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen „Trierer Stra-

ße/Weinstraße“
6. Baumbestand am Kreisel
7. Wegeinstandsetzungsarbeiten Römerpfad
nicht öffentlich
1. Grundstücksangelegenheiten
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gem. 
§ 35 Abs. I GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, aus 
Gründen des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Inte-
ressen Einzelner die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes können jedoch aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapa-
zitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um 
die notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern gewähr-
leisten zu können, ist die Besucherzahl daher auf 15 Personen 
begrenzt.

Longuich, 27.07.2021
Manfred Wagner, Ortsbürgermeister

Wesentliche Informationen aus den Verfahren nach § 3 Abs. 1 
i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB zu folgenden Umweltbelangen:
Schreiben der Kreisverwaltung mit Hinweisen zum Vorkommen der 
Feldlerche, Schreiben der Generaldirektion Kulturelles Erbe mit 
Hinweisen zur Archäologie, Schreiben der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord mit Hinweisen zum Niederschlagswasser,
Schreiben des Forstamtes Trier zu Sicherheitsabständen zum 
Wald.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt bleiben.

Leiwen, den 26. Juli 2021
gez. Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

Leiwen

Leiwen

Flur 21

Flur 22

Leiwen
Flur 22

BEBAUUNGSPLAN DER ORTSGEMEINDE LEIWEN,
"SOLARPARK AUF DER PLATZ"

Geltungsbereich
des Bebauungsplans

Bekanntmachung
Bebauungsplanverfahren der Ortsgemeinde Leiwen 

„Solarpark auf Erschet“
- Offenlage des Planentwurfes  

gemäß 3 Abs. 2 Baugesetzbuch -
Der Planentwurf mit Begründung liegt gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 2141) in der derzeit 
gültigen Fassung in der Zeit vom

9. August bis 8. September 2021,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26, 54338 Schweich, zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Trotz der aktuellen Corona-Situation ist die Verwaltung grund-
sätzlich für den Publikumsverkehr geöffnet. Die öffentlichen Ein-
sichtnahmen im Rahmen der Offenlagen sind daher möglich. Die 
Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen ist während der 
Dienstzeiten Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo. – Mi. 14:00 – 16:00 
Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr möglich. Eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. 06502-4070 wird empfohlen.
Die Planunterlagen können während der Offenlage auch auf der In-
ternetseite der Verbandsgemeinde Schweich unter www.schweich.
de, Bereich „Bauen und Wohnen“, Menüpunkt „Planverfahren“ als 
pdf-Datei angesehen und heruntergeladen werden. Aufgrund der 
aktuellen Sicherheitsvorkehrungen empfehlen wir, hiervon Ge-
brauch zu machen und auf einen Besuch in der Verbandsgemein-
deverwaltung zu verzichten.
Das Plangebiet ergibt sich aus beigefügter Karte.
Folgende umweltbezogene Informationen, die zur Bewertung des 
Planentwurfes relevant sind, sind zurzeit verfügbar:
Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 BauGB incl. Berücksichtigung 
der Eingriffsregelung nach 3 Abs. 1a BauGB, mit Angaben zu pla-
nungsrelevanten Fachplänen und mit Beschreibungen und Bewer-
tungen der Umweltauswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 
Mensch, Pflanzen und Tiere,, Artenschutz, geschützte Flächen und 
biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft/Erho-
lung, Kultur und Sachgüter.
Brutvogeluntersuchung, Gutachten der Hortulus GmbH 2020.
Wesentliche Informationen aus den Verfahren nach § 3 Abs. 1 
i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB zu folgenden Umweltbelangen:
Schreiben der Kreisverwaltung mit Hinweisen zum Vorkommen der 
Feldlerche, Schreiben der Generaldirektion Kulturelles Erbe mit 
Hinweisen zur Archäologie, Schreiben der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord mit Hinweisen zum Niederschlagswasser,
Schreiben des Forstamtes Trier zu Sicherheitsabständen zum 
Wald.
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Longuicher Wine-Walk am 07.08.2021
Sechs Weingüter öffnen am Kirmessamstag, 07. August 2021, von 17.00 - 20.00 Uhr ihre Höfe. Jedes Weingut 
kann eine halbe Stunde besucht und dabei zwei ausgewählte Weine verkostet werden. Dazu werden Brot und 
Wasser gereicht. Zu Fuß geht es weiter zur nächsten Station. Sie erhalten eine Winzerroute inclusive einem Orts-
plan von Longuich-Kirsch und können in fest eingeteilten Gruppen (6 insgesamt) von maximal 20 Weinfreunden 
einen schönen Kirmesnachmittag verbringen.
Tickets erhalten Sie für 24,90 €, bei der Tourist Information Longuich, Maximinstr. 18, 54340 Longuich,
 Tel: 06502-1716, longuich@roemische-weinstrasse.de.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10.00-12.00 Uhr, Freitag zusätzlich 16.00 -18.00 Uhr.

Folgende Weingüter freuen sich auf Ihren Besuch:
Ferienweingut Jung
Longen-Schlöder
Schlöder-Thielen
Wein im Turm - Weingut J. Schmitt
Thul-Hoff
Ferienweingut Zentius

Verbringen Sie weinselige Stunden in unserem schönen Winzerdorf und kehren Sie im Anschluss an die Weinpro-
be in einer unserer Gastronomiebetriebe ein.

Longuich, den 28.06.2021
Manfred Wagner, Ortsbürgermeister

Rita Jung, 1. Vorsitzende
Heimat- und Verkehrsverein Longuich-Kirsch

Kirmes mal anders!  Kirmes mal anders!  
Weinfreunde aufgepasstWeinfreunde aufgepasst
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Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahren. Als möglicher Termin steht 
der Dienstag oder Mittwoch jeweils von 16:15 / 16:30 bis 17:00 / 
17:15 zur Verfügung. Die Kosten liegen bei 26,60 Euro pro Mo-
nat, wobei der Vertrag für ein ganzes Jahr vom 01.09.2021 bis 
zum 31.08.2022 abzuschließen ist. Musiziert auch Ihr Kind gerne 
und hat Freude daran, in unserer Gruppe mitzumachen? Haben 
Sie noch Rückfragen oder möchten Sie Ihr Kind anmelden? Dann 
melden Sie sich gerne per E-Mail: info@jugendprojektorchester.de
Wir würden uns freuen, auch Ihr Kind in der Musikstunde begrüßen 
zu dürfen. Der Anmeldezeitraum ist leider nur sehr kurz. Wir benö-
tigen Ihre Rückmeldung bis zum 8. August 2021.

Mehring, 26.07.2021
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Trockenmauerbaukurs
In Zusammenarbeit mit der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ 
bieten wir speziell für Winzer/innen einen kostenfreien Trockmau-
erbaukurs vom 25. bis 27. August 2021 im „Mehringer Blattenberg“ 
an.
- Zeiten: jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr
- Maximale Teilnehmerzahl: 10 Personen
- Kursleitung: Walter Oeffling DLR Mosel, André Lieser VTG 
Rheinland-Pfalz
- Bitte mitbringen: Handschuhe, Maurerhammer, Schutzbrille, 
Festes Schuhwerk
- Verpflegung und Getränke: bitten wir selbst mitzubringen
- Parkmöglichkeiten: Hütte „Mehringer Huxlay“
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis spätestens 5. August 
2021 per E-Mail an buergermeister@mehring-mosel.de oder im 
Gemeindebüro.

Mehring, den 26.07.2021
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

SV Mehring
Fußball-Ferienspaß

In der ersten Ferienwoche hat der SV Mehring in Zusammenarbeit 
mit der „Fußballschule Anstoß“ ein Fußballcamp auf der Mehringer 
Lay durchgeführt. Bei bestem Wetter und auch ansonsten idealen 
äußeren Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz erlebten 60 Kinder 
mit Gleichaltrigen die Faszination des Fußballs. Aufgeteilt in je zwei 
Trainingseinheiten am Morgen und am Nachmittag. Zunächst ging 
es um Technik und Zweikampfelemente. Nach der Mittagspause 
standen dann der Spaß und das Spielen im Vordergrund. Die Kin-
der waren mit großer Begeisterung und Freude dabei und erleb-
ten wieder soziales Miteinander in dieser schwierigen Zeit. Für das 
schöne Angebot möchten wir uns ganz herzlich beim SV Mehring 
und der Fußballschule bedanken.

Mehring, den 26. Juli 2021
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Mehring  

am 23.06.2021
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Jennifer Schlag und 
in Anwesenheit von Schriftführer/in Thomas Ensch findet am 
23.06.2021 im Kulturzentrum „Alte Schule“, Schulstraße 17 in 
Mehring eine Sitzung des Ortsgemeinderates Mehring statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Der Gemeinderat nimmt von folgenden Mitteilungen der Vorsit-
zenden Kenntnis:
a) Die Vorsitzende teilt mit, dass die Lebenstürme auf der Ge-
markung Mehring dokumentiert und in einer sogenannten „Story 
Map“ mit Fotos und Bauherren im Rahmen des Projektes „100 

Illegale Abfallentsorgung
In letzter Zeit ist leider vermehrt festzustellen, dass die öffentlichen 
Abfallbehälter zunehmend dazu benutzt werden, Hausmüll zu ent-
sorgen. Auch an den Bioabfallcontainer im Gewerbegebiet werden 
regelmäßig Hausmülltüten abgestellt. Unabhängig davon, dass es 
sich hier um illegale Abfallentsorgungen handelt, ist die Entsorgung 
des Mülls für die Mitarbeiter der Gemeinde gerade bei sommerli-
chen Temperaturen eine Zumutung. Zudem müssen die damit ver-
bundenen Kosten durch die Gemeinde und damit die Allgemeinheit 
getragen werden.
Ich bitte um Beachtung und entsprechende Unterlassung!
Auch ist zu beobachten, dass zunehmend die Entwässerungsmul-
den im Baugebiet „Zwischen den Ortsteilen“ dazu benutzt werden, 
Gartenabfälle zu entsorgen. Gerade mit Blick auf die Unwetterka-
tastrophe vor zwei Wochen, weise ich eindringlich darauf hin, dies 
zu unterlassen, um die Funktion der Entwässerungsmulden nicht 
zu gefährden!

Longuich, 24.07.2021
Manfred Wagner, Ortsbürgermeister

Pflanzenbewuchs  
im öffentlichen Verkehrsraum

Aus gegebener Veranlassung weisen wir darauf hin, dass der öf-
fentliche Verkehrsraum, hierzu zählen nicht nur die Straßenflächen 
sondern auch die Gehwege, absolut frei von Pflanzenbewuchs sein 
muss. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist in diesem Fall ein 
Rückschnitt zu jeder Jahreszeit erlaubt.
Wir fordern alle Grundstückseigentümer auf, entsprechende Über-
prüfungen durchzuführen und bei Bedarf Hecken und Sträucher 
so weit zurück zu schneiden, dass mind. das Lichtraumprofil (über 
Straßenflächen 4,50 m, über Bürgersteigen 2,50 m) freigestellt ist.
Gleichzeitig erinnern wir an die Reinigungspflicht nach der Straßen-
reinigungssatzung. Nach dieser sind insbesondere die Rinnsteine 
regelmäßig von Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sons-
tiger Unrat zu säubern. Das Zukehren an das Nachbargrundstück 
oder das Kehren in Kanäle, Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläu-
fe oder Gräben ist unzulässig.

Schweich, 26.07.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Schweich a.d.R.W.
-Ordnungsbehörde-

Ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter - 
Sprechzeiten

Ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter für die Ortsgemeinde Lon-
guich-Kirsch: Reinhard Boesten, Tel.: 0151-28374799,
E-Mail: seniorenbeauftragter@longuich.de
Termine nach Vereinbarung, auf Wunsch auch Hausbesuche.

Mehring
n Jennifer schlag  n sprechzeiten
n 06502 2140 oder 0151 28373343      Di. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@mehring-mosel.de      
n www.mehring-mosel.de

Singen macht Spaß, singen tut gut, ja sin-
gen macht munter und singen macht Mut....
Liebe Eltern,
schon im ersten Satz des Liedes von Uli Führe wird deutlich, was 
Musik so alles kann. Für jede Lebenslage ein Lied, für jede Stim-
mung die richtigen Töne. Kinder sind noch besonders sensibel für 
die verschiedenen Klangfarben des Lebens. Sie lieben Musik, denn 
sie verhilft ihnen, sich auszudrücken, sie nehmen Musik tief in sich 
auf.
Das Jugendprojektorchester lEnsch-Mehring möchte nach den 
Sommerferien mit einer musikalischen Früherziehung starten. Wir 
singen, spielen auf Orff-Instrumenten, tanzen und erzählen. Dabei 
erlernen die Kinder spielerisch erste musikalische Grundkenntnis-
se, die Sprache wird gefördert, und sie können ihre Kreativität in 
gezielten Spielen zum Ausdruck bringen. Am 01.09.2021 startet 
unser neuer Kurs in Kooperation mit der Kreismusikschule Wittlich. 
Als Lehrerin konnten wir Frau Birgit Lobbe gewinnen. Wir hatten 
das Glück, Frau Lobbe in einer Phase unseres Projektorchesters 
kennenlernen zu dürfen und freuen uns sehr, dass sie die musi-
kalische Früherziehung übernimmt. Daran teilnehmen können alle 
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Thema UNESCO Weltkulturerbe „Kulturlandschaft Moseltal“ ein-
geladen. Der Kreis Cochem-Zell betreibt dieses Verfahren feder-
führend. An der Sitzung nahmen die beteiligten Landkreise und 
Verbandsgemeinden teil. Wir haben durch diese Informationsver-
anstaltung erstmalig erfahren, dass innerhalb einer kurzen Frist 
bis zum 30.06.2021 alle Landkreise, Verbandsgemeinden und auf 
Wunsch der Verbandsgemeinde Schweich auch die Ortsgemein-
den zu beteiligen sind. In einem ersten Schritt sollen nun zunächst 
die Ortsgemeinden und dann die Verbandsgemeinde Schweich mit 
diesem Thema befasst werden. Über die möglichen Vorteile einer 
Ausweisung werden wir in einem weiteren Schritt informieren. Es 
ist nicht beabsichtigt, das gesamte Moseltal als UNESCO Weltkul-
turerbe auszuweisen, sondern vielmehr einzelne herausragende 
Weinberge. In unserer Verbandsgemeinde sind dies der „Mehringer 
Blattenberg“, die „Thörnicher Ritsch“ und die „Trittenheimer Apo-
theke“ (in der Anlage 2 sind die Kernzonen und Pufferzonen dar-
gestellt). Auch ist die Betroffenheit der einzelnen Gemeinden in der 
Anlage 3 noch einmal näher spezifiziert. Wir haben das bearbeiten-
de Büro gebeten, auf der Grundlage unserer Planungen für Wind-
energie, Photovoltaik und Gewerbe sowie Gewerbegebiet Mehring 
eine Einschätzung abzugeben, ob die Ausweisung als UNESCO 
Weltkulturerbe die Bau- und Planungshoheit der Gemeinden und 
der Verbandsgemeinde einschränkt.
Antwort von Herrn Schimek:
„Kollege Dr. Kloos hat mir das Mail Ihres Mitarbeiters (siehe unten) 
weitergeleitet und mir ersucht, die im Internet (im GIS der VG) vor-
liegenden Daten durchzuschauen.
Ich habe mir dabei die GIS-Layer für „Raumordnung“ im Geoin-
formationssystem (Vorranggebiete für Windenergie, Fotovoltaik-
anlagen, Bioenergieanlagen) sowie die Flächennutzungspläne der 
VG durchgeschaut, für alle drei im Gebiet Ihrer VG vorgesehenen 
Welterbestandorte (Mehringer Blattenberg, Thörnicher Ritsch, Trit-
tenheimer Apotheke).
Sowohl die dort ausgewiesenen Fotovoltaikflächen an der A1 als 
auch die Windkraftzone um Neu-Mehring sind ja einige Kilometer 
vom Mehringer Blattenberg entfernt. Außerdem stehen die Windrä-
der ja schon. Die Frage der visuellen Integrität (der Einsehbarkeit) 
soll vorrangig zum Weinberg hin betrachtet werden, und von einem 
Standpunkt auf Höhe oder geringfügig erhöht von der Mosel, nicht 
von den Hochflächen aus oder zu den Hochflächen hin. Aus die-
sem Grund sollten diese Windräder kein Problem für das Welterbe 
darstellen, selbst wenn ihre Spitzen vom Fuß des Mehringer Blat-
tenbergs sichtbar sein sollten (dazu müsste man ein Foto machen 
und nachschauen).
Unten, direkt an oder in unmittelbarer Nähe der Mosel sind ja ver-
mutlich keine Windräder geplant? Falls doch und falls es dazu noch 
Unterlagen gibt, die im GIS der Gemeinde nicht abgebildet sind, 
bitte ich um Informationen dazu.
Auch die Flächennutzungspläne zeigen keine besonderen Planun-
gen, die ein großes Problem für die geplanten Welterbegebiete dar-
stellen würden. Einzig bei der nördlichsten, unbebauten Gewerbe-
gebietsfläche bei Thörnich sowie beim (dem Luftbild zufolge) noch 
nicht bebauten Gewerbegebiet nördlich von Trittenheim wären bei 
der Bebauung auf einen sensiblen Umgang mit der Landschaft zu 
achten und mögliche Planungen gegebenenfalls in Hinblick auf das 
Welterbe zu begutachten. Aber das Vorliegen von unbebautem Ge-
werbegebiet an sich ist noch kein Problem für das Welterbe.“
Nachdem der Bauern- und Winzerverband mitgeteilt hatte, dass 
er bei dem Verfahren der beabsichtigten Unterschutzstellung auch 
als Mitglied des Weltkulturerbevereins nicht beteiligt wurde, hat die 
Bürgermeisterin die betroffenen Ortsgemeinden hierüber informiert 
und angeregt, die Beschlussfassung zurückzustellen, bis eine Be-
teiligung erfolgt sei. Diese Beteiligung ist nun am 8.6.2021 erfolgt.
Nachdem nunmehr der Bauern-und Winzerverband beteiligt wurde, 
bestehen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Nachteile für die Ver-
bandsgemeinden den Antrag zu unterstützen, vorbehaltlich der Zu-
stimmung der Ortsgemeinden (da deren Planungshoheit vorrangig 
betroffen ist).
Der nachfolgende Text betrifft die nunmehr geänderte einheitliche 
Vorlage für alle Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden und Land-
kreise in den Kern- und Pufferzonen.
Die Bundesrepublik Deutschland überarbeitet derzeit die soge-
nannte Tentativliste. Das ist die deutsche Liste jener Stätten, die 
in den nächsten Jahren zur Eintragung in die Liste der UNESCO-
Welterbes vorgeschlagen werden sollen. Mit der Eintragung einer 
Stätte in die Liste des Welterbes der UNESCO wird zertifiziert, dass 
das eingetragene Gut von außergewöhnlichem universellem Wert 
(outstanding universal value) für die gesamte Menschheit ist.
Die Vorschläge für die Tentativliste sind zuerst auf Länderebene 
auszuwählen. Das Land Rheinland-Pfalz führt derzeit diesen lan-

Lebenstürme für die Mosel“ unter https://arcg.is/11mzHm in einer 
virtuellen Landkarte veröffentlicht werden.
b) Das angekündigte Trockenmauerbauseminar findet in den Mo-
naten Juli/August statt. Der genaue Termin wird in Rücksprache mit 
der Winzerschaft festgelegt.
c) Die Baumaßnahmen am Gemeindebüro und Heimat- und Wein-
baumuseum sind fertiggestellt.
d) Die neue Spritzwasserentnahmestelle ist ebenfalls fertiggestellt 
und kann genutzt werden.
e) Im Bereich der Grillhütte wurden zusätzliche Biomüllcontainer 
aufgestellt.
f) Die maroden Schiefersteinpfeiler auf dem Spielplatz in der Ger-
berstraße wurden erneuert.
g) Die Ausgabe der gelben Säcke und Biotüten erfolgt ab dem 
29.06.2021 in der Touristinformation.
h) Der in die Jahre gekommene Zaun an der Römervilla wurde ent-
fernt.
i) Die neuen Verkehrszeichen für den Bereich Kindergarten sind 
bestellt.
j) Die neuen Fahnenmasten sind ebenfalls bestellt.
k) Die Machbarkeitsstudie „Kalte Nahwärme“ für das neue Bauge-
biet „Lehmkaul“ ist beauftragt.
l) Für das neue Baugebiet „Lehmkaul“ soll eine Informationsbro-
schüre für Bauinteressenten aufgelegt werden. Die Broschüre wird 
werbefinanziert.
2. Vorstellung Zukunftskonzept Jugendraum
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt die Vorsitzende die Ju-
gendpflegerin der Verbandsgemeinde Schweich, Frau Laura Wag-
ner und die Vertreter der Jugendgruppe.
Vertreten wird die Jugendgruppe durch Dominik Felten, Moritz Di-
xius und Noah Breidbach, die das neue Konzept dem Gemeinderat 
vorstellen.
Die Jugendgruppe Mehring besteht derzeit aus neun Jugendlichen 
im Alter von 17 bis 18 Jahren. Zukünftig soll der Jugendraum zu 
festen Zeiten geöffnet werden. Dennoch sollte, vor allem in den 
Ferien, die Möglichkeit bestehen, den Raum auch unabhängig der 
Öffnungszeiten nutzen zu können.
Die Öffnungszeiten werden wie folgt festgelegt:
Montag bis Donnerstag (vornehmlich in den Ferien): 16 Uhr bis 22 
Uhr
Freitag und Samstag: 18 Uhr bis 1 Uhr
Der Sonntag wird als „Aufräumtag“ festgelegt.
Der Jugendraum soll erneut vom Schimmel befreit werden, hierzu 
kümmert sich die Jugendgruppe um einen Luftentfeuchter, der be-
reits Anfang 2020 im Jugendraum aufgestellt wurde. Nach der Rei-
nigung des Jugendraums soll dieser mit LED-Lichtern an der Wand, 
einer neuen Theke und Palettencouches hergerichtet werden. Hier-
zu stellt die Jugendgruppe eine Kostenkalkulation auf, welche mit-
samt eines Förderantrags beim Landkreis Trier-Saarburg und beim 
Förderverein Jugend eingereicht wird.
Die Jugendgruppe erklärt sich zudem bereit, Vereine in Form von 
Standdiensten an Dorffesten und Veranstaltungen zu unterstützen.
Die Jugendgruppe, mindestens die drei vorsitzenden Jugendlichen, 
werden im November an der Jugendleiterschulung – Offener Treff 
in Kell am See teilnehmen.
Bedingt durch die Corona Pandemie ist die Öffnung des Jugend-
raums an ein strenges Hygienekonzept gebunden (siehe Anlage). 
Dieses Konzept sieht vor, dass die Jugendgruppe einen volljähri-
gen Verantwortlichen benennt, welcher per Unterschrift einwilligt, 
die Einhaltung der Hygieneregeln sicher zu stellen, die Kontakt-
nachverfolgung und die maximale Personenzahl im Jugendraum 
zu kontrollieren. Die Aufgabe kann nicht ohne weiteres übertragen 
werden, hierzu bedarf es einer schriftlichen Mitteilung an die Orts-
bürgermeisterin.
Das Hygienekonzept wird allen Jugendlichen, die den Jugendraum 
nutzen, zur Unterschrift vorgelegt.
Sollten sich Lockerungen im Hygienekonzept ergeben, wird die VG 
Jugendpflegerin Frau Wagner darüber informieren.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, die weitere Nutzung des Jugend-
raumes durch die obengenannte Jugendgruppe nach Umsetzung 
der Maßnahmen zu genehmigen. Der Jugendraum darf nur unter 
Einhaltung der geltenden Hygieneregeln genutzt werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. Unterstützung Bewerbung UNESCO Weltkulturerbe Moseltal 
- Kulturlandschaft Mosel
Es geht um die Unterstützung der Bewerbung der „Kulturlandschaft 
Mosel“ um einen Platz auf der deutschen Tentativliste für die Auf-
nahme zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Am 07.05.2021 hat Landrat Schnur zu einer digitalen Sitzung zum 
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nannte funktionale Integrität der Welterbegebiete.
• Die Pufferzone hat insbesondere die Funktion, Entwicklungen 

im unmittelbar angrenzenden Bereich der Welterbegebiete zu 
verhindern, die den außergewöhnlichen universellen Wert der 
Welterbeeintragung mindern könnten. Insbesondere gilt dies für 
die Erhaltung der landschaftlichen Wirkung und Einsehbarkeit 
der historischen Weinberge (die sogenannte visuelle Integrität).

Was bedeutet der Vorschlag eines Weinbergs als Welterbege-
biet (rote Abgrenzung) für dessen Bewirtschaftung?
• Die weitere Bewirtschaftung der eingetragenen Weinberge ist 

nicht nur wünschenswert, sondern sogar von hoher Wichtigkeit. 
Die bestehenden weinbaulichen Flächen sollten soweit wie 
möglich weiterhin bestehen bleiben. Im Fall von Betriebsauf-
gaben ist wichtig, ein aktives Bemühen um eine Erhaltung der 
betroffenen Flächen als Weinbauflächen zu dokumentieren.

• Die bestehenden Strukturen (insbesondere die Trockenstein-
mauern) in den eingetragenen Weinbergen sind möglichst zu 
erhalten. Im Fall einer Neuordnung von Teilen des Weinbergs 
oder des gesamten Weinbergs darf diese nur so geschehen, 
dass die vorhandenen Strukturen geschont und möglichst er-
halten und saniert werden. Dies gilt auch für eine mögliche 
Wiederbestockung von aufgelassenen Flächen zwischen den 
rot umgrenzten Flächen der einzelnen Weinberge.

• Derzeitige Flächen mit Moselpfahlerziehung sind als solche 
möglichst zu erhalten, wobei die letztliche Entscheidung über 
die Wahl der Erziehungsform beim Bewirtschafter der Weinber-
ge verbleibt.

• Biologischer und technischer Fortschritt, der einen positiven 
Beitrag zur Erhaltung von lebendigen und bewirtschafteten 
historischen Weinbergen leistet, wird auch im Welterbegebiet 
möglich sein.

Was bedeutet die Ausweisung von Pufferzonen (gelbe Abgren-
zung) um die vorgeschlagenen Welterbegebiete?
• In den Pufferzonen wird es zu keinen Restriktionen oder Aufla-

gen bei der Bewirtschaftung der Weinberge und landwirtschaft-
lichen Flächen kommen. Mögliche Erstprojekte der Flurberei-
nigung – insoweit überhaupt ein Thema - in den Pufferzonen 
sollten mit der bewährten Sensibilität für die Erhaltung der be-
stehenden Weinbergstrukturen wie bei vergleichbaren jüngeren 
Projekten geplant werden. In den Pufferzonen besteht jedoch 
keine Notwendigkeit, auf die bestehenden Erziehungsformen 
Rücksicht zu nehmen.

• In den Pufferzonen (der gelben Bereiche) sind mögliche Pro-
jekte (insbesondere Neu- und Umbauten sowie größere infra-
strukturelle Vorhaben) so zu gestalten, dass wichtige Sichtbe-
ziehungen zu den im Welterbegebiet gelegenen Weinbergen 
nicht verschlechtert und nach Möglichkeit sogar verbessert 
werden. Insbesondere ist nach einer Aufnahme auf die Tenta-
tivliste die weitere Entwicklung von Gewerbeflächen sowie von 
hoch aufragenden Infrastrukturen (wie Windkraftanlagen, Funk-
masten, Stromleitungen oder mögliche zusätzliche Brücken) 
auf ihre Verträglichkeit mit den Schutzzielen der Pufferzonen zu 
prüfen. Planungen, die sich an den üblichen Dimensionen und 
der Bautradition im Moseltal orientieren, werden im Normalfall 
unproblematisch in Bezug auf das Welterbe sein. „Prüfen“ be-
deutet in jedem Fall, nach Möglichkeiten zu suchen, ein Projekt 
so zu gestalten, dass es in Übereinstimmung mit dem Welterbe 
umgesetzt werden kann.

Welche Chancen ergeben sich aus der Ausweisung als Welt-
erbegebiet?
Die mögliche Eintragung in die Welterbeliste schafft generell die 
Möglichkeit, eine nachhaltige regionalwirtschaftliche Entwicklung 
zu unterstützen. Vertriebs- und Marketinginitiativen in Weinbau und 
Tourismus, die auf die Welterbeauszeichnung Bezug nehmen, soll-
ten hierzu mit den hohen qualitativen Kriterien, die an UNESCO-
Welterbestätten gestellt werden, korrespondieren (z.B. in Bezug 
auf Produktion, Landschaftserhaltung oder Ökologie). Weiterhin 
zeigt die Erfahrung, dass der Welterbestatus ein ausgezeichnetes 
Argument bei der Beschaffung von Fördermitteln darstellt.
Welche Flächen in welchen Gemeinden sind von der geplanten 
Ausweisung als Welterbegebiet (rote Abgrenzung) oder Puf-
ferzone (gelbe Abgrenzung) umfasst?
Insoweit Teile des Siedlungsgebiets in einer Pufferzone enthalten 
sind, wird auf weitere landwirtschaftliche Flächen nicht gesondert 
verwiesen. Die genaue Lage der Welterbegebiete und Pufferzonen 
ist kartographisch dokumentiert. Das Flächenausmaß in den 15 
Teilräumen beträgt insgesamt 267,31 ha (Stätte) und 3.229,21 ha 
(Pufferzone).

desinternen Auswahlprozess durch. Mögliche künftige Welterbe-
stätten müssen ihr Interesse bis 30. Juni 2021 beim Land Rhein-
land-Pfalz anmelden, das im Herbst 2021 aus allen eingegangenen 
Unterlagen zwei Bewerbungen auswählt und an den Bund weiter-
meldet.
Der Zeitplan für die Zeit danach sieht wie folgt aus:
10/2021: Einreichung von Bewerbungen im Kulturerbebereich 

durch die Bundesländer
12/2022: Eingang von Vorschlägen aus dem Naturschutzbe-

reich bei der Kultusministerkonferenz
03/2023: Vorlage des Abschlussberichts des Fachbeirats
10/2023: Beschluss der neuen Tentativliste durch die Kultusmi-

nisterkonferenz
01/2024: Einreichung der neuen Tentativliste bei der UNESCO
01/2025: früheste Möglichkeit zur Einreichung einer ersten neu-

en Stätte aus der neuen Tentativliste beim Welterbe-
zentrum der UNESCO

Der Verein Weltkulturerbe Moseltal e.V. hat sich entschieden, dem 
Land Rheinland-Pfalz die Kulturlandschaft Moseltal als mögliche 
Welterbestätte vorzuschlagen. Dabei soll auch die luxemburgische 
Mosel ein wichtiger Bestandteil des Vorschlags sein. Mit der Aus-
arbeitung des Vorschlags hat der Verein ein Team aus den Büros 
michael kloos planning and heritage consultancy (Prof. Dr. Michael 
Kloos, Aachen) und schimek plant (Dipl-Ing. Michael Schimek, MA, 
Krems/Österreich) beauftragt.
Was ist der inhaltliche Kern des Nominierungsvorschlags?
Das Moseltal ist seit der Römerzeit ein wichtiger Kommunikations-
raum zwischen den Kulturen im heutigen Frankreich, Luxemburg 
und Deutschland. Die Weinbaulandschaft entlang der Mosel hat 
sich seit damals als gemeinsamer länderübergreifender Kulturraum 
entwickelt – durch die gemeinsamen moselfränkischen Dialekte, 
durch die Rolle der Klöster im Mittelalter, und in jüngerer Zeit als 
Schauplatz wesentlicher Ereignisse auf dem Weg zum gemeinsa-
men Europa, wie dem gemeinsamen Ausbau der Mosel als Schiff-
fahrtsstraße als Friedensprojekt und insbesondere der Unterzeich-
nung des Schengener Abkommens als wesentlichem Beitrag für 
die Umsetzung der europäischen Freiheiten.
Wesentliche Zeugnisse dieser gemeinsamen kulturellen Entwick-
lung sind die erhaltenen historischen Weinberge zwischen Schen-
gen und Koblenz. Diese zählen zu den steilsten Weinbergen der 
Welt und sind durch regional unterschiedlich gestaltete Trocken-
steinmauern strukturiert. Viele der Weinberge sind teilweise nach 
wie vor mit der historischen Moselpfahlerziehung bewirtschaftet. 
Das Ausmaß dieser historischen Einzelpfahl-Weinbauflächen ist 
weltweit einzigartig.
Die Bewerbung wird sich vorrangig auf die Strukturierung im Wein-
berg sowie die noch vorhandene Moselpfahlerziehung stützen, mit 
der gemeinsamen Geschichte des Kulturraums als wichtigem Zu-
satzargument.
Nach den vorliegenden Untersuchungen soll der Vorschlag der Mo-
sel für die deutsche Tentativliste aus 15 einzelnen Teillandschaften 
bestehen. Diese Teillandschaften setzen sich jeweils aus einem 
oder mehreren historischen Weinbergen als Stätte sowie einer um-
gebenden Pufferzone zusammen. Der Hintergrund für diese Vor-
gangsweise liegt darin, dass die UNESCO mittlerweile Abstand von 
großflächigen, gesamthaften Eintragungen von Kulturlandschaften 
nimmt und in den letzten Jahren kleinere und inhaltlich spezialisier-
te Eintragungen vorgenommen wurden.
Wie funktionieren die Abgrenzung und der Schutz der Teilland-
schaften?
Die ausgewiesenen Teillandschaften enthalten jene Weinberge, die 
besonders gut erhaltene Strukturierungen und/oder ein noch vor-
handenes Ausmaß an Flächen in Moselpfahlerziehung aufweisen. 
Sie dokumentieren gemeinsam den außergewöhnlichen universel-
len Wert der vorgeschlagenen Welterbeeintragung.
Das Schutzsystem eines Welterbegutes umfasst dabei nicht nur 
das unmittelbare Welterbegebiet („Stätte“), sondern auch eine um 
die Stätte liegende Pufferzone. Als Welterbegebiet werden dabei 
die unmittelbaren historischen Weinberge vorgeschlagen, als Puf-
ferzone eine mehr oder weniger große Umgebungsfläche um die 
jeweiligen historischen Weinberge. Gemeinsam gewährleisten sie 
den Schutz des außergewöhnlichen universellen Wertes:
• Die Erhaltung und behutsame Weiterentwicklung der Wein-

berge in ihrer historischen Form mit Strukturierung und Einzel-
pfahlerziehung garantieren die nötige Authentizität der vorge-
schlagenen Welterbestätte sowie die sogenannte strukturelle 
Integrität der Welterbegebiete.

• Die Erhaltung der Weinberge als Produktionsstätten von Wein 
garantieren ebenso die Authentizität und außerdem die soge-
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St. Aldegund geringfügiger Anteil der land-
wirtschaftlichen Flächen

Ediger-Eller geringfügiger Anteil der land-
wirtschaftlichen Flächen

Teilraum 11: Ediger-Eller
Welterbegebiet: Ediger-Eller: Ediger Elzhofberg
Pufferzone: Ediger-Eller Campingplatz

Senheim geringfügiger Anteil der land-
wirtschaftlichen Flächen

Nehren (Mosel) Naturraum
Teilraum 12: Fankel
Welterbegebiet: Bruttig-Fankel: Fankeler Rosenberg

Ellenz-Poltersdorf: Fankeler Rosenberg
Pufferzone: Bruttig-Fankel: Teile der Siedlung Fankel

Ellenz-Poltersdorf: gesamte Siedlung Ellenz
Beilstein (Mosel): fast gesamte Siedlung

Teilraum 13: Lehmen
Welterbegebiet: Lehmen: Lehmener Klosterberg und 

Lay
Kobern-Gondorf: Lehmener Lay

Pufferzone: Lehmen: Teile der Siedlung
Kobern-Gondorf: einzelne Häuser in Gondorf
Niederfell: Teile der Siedlung Niederfell

Teilraum 14: Kobern
Welterbegebiet: Kobern-Gondorf: Koberner Schlossberg

Koberner Weißenberg
Koberner Fahrberg
Koberner und Winninger Uh-
len

Winningen: Koberner und Winninger Uh-
len
Winninger Hamm

Pufferzone: Kobern-Gondorf: Teile der Siedlung Gondorf
gesamte Siedlung Kobern

Niederfell: landwirtschaftliche Flächen
Dieblich: gesamte Siedlung (ohne 

Dieblich-Berg)
Winningen: Teile der Siedlung

Teilraum 15: Winningen
Welterbegebiet: Winningen: Winninger Brückstück und 

Röttgen
Koblenz (Güls): Winninger Röttgen

Pufferzone: Winningen: Teile der Siedlung, Teile des 
Flugplatzes

Koblenz (Güls): landwirtschaftliche Flächen
Koblenz (Lay): Teile der Siedlung

Wie geht es im Fall einer erfolgreichen Bewerbung auf Landes-
ebene weiter?
Falls der Welterbeantrag vom Land Rheinland-Pfalz für die deut-
sche Tentativliste vorgeschlagen wird, werden bis zur endgültigen 
Verabschiedung der deutschen Tentativliste und deren Einreichung 
bei der UNESCO weitere vorbereitende Maßnahmen in den Jahren 
2022 bis 2024 erforderlich sein. Für diesen Fall ist vom Verein Welt-
kulturerbe Moseltal e.V. das Projekt zu verstetigen. Ausführungen 
hierzu werden bereits in die Bewerbungsunterlagen mit einfließen. 
So ist es für den Vorstand des Vereins beispielsweise denkbar, das 
Projekt in bereits bestehende Strukturen wie die „Regionalinitiative 
Faszination Mosel“ zu überführen. Bei einem positiven Bescheid 
des Landes werden hierzu im Herbst 2021 Abstimmungsprozesse 
angestoßen.
Im Fall, dass es zur Eintragung der Region Moseltal ins Welterbe 
kommt, sind zu deren endgültiger Vorbereitung noch umfangreiche 
und detailliertere weitere Unterlagen zu verfassen. Dazu zählt ein 
Managementplan, der den künftigen Umgang mit der Welterbestät-
te regelt und der vor der endgültigen Eintragung in enger Abstim-
mung mit allen beteiligten Akteur*innen vor Ort erarbeitet wird.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Mehring nimmt die Initiative zur Bewerbung 
der „Kulturlandschaft Mosel“ um einen Platz auf der deutschen 
Tentativliste für die Aufnahme zum UNESCO-Weltkulturerbe zur 
Kenntnis.
Grundsätzlich steht man dieser Bewerbung aufgeschlossen gegen-
über.
Dennoch sieht sich der Gemeinderat zum jetzigen Zeitpunkt außer-
stande hierüber abschließend abzustimmen, da das bisher für die 
Bewerbung vom Weltkulturerbeverein durchgeführte Verfahren als 
unzureichend angesehen wird. Es werden das Fehlen von Informa-

Teilraum 1: Wehr

Welterbegebiet: Palzem: Wehrer Rosenberg
Pufferzone: Palzem: landwirtschaftliche Flächen

Stadtbredimus: landwirtschaftliche Flächen
Teilraum 2: Wormeldingen
Welterbegebiet: Wormeldingen: Ehnener Wousselt

Wormeldinger Ko-
eppechen

Pufferzone: Wormeldingen: Teile des Siedlungsgebiets
Palzem: landwirtschaftliche Flächen
Wincheringen: einzelne Häuser

Teilraum 3: Mehring
Welterbegebiet: Mehring: Mehringer Blattenberg

Pölich: geringfügige Teile des 
Mehringer Blattenbergs

Pufferzone: Mehring: Teile des Siedlungsgebiets 
inkl. Gewerbegebiet

Pölich: landwirtschaftliche Flächen
Teilraum 4: Thörnich
Welterbegebiet: Thörnich: Thörnicher Ritsch
Pufferzone: Thörnich: gesamtes Siedlungsgebiet

Klüsserath: fast das gesamte Siedlungs-
gebiet

Köwerich: einzelne Häuser
Ensch: Teile der Siedlung
Leiwen: geringfügiger Anteil der land-

wirtschaftlichen Flächen
Teilraum 5: Trittenheim-Neumagen
Welterbegebiet: Trittenheim: Trittenheimer Apotheke

Neumagen-Dhron: Neumagener Sonnenuhr
Pufferzone: Trittenheim: Teile der Siedlung

Neumagen-Dhron: landwirtschaftliche Flächen, 
Photovoltaikanlage

Leiwen: geringfügiger Anteil der land-
wirtschaftlichen Flächen

Teilraum 6: Piesport
Welterbegebiet: Piesport: Piesporter Mosellorelay

Minheim: geringfügige Teile der 
Piesporter Mosellorelay

Pufferzone: Piesport: Teile der Siedlung Niede-
remmel

Minheim: einzelne Häuser
Teilraum 7: Ürzig
Welterbegebiet: Ürzig: Ürziger Würzgarten

Erden: Erdener Treppchen
Pufferzone: Ürzig: Teile der Siedlung

Erden: gesamte Siedlung Erden
Zeltingen-Rachtig: gesamte Siedlung und Ge-

werbezone Ürzigermühle
Lösnich: einzelne Häuser

Teilraum 8: Starkenburg-Enkirch
Welterbegebiet: Starkenburg (Mo-

sel):
Starkenburger Rosenberg

Enkirch: Enkirchener Zeppwingert 
und Ellergrub

Pufferzone: Traben-Trarbach: Teile der Siedlung
Starkenburg (Mo-
sel):

Teile der Siedlung

Enkirch: landwirtschaftliche Flächen
Teilraum 9: Pünderich
Welterbegebiet: Pünderich: Pündericher Marienburg
Pufferzone: Pünderich gesamte Siedlung

Reil (Mosel) geringfügiger Anteil der land-
wirtschaftlichen Flächen

Zell (Mosel) gesamte Siedlung Marien-
burg

Teilraum 10: Neef-Bremm
Welterbegebiet: Neef: Neefer Frauenberg

Bremm Neefer Frauenberg
Bremmer Calmont

Ediger-Eller Bremmer Calmont
Pufferzone: Neef gesamte Siedlung

Bremm gesamte Siedlung
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7. Auftragsvergabe für Planungen von Maßnahmen bei Star-
kregenereignissen
Aufgrund des fortgeschrittenen Planungsstandes des Flurberei-
nigungsverfahrens „Blattenberg“ ergibt sich zum derzeitigen Zeit-
punkt zur verbesserten Starkregenvorsorge der Bedarf einer de-
taillierteren Betrachtung, die die Aspekte der Starkregenvorsorge 
beinhaltet, welche wiederum im Zuge der Flurbereinigung Berück-
sichtigung finden können, um die Gefahrenlage zu entschärfen
Das Büro Hömme bietet Leistungen im Rahmen der Flurbereini-
gung „Blattenberg“ zur verbesserten Starkregenvorsorge an. Nach 
dem vorliegenden Angebot belaufen sich die Kosten auf 4.462,50 
€ brutto.
Beschluss:
Der Auftrag wird an das Büro Hömme erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
8. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkun-
gen und ähnlichen Zuwendungen
Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zu-
wendung obliegt ausschließlich dem Ortsbürgermeister sowie den 
Beigeordneten. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der 
Ortsgemeinderat. Dem Ortsgemeinderat und der Aufsichtsbehörde 
sind sämtliche für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen offen 
zu legen. Dazu gehört insbesondere ein anderweitiges Beziehungs-
verhältnis zwischen der Ortsgemeinde und dem Zuwendungsge-
ber. Im Rahmen der 1. Landesverordnung zur Änderung der Ge-
meindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 06.04.2010 (GVBl. 
vom 29.04.2010) wurde eine Wertgrenze in Höhe von 100 € ein-
geführt, unter der die Einholung eines Beschlusses des kommuna-
len Vertretungsorgans wie auch das Anzeigeverfahren gegenüber 
der Aufsichtsbehörde entbehrlich ist, sofern nicht innerhalb eines 
Haushaltsjahres derartige Einzelzuwendungen diese Wertgrenze 
übersteigen. Die Entscheidung ist grundsätzlich in öffentlicher Sit-
zung zu treffen. In den Fällen, in denen der Spender ein schutzwür-
diges Interesse an seiner Anonymität glaubwürdig darlegt, werden 
nur Datum, Verwendungszweck und Summe der Zuwendung öf-
fentlich genannt. Dem Ortsgemeinderat wird die Namensliste der 
Spender sodann als nichtöffentliche Anlage zur Kenntnis beigefügt. 
Bis zum 03.05.2021 hat die Ortsgemeinde für folgende Projekte 
Zuwendungen erhalten:
Datum Zuwendungs-

geber
Anschrift Betrag Zuwendungs-

zweck
Juni 
2021

Waltraud Morgen 
(ehem. Apothe-
kerin)

54296 Trier 1.500,00 €Touristische 
Infrastruktur 
Ortseingang 
Mehring-Ost

Beschluss:
Der Gemeinderat Mehring stimmt der Annahme der vorgenannten 
Zuwendung zu.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9. Bauanträge
9.1. Maximinstraße
Der Ortsgemeinde liegt ein Bauantrag zur Aufstockung einer Dop-
pelgarage vor.
Der Bebauungsplan „Aufm Bungert“ ist nicht ausgefertigt und wird 
daher von der Kreisverwaltung nicht angewendet. Aus Sicht der 
Verwaltung bestehen keine Bedenken.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
An der Beratung und Beschlussfassung nahm Ratsmitglied Schu-
Hoffranzen wegen Sonderinteresse gemäß § 22 GemO nicht teil.
9.2. Ginsterheld
Der Ortsgemeinde liegt ein Bauantrag zur Errichtung eines Was-
serbeckens vor.
Das Anwesen liegt im Außenbereich. Eine Erweiterung oder Nut-
zungsausdehnung dieses Anwesens könnte konträr zu der Ent-
wicklung des Gewerbeparks stehen. Die Verwaltung kann daher 
aufgrund der vorliegenden Informationen nicht empfehlen, das Ein-
vernehmen zur beantragten Teilbaumaßnahme im Außenbereich 
zu erteilen.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird aus den o.g. Gründen nicht erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig abgelehnt
9.3. Im Ganggarten
Der Ortsgemeinde liegt ein Bauantrag zur Errichtung einer Terras-
senüberdachung vor.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.

tionen, die späte Beteiligung und die nun kurzfristige Fristsetzung 
für die Beschlussfassung bemängelt.
Da die Auswirkungen auf die Ortsgemeinde und deren Entwicklung 
zur Zeit nicht abzusehen sind, wird die Ortsgemeinde die Bewer-
bung vorerst nicht unterstützen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
4. Vergaben Ortseingangsgestaltung - Pavillion; Malerarbeiten
Nach Aufhebung der Ausschreibung vom 19.03.2021 wurden die 
Malerarbeiten für den Pavillons durch das Büro Schuh + Weyer Ar-
chitekten, Schweich erneut ausgeschrieben.
Nachstehender Auftrag ist zu vergeben:
Auftrag / Gewerk: Malerarbeiten
Art der Ausschreibung: freihändige Vergabe
Vergabegrundlage: VOB/A
Abgabetermin: 08.06.2021, 11:40 Uhr
Anzahl der angeforderten Angebote: 3
Anzahl der abgegebenen Angebote: 1
Anzahl der nicht gewerteten Angebo-
te:

0

Ausschlussgrund: -
Preisspanne der Angebote: 4.513,85 € brutto
Kostenberechnung vom 26.09.2019 3.912,34 €
Vergabevorschlag:
Name des wirtschaftlichen Bieters: Fa. Jürgen Mittler, Mehring
Angebotspreis (brutto): 4.513,85 €
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Malerarbeiten an die 
Firma Jürgen Mittler, Mehring zum Angebotspreis von 4.513,85 €.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
5. Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Mehring (Blatten-
berg), Änderung der Gemarkungsgrenze
Die gemeinsame Grenze zwischen den Gemarkungen Mehring und 
Pölich verläuft in den in der beigefügten Karte dargestellten Berei-
chen quer durch zusammenhängende Flurstücke.
Aus Sicht des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) 
Mosel wäre es praktischer, wenn der Verlauf der Gemarkungsgren-
ze entlang topografischer Strukturen verliefe und die Grenze somit 
in der Örtlichkeit besser ersichtlich wäre. Daher schlägt das DLR 
vor, die Gemarkungsgrenze zu ändern und bittet, den nachfolgen-
den Beschluss zu fassen.
Beschluss:
Die Ortsgemeinde Mehring stimmt der Änderung der Gemarkungs-
grenze wie folgt zu:
Die Flurstücke Gemarkung Pölich Flur 2, Flurstücke 1, 2, 3/1, 
3/2, 3/3, 16/1, 16/3, 16/4, 17/2, 17/3, 17/4 und 64 (Summe=1293 
m²) und Flur 11, Flurstücke 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 und 2/14 (Sum-
me=913 m²) werden der Gemarkung Mehring zugeschlagen. Die 
Fläche der Gemarkung Mehring vergrößert sich somit um 2206 m². 
Ein Geldausgleich findet zwischen den betroffenen Ortsgemeinden 
nicht statt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6. Beauftragung der Straßenbauarbeiten Goldkuppstraße
Die Verbandsgemeindewerke haben in der Goldkuppstraße Prob-
leme mit einer maroden Wasserleitung die zeitnah erneuert werden 
muss. Die Wasserleitung soll von der Einmündung Gerberstraße 
bis zur Einmündung Römerstraße auf einer Länge von ca. 60 m er-
neuert werden. Da die Straße insgesamt in einem sehr schlechten 
Zustand ist, würde sich anbieten die Straße in diesem Bereich mit 
den Verbandsgemeindewerken neu auszubauen.
Die Fa. Lehnen, Sehlem sagte den Verbandsgemeindewerken und 
der Ortsgemeinde Mehring zu, dass sie die Arbeiten auf der Grund-
lage des Auftrages in der Gartenstraße abrechnen würden.
An den voraussichtlichen brutto Gesamtkosten (einschl. Neben-
kosten) von 90.0000,00 € für den Straßenbau würden sich die 
Verbandsgemeindewerke mit der Hälfe der Kosten (45.000,00 €) 
beteiligen.
Beschluss:
1. Der Ortsgemeinderat beschließt das Teilstück der Goldkupp-

straße von der Einmündung Gerberstraße bis zur Einmün-
dung Römerstraße auszubauen.

2. Die Firma Lehnen, Sehlem wird mit der Ausführung der Ar-
beiten auf Grundlage des Auftrages Gartenstraße beauftragt

3. Die OG Mehring trägt die Hälfte der Kosten für den Straßen-
ausbau.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus liquiden Mitteln. Die 
Abrechnung erfolgt über wiederkehrende Beiträge.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
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Naurath
n stephan Denis n sprechzeiten
n 06508 991012      mi. 18:00 - 19:00 Uhr und
n buergermeister@naurath-eifel.de      zusätzlich nach Absprache

Pölich
n 1. Beig. Wolfgang Eid  n Sprechzeiten
n  0176-23362776      nach tel. Vereinbarung 
n

 

buergermeister@poelich.de

Riol
n Dr. Christel Egner-Duppich  n Sprechzeiten
n 06502 930797      Do. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@riol.de      und nach
n www.riol.de      tel. Vereinbarung

Bauplatzvergaberichtlinien  
der Ortsgemeinde Riol

I.
Begriffsbestimmung

Bauplatzvergabe im Sinne dieser Richtlinien ist der Verkauf von ge-
meindeeigenen Baugrundstücken an Personen, die sich in einem 
öffentlichen Verfahren um den Kauf eines Grundstückes beworben 
haben und nach zuvor öffentlich bekannt gemachten abstrakt- ge-
nerellen Kriterien ausgewählt worden sind, mit der Ortsgemeinde 
Riol einen Kaufvertrag zu schließen.

II.
Vergabeziele

Ziel der Bauplatzvergabe ist die Stärkung der Ortsverbundenheit 
der Gemeindebewohner durch die Bereitstellung von bezahlbaren 
Baugrundstücken für einkommensschwächere und benachteiligte 
Gruppen der örtlichen Bevölkerung sowie Familien mit Kindern, die 
in der Ortsgemeinde Riol wohnen oder sesshaft werden wollen, bei 
gleichzeitiger Erhaltung stabiler Bewohnerstrukturen durch die För-
derung und Belohnung gemeinnütziger Verhaltensweisen. Mit der 
Bauplatzvergabe will die Ortsgemeinde Riol einen Beitrag leisten 
zur Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 
und zur Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung.

III.
Verfahrenseröffnungsbeschluss

1. Der Rat der Ortsgemeinde Riol entscheidet nach Beratung in 
öffentlicher Sitzung durch Mehrheitsbeschluss über die Durch-
führung eines Bauplatzvergabeverfahrens für im Eigentum der 
Ortsgemeinde stehende Grundstücke, die unbebaut, jedoch 
nach § 30 oder § 34 Baugesetzbuch (BauGB) bebaubar sind 
oder im (geplanten) Geltungsbereich eines veröffentlichten 
oder in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes liegen 
(Verfahrenseröffnungsbeschluss / VEB). Liegen die Grundstü-
cke, für die ein Bauplatzvergabeverfahren durchgeführt werden 
soll, im geplanten Geltungsbereich eines in der Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes, darf der VEB erst gefasst wer-
den, nachdem der Ortsgemeinderat den Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen hat.

2. Der VEB muss
• die Anzahl, die Größe und die Lage der zu vergebenen Grund-

stücke im Gemeindegebiet unter Bezugnahme auf einen amtli-
chen Katasterplan festlegen, der als Anlage zum Sitzungspro-
tokoll Bestandteil des VEB wird,

• festlegen, dass sich natürliche Personen als Einzelpersonen 
(Alleinbewerber) oder als Paar bewerben können. Paare kön-
nen sich bewerben, wenn sie miteinander verheiratet sind, 
miteinander verpartnert sind oder in einer ehe- oder partner-
schaftsähnlichen Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen 
Haushalt leben und melderechtlich mit derselben Adresse er-
fasst sind. Andere Gemeinschaften natürlicher Personen, ins-
besondere Gesellschaften aller Art, sind von der Bauplatzver-
gabe im Bewerberauswahlverfahren ausgeschlossen.

Der VEB muss weiterhin Angaben enthalten über

Abstimmungsergebnis: einstimmig
9.4. Brückenstraße
Der Ortsgemeinde liegt ein Bauantrag zum Umbau eines Wohn-
hauses vor.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9.5. In Lörsch
Der Ortsgemeinde liegt ein Bauantrag (1. Nachtrag) zur Errichtung 
einer Werbeanlage vor.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9.6. Deierbachstraße
Der Ortsgemeinde liegt eine Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung 
einer Garage vor.
Aus Sicht der Verwaltung fügt sich die geplante Nutzung in den 
dörflichen Bereich ein. Jedoch dürfen sich die Geräuschemissionen 
nur im zulässigen Bereich, insbesondere in Anbetracht der angren-
zenden KiTa, befinden.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9.7. Im Blumengarten
Der Ortsgemeinde liegt ein Bauantrag zur Nutzungsänderung eines 
Winzerlagers zu einer Straußwirtschaft vor.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird vorerst nicht erteilt. Die Stellplatzsituation 
in Hinblick auf Größe, Anzahl und Verfügbarkeit ist durch die Kreis-
verwaltung zu prüfen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig abgelehnt
9.8. Im Blumengarten
Der Ortsgemeinde liegt ein Bauantrag zur Errichtung einer Werbe-
anlage für einen Winzerbetrieb vor.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken.t
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9.9. In der Kirchheck
Der Ortsgemeinde liegt ein Bauantrag zur Errichtung eines Einfa-
milienhauses mit Garage und Antrag auf Abweichung der Garagen-
höhe vor.
Der Nachbar hat mittels Unterschrift auf den Plänen zugestimmt. 
Die Verwaltung sieht keine Probleme.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
9.10. Im Blumengarten
Der Ortsgemeinde liegt ein Bauantrag auf Nutzungsänderung eines 
Einfamilienhauses zu einem Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinhei-
ten vor.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
10. Verschiedenes
Aus der Mitte des Rates werden folgende Anfragen bzw. Anre-
gungen abgegeben:
- Anschaffung eines neuen Beamers für das Kulturzentrum.
- Sachstand Rückbau Stromoberleitungen in der Weinbergstra-

ße.
- Peitschenlampen im Bereich der Weinbergskapelle wachsen 

zu.
- Parksituation Huxlay.
Die Vorsitzende teilt mit, dass Sie eine Smartphone-App in Abspra-
che mit der Touristinfo bereitstellen möchte. In dieser App soll für 
die Ortsgemeinde Mehring über Aktuelles, Sehenswürdigkeiten, 
Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten sowie weitere Informati-
onen zur Ortsgemeinde informiert werden.
Die Vorsitzende wird in einer der nächsten Sitzungen über den wei-
teren Sachstand berichten.
11. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
Die Vorsitzende gibt die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse bekannt.
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schränkt Lohn- oder Einkommensteuerpflichtigen, ermittelt aus den 
veröffentlichten Daten des Statistischen Landesamtes Rheinland-
Pfalz für das letzte statistisch ausgewertete Kalenderjahr, zuzüglich 
eines Steigerungsbetrages von fünf Prozent des letzten statistisch 
ermittelten Jahresdurchschnittswertes für jedes Kalenderjahr, das 
seit dem letzten statistisch ausgewerteten Kalenderjahr und dem 
Beginn des Jahres vergangen ist, in dem der VEB veröffentlicht 
wird.
4.1.2 Für Paare, die sich gemeinsam um einen Bauplatz bewerben, 
entspricht die im VEB festzulegende Einkommensobergrenze dem 
2-fachen Wert des nach Ziffer 4.1.1 ermittelten durchschnittlichen 
Jahreseinkommens.
4.1.3 Für jedes Kind, für das der/die Bewerber unterhaltspflichtig 
ist/sind, erhöht sich die nach Ziffer 4.1.1/4.1.2 zu ermittelnde Ober-
grenze um 7.000,00 €.
4.2 Vermögensobergrenzen
4.2.1 Die im VEB festzulegende Vermögensobergrenze für Ein-
zelbewerber entspricht dem 1,5-Fachen des geschätzten durch-
schnittlichen Verkehrswertes der durch den VEB erfassten Verga-
begrundstücke.
4.2.2 Für Paare, die sich gemeinsam um einen Bauplatz bewerben, 
entspricht die Vermögensobergrenze dem 2-Fachen des geschätz-
ten durchschnittlichen Verkehrswertes der durch den VEB erfass-
ten Vergabegrundstücke.
4.2.3 Für jedes minderjährige Kind, das mit dem / den Bewerber(n) 
zum Zeitpunkt der Bewerbung in einem gemeinsamen Haushalt 
lebt, erhöht sich die nach Ziffer 4.2.1 / 4.2.2 ermittelte Vermögenso-
bergrenze um 20.000,00 €.

V.
Registrierung und Ausschluss eingegangener Bewer-

bungen
1. Die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich versieht alle bei 

ihr in Briefform eingehenden Bewerbungen mit einem Ein-
gangsstempel. Jedem Bewerber bestätigt sie nach Öffnung der 
eingegangenen verschlossenen Bewerbungen den Eingang 
seiner Bewerbung schriftlich mit einer Angabe des Eingangs-
datums.

2. Die Öffnung der eingegangenen verschlossenen Briefumschlä-
ge erfolgt am ersten Werktag nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
in einem Termin, an dem die Bürgermeisterin der Ortsgemeinde 
Riol oder ihr(e) Vertreter(in), ein(e) Mitarbeiter(in) der Verbands-
gemeindeverwaltung Schweich und ein in Deutschland zuge-
lassener Rechtsanwalt teilnehmen müssen. Die geöffneten 
Bewerbungen sind mit Angabe des Namens und der Adresse 
des Bewerbers sowie des Eingangsdatums seiner Bewerbung 
in eine fortlaufend nummerierte Bewerberliste einzutragen.

3. Von der Wertung und Berücksichtigung im Bewerberauswahl-
verfahren auszuschließen sind Bewerbungen, die außerhalb 
der im VEB genannten Bewerbungsfrist oder innerhalb der 
Bewerbungsfrist nicht in einem verschlossenen Briefumschlag 
oder unvollständig bei der Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich eingegangen sind, oder von Personen abgegeben wur-
den, die
- keine natürlichen Personen sind,
- als Alleineigentümer eines bebauten oder bebaubaren, in der 
Ortsgemeinde Riol gelegenen Grundstückes im Grundbuch 
eingetragen oder als Erwerber eines solchen Grundstückes im 
Grundbuch vorgemerkt sind,
- mit ihrer Bewerbung keine Einkommenssteuererklärung und/
oder keine Vermögensaufstellung vorgelegt haben, die den im 
veröffentlichen VEB genannten Anforderungen genügt/genü-
gen,
- deren Einkommen und/oder Vermögen die im veröffentlichten 
VEB genannten Einkommens und/oder Vermögensobergren-
zen überschreitet.

4. Die Bewerber, deren Bewerbung von der Wertung und Be-
rücksichtigung im Bewerberauswahlverfahren ausgeschlossen 
worden ist, sind von der Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich spätestens sieben Werktage vor der Benachrichtigung 
der Bewerber, mit denen die Ortsgemeinde Riol einen Kaufver-
trag abschließen will, schriftlich über den Ausschluss ihrer Be-
werbung und die dafür maßgeblichen Gründe zu informieren.

• den Beginn und das Ende der Frist, innerhalb derer Interessen-
ten sich um die Zuweisung eines Grundstückes im Bauplatz-
vergabeverfahren bewerben können,

• die Grenze des Einkommens und des Vermögens, über das 
ein Bewerber maximal verfügen darf, um zur Auswahl der Be-
werber nach Ziffer VI dieser Richtlinien zugelassen zu werden,

• den Quadratmeterpreis, zu dem die Ortsgemeinde Riol die an 
der Bauplatzvergabe beteiligten Grundstücke veräußern will.

3. Der VEB ist mit dem in Ziffer 2. Satz 1 genannten Kataster-
plan mindestens fünf Werktage vor Beginn der Bewerbungsfrist 
ortsüblich bekannt zu machen. Aus dem Bekanntmachungstext 
muss ersichtlich sein, dass

• die Bewerbung innerhalb der Bewerbungsfrist schriftlich in ei-
nem verschlossenen Briefumschlag bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, 
eingehen muss,

• der Bewerbung beigefügt sein müssen
- eine Ausfertigung oder Kopie des letzten an den Bewerber ad-
ressierten Einkommenssteuerbescheides, der belegt, dass der 
Bewerber die im VEB festgesetzte, für ihn geltende Einkom-
mensobergrenze nicht überschreitet; ist der Bewerber in den 
letzten zwei Kalenderjahren vor Beginn des Jahres, in dem die 
Bewerbung abgegeben wird, nicht zur Einkommensteuer ver-
anlagt worden, hat er an Stelle eines Einkommensbescheides 
für das Kalenderjahr vor Beginn des Jahres, in dem die Bewer-
bung abgegeben wird, alle monatlichen Entgeltabrechnungen 
(Gehaltsabrechnungen), die sein Arbeitgeber für ihn erstellt 
hat, vollständig und lückenlos in Kopie einzureichen,
- eine Vermögensaufstellung, die belegt, dass der Zeitwert des 
Vermögens des Bewerbers am Tage seiner Bewerbung die im 
VEB festgesetzte, für ihn geltende Vermögensobergrenze nicht 
überschreitet; das anzugebende Vermögen umfasst das au-
ßerhalb der Ortsgemeinde Riol gelegene Grundeigentum des 
Bewerbers zum Verkehrswert, sein Bar- und sonstiges Kapi-
talvermögen, Forderungen des Bewerbers gegen Banken und 
Dritte, Sacheigentum an Fahrzeugen und sonstigen Mobilien 
zum Verkehrswert abzüglich der Schulden/Verbindlichkeiten 
des Bewerbers am Tage der Abgabe seiner Bewerbung,
- Erklärungen des Bewerbers
-> für wie viele Kinder er unterhaltspflichtig ist,
-> wie viele minderjährige Kinder welchen Alters tatsächlich in 
seinem Haushalt wohnen,
-> wie viele Menschen mit geminderter Erwerbsfähigkeit mit 
welchem Grad der Erwerbsminderung und wie viele pflegebe-
dürfte Personen mit welchem Pflegegrad in seinem Haushalt 
leben,
-> ob und in welchem Zeitraum/in welchen Zeiträumen er vor 
Abgabe seiner Bewerbung in der Ortsgemeinde Riol mit Haupt-
wohnsitz tatsächlich gewohnt hat,
-> ob und wie lange er vor Abgabe seiner Bewerbung in wel-
cher Weise z. B. als Mitglied des Gemeinderates, Mitglied der 
freiwilligen Feuerwehr, Vorstandsmitglied, Übungsleiter(in) 
oder Spieler(in) eines eingetragenen Vereins, ehrenamtlich 
Tätiger in einer sozial-karitativen Einrichtung oder Mitglied in 
einem kirchlichen Leitungsgremium ehrenamtlich tätig war,
(Bewirbt sich ein Paar, sind die Erklärungen für jeden Bewerber 
gesondert abzugeben.)

• Bewerbungen von der Wertung und Berücksichtigung im Be-
werberauswahlverfahren auszuschließen sind, die außerhalb 
der im VEB genannten Bewerbungsfrist oder innerhalb der 
Bewerbungsfrist nicht in einem verschlossenen Briefumschlag 
oder unvollständig bei der Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich eingegangen sind,

• ein Bewerber von der Bewerberauswahl ausgeschlossen wer-
den kann, dessen Angaben über seine Einkommens- und/oder 
Vermögensverhältnisse ernsthafte Zweifel an deren Richtigkeit 
begründen,

• die Bauplatzvergaberichtlinien der Ortsgemeinde Riol auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Schweich und im Amtsblatt 
der Verbandsgemeinde Schweich veröffentlich sind.

IV.
Anforderungen an die Festlegung der Einkommens- und 

Vermögensobergrenzen im VEB
4.1. Einkommensobergrenzen
4.1.1 Die im VEB festzulegende Einkommensobergrenze für Ein-
zelbewerber entspricht dem durchschnittlichen Jahreseinkommen 
(Gesamtbetrag der Einkünfte) eines in Rheinland-Pfalz unbe-



Schweich - 32 - Ausgabe 30/2021

- ehrenamtlich Tätiger mit einer Sonderauf-
gabe in einer sozial-karitativen Einrichtung 
(Seniorenheim, Kindergarten etc.),
- ehrenamtlich Tätige(r) in der Leitung einer 
Kirchengemeinde (Ältestenkreis, Kirchenge-
meinderat etc.)
in den letzten 10 Jahren vor der Bewerbung
(Bei Bewerbungen von Paaren werden die 
vollen Kalenderjahre, in denen jeder Bewer-
ber in der Ortsgemeinde Riol ehrenamtlich 
tätig war, zusammengezählt.)

max. 50

Ortsbezogene Kriterien max. 100

3. Erreichen mehrere Bewerber/Bewerberpaare nach Anwen-
dung der gewichteten Auswahlkriterien dieselbe Punktzahl, 
entscheidet über die Rangfolge der Platzierung der Bewerber 
gleicher Punktzahl auf der in Ziffer VI. 1. genannten Liste das 
Los. Der Losentscheid ist im Beisein der Bürgermeisterin der 
Verbandsgemeinde Schweich zu treffen. Den Bewerbern glei-
cher Punktzahl ist Gelegenheit zu geben, an dem Losentscheid 
teilzunehmen.

VII.
Verfahren nach Erstellung der Bewerberrangliste

1. Die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich teilt nach Erstel-
lung der Bewerberrangliste den Bewerbern, die auf der Liste 
bis zu dem Platz notiert sind, der der Zahl der insgesamt im 
Verfahren zu vergebenden Grundstücke entspricht, schriftlich 
mit, dass sie als potenzieller Käufer eines zu vergebenden 
Grundstückes ausgewählt worden sind, mit der Ortsgemeinde 
Riol einen in der Anlage als Entwurf beigefügten (Muster-)Kauf-
vertrag abzuschließen. Jeder Bewerber ist in der Mitteilung auf-
zufordern, innerhalb von 14 Werktagen nach Zugang der Mittei-
lung gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
schriftlich zu erklären, dass er bereit ist, mit der Ortsgemeinde 
Riol einen dem übersandten Muster entsprechenden Kaufver-
trag über eines der zu vergebenden Grundstücke zu schließen. 
Jeder Bewerber ist weiterhin aufzufordern, in seinem Antwort-
schreiben bis zu drei Grundstücke zu benennen, die er mit 
oberster, zweiter und dritter Priorität erwerben möchte.

2. Erklären sich innerhalb der gesetzten Rückäußerungsfrist nicht 
alle angeschriebenen Bewerber oder erklären einzelne Bewer-
ber, an einem Grundstückskauf nicht mehr interessiert zu sein, 
richtet die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich Mitteilun-
gen nach Ziffer 1 so lange an auf der Rangliste platzierte Be-
werber, bis die Zahl der kaufwilligen Bewerber der Zahl der zu 
vergebenden Grundstücke entspricht.

3. Am Bauplatzvergabeverfahren beteiligte Grundstücke, die le-
diglich ein Bewerber zu seiner obersten Priorität erklärt hat, 
werden diesem Bewerber zugewiesen. Haben mehrere Bewer-
ber ein zu vergebendes Grundstück zu ihrer obersten Priorität 
erklärt, entscheidet das Los, welchem Bewerber das Grund-
stück als Kaufobjekt zugewiesen wird. Ziffer VI. 3. Satz 2 und 3 
gilt entsprechend.
Sind alle Grundstücke, die mindestens ein Bewerber als obers-
te Priorität angegeben hat, einem Bewerber zugewiesen, wer-
den die übrigen noch zu vergebenden Grundstücke in gleicher 
Weise nach den zweiten und/oder dritten Prioritätsangaben der 
Bewerber einem bestimmten Kaufinteressenten zugeordnet. 
Konkurrieren auch hiernach noch mehrere Bewerber um das-
selbe Grundstück, entscheidet unter entsprechender Anwen-
dung der Ziffer VI. 3. Satz 2 und 3 dieser Richtlinien das Los.

VIII.
Bauplatzvergabe ohne sozialen Förderzweck und ohne 

Bevorzugung von Einheimischen
1. Die vorstehenden Regelungen (Ziffer III. bis VII.) gelten nur, 

wenn der Rat der Ortsgemeinde Riol mit der Vergabe von Bau-
plätzen die in Ziffer II. genannten Vergabeziele verfolgt. Sie 
hindern die Ortsgemeinde nicht, in ihrem Eigentum stehende 
Grundstücke nach Kriterien zu veräußern oder zu vergeben, 
die keine zielgerichtete Vergabe von gemeindeeigenen Grund-
stücken an bestimmte Bevölkerungsgruppen (z.B. Einkom-
mensschwächere, Einheimische) ermöglichen. Zu diesen Kri-
terien gehören insbesondere die Vergabe nach Losentscheid 
und / oder der Verkauf von Grundstücken an den Bieter, der 
den höchsten Kaufpreis geboten hat.

VI.
Erstellung einer Rangliste der  
Bewerber nach gewichteten

Auswahlkriterien
1. Die nicht von der Wertung ausgeschlossenen Bewerbungen 

sind in eine Bewerberrangliste einzustellen und mit einer Rang-
ziffer zu versehen. Die Reihenfolge der Bewerbungen auf der 
Liste bestimmt sich nach der Anzahl der Punkte, die die jeweili-
ge Bewerbung nach den nachfolgend genannten sozialen und 
ortsbezogenen Wertungskriterien erreicht. Eine Bewerbung mit 
einer höheren Punktzahl erhält gegenüber einer Bewerbung 
mit einer niedrigeren Punktzahl die kleinere Rangziffer auf der 
Bewerbungsliste.

2. Auswahlkriterien:
Nr. Kriterium Punktzahl
1. Soziale Kriterien
1.1 Jahreseinkommen bis zu 10 % unter der im 

VEB festgesetzten Einkommensobergrenzen 
für Einzelbewerber oder Paare

4

1.2 Die Jahreseinkommen mehr als 10 % unter 
der im VEB festgesetzten Einkommensober-
grenze für Einzelbewerber oder Paare

8

1.3 Vermögen zum Zeitwert bei Abgabe der 
Bewerbung bis zu 10 % unter dem im VEB 
festgesetzten Vermögensobergrenze für 
Einzelbewerber und Paare

4

1.4 Vermögen zum Zeitwert bei Abgabe der 
Bewerbung mehr als 10 % unter der im VOB 
festgesetzten Vermögensobergrenze für 
Einzelbewerber und Paare

8

1.5 Anzahl der im Haushalt des Bewerbers/der 
Bewerber tatsächlichwohnenden minderjähri-
gen Kinder
1 Kind 8
2 Kinder 16
3 und mehr Kinder 24

1.6 Durchschnittsalter der im Haushalt des Be-
werbers/der Bewerber tatsächlich wohnenden 
minderjährigen Kinder (Mindestzahl 2 Kinder)
< 6 Jahre 15
6 bis 10 Jahre 10
11 bis 15 Jahre 5

1.7 Grad der Behinderung oder Pflegegrad eines 
Bewerbers oder eines in seinem Haushalt 
lebenden Angehörigen
Grad der Behinderung mindestens 50 % oder 
Pflegegrad 1, 2 oder 3, je Person

20

Grad der Behinderung mindestens 80 % oder 
Pflegegrad 4 oder 5, je Person

25

max. 45

Soziale Kriterien max. 100

2. Ortsbezogene Kriterien
2.1 Dauer des tatsächlichen Hauptwohnsitzes 

des Bewerbers in der Gemeinde Riol vor 
Abgabe der Bewerbung
volles Kalenderjahr vor der Bewerbung, 
in dem ein Bewerber seinen tatsächlichen 
Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Riol 
hatte, je Kalenderjahr(Bei Bewerbungen von 
Paaren werden die vollen Kalenderjahre, in 
denen jeder Bewerber in der Ortsgemeinde 
Riol seinen tatsächlichen Wohnsitz hatte, 
,zusammengezählt.)

5

max. 50
2.2 Dauer einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der 

Gemeinde Riol
Volles Kalenderjahr einer ununterbrochenen 
ehrenamtlichen Tätigkeit in der Ortsgemeinde 
Riol als z. B.

5

- Mitglied des Gemeinderates,
- aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr,
- aktives Mitglied eines eingetragenen Ver-
eins (z. B. als Vorsitzende(r,) Vorstandsmit-
glied, Übungsleiter(in), Spieler(in)),
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Schleich
n Rudolf Körner  n sprechzeiten
n 06507 3322      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@schleich-mosel.de

Schweich
n lars Rieger  n bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes lehnert
n 06502 918215 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Schweich
n lars Rieger  n bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes lehnert
n 06502 918215 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 04.08.2021, findet um 19:00 Uhr im Bürgersaal 
des Bürgerzentrums Schweich, Stefan-Andres-Straße 1b in 
Schweich eine Sitzung des Bauausschusses der Stadt Schweich 
statt.
Tagesordnung
öffentlich
1. Mitteilungen
2. 10. Änderung des Bebauungsplanes „Am Merzbach“
3. Bebauungsplanverfahren „Vor der Schaumbach“; Abwägung 

der Hinweise aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden

4. Bebauungsplan Moselvorland; 3. Änderung
5. Baulandentwicklung „Am neuen Schulzentrum“

5.1. Zustimmung zur Erschließungskonzeption und städte-
baulichem Entwurf
5.2. Empfehlung an den Stadtrat zum Kauf der Grundstücke

6. Vergaben
7. Bauvoranfragen, Bauanträge, Nutzungsänderungen

7.1. Bauantrag Issel, Flur 6, Parzelle 293/4
7.2. Bauantrag Issel, Flur 6, Parzellen 281/3 und 295/7
7.3. Bauantrag Schweich, Flur 10, Parzelle 5/10
7.4. Bauantrag Issel, Flur 2, Parzelle 503/5
7.5. Bauvoranfrage, Flur 9, Parzelle 378
7.6. Bauvoranfrage Schweich, Flur 71, Parzellen 231/3, 221/9
7.7. Bauantrag Issel, Flur 6, Parzelle 272/7 und 272/8
7.8. weitere Bauanträge/Bauvoranfragen nach Eingang

8. Verschiedenes
Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gem. § 
35 Abs. I GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, aus Grün-
den des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Interessen 
Einzelner die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes können jedoch aufgrund der aktuel-
len Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapazitäten der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um die notwen-
digen Abstände zwischen den Teilnehmern gewährleisten zu 
können, ist die Besucherzahl daher auf 10 Personen begrenzt.

Schweich, 26.07.2021
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Am Donnerstag, 05.08.2021 findet um 19:00 Uhr Treffpunkt: 
Spielplatz „In der Olk“ (anschl. Fortsetzung der Sitzung in der 
ICV-Halle, Schulstraße 5 in Schweich-Issel) eine Sitzung des 
Ortsbeirates Issel statt.
Tagesordnung
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Ausbau der Straßen „Am Bahndamm“ und „Haardthofstraße“ 

- Vorstellung der Planung
3. Information zur Änderung der Vorfahrtsregel in der Orts-

durchfahrt Issel
4. Oberflächenentwässerung Parkplatz Schulstraße
5. Friedhof Issel - Memoriam-Garten
6. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Verschiedenes

2. Vergibt die Ortsgemeinde Riol gleichzeitig mehr als drei in ih-
rem Eigentum stehende Grundstücke an den Meistbietenden, 
durch Losentscheid oder nach sonstigen Kriterien, die keine 
zielgerichtete Vergabe von gemeindeeigenen Grundstücken 
an bestimmte Bevölkerungsgruppen ermöglichen, hat der Rat 
der Ortsgemeinde Riol auch in diesem Falle einen Vergabeer-
öffnungsbeschluss zu fassen. Der Beschluss muss die Anzahl, 
die Größe und die Lage der zu vergebenden Grundstücke im 
Gemeindegebiet unter Bezugnahme auf einen amtlichen Kata-
sterplan festlegen und den Beginn und das Ende der Frist be-
stimmen, innerhalb derer Interessenten sich um die Zuweisung 
eines Grundstückes bewerben können.
Der VEB ist mit dem Katasterplan mindestens fünf Werktage 
vor Beginn der Bewerbungsfrist ortsüblich bekannt zu machen. 
Aus dem Bekanntmachungstext muss ersichtlich sein, dass die 
Bewerbung innerhalb der Bewerbungsfrist schriftlich in einem 
verschlossenen Briefumschlag bei der Verbandsgemeindever-
waltung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, einge-
hen muss.

3. Die Ortsgemeinde Riol kann durch einen einheitlichen Verfah-
renseröffnungsbeschluss bestimmen, dass Grundstücke, die im 
Geltungsbereich desselben Bebauungsplanes liegen, teilweise 
nach den Ziffern II. bis VII. der Bauplatzvergaberichtlinien und 
teilweise an den Meistbietenden vergeben werden sollen. In 
diesem Fall muss aus dem Text der Bekanntmachung eindeutig 
ersichtlich sein, dass ein Bewerber sich um die Zuteilung eines 
Grundstückes nach Ziffer II. bis VII. dieser Richtlinien bewerben 
und zugleich für alle Grundstücke, die nicht nach den Ziffern 
II. bis VII. dieser Richtlinien vergeben werden, Kaufangebote 
unter Angabe eines bestimmten Kaufpreises abgeben darf, die 
Bewerbungen jedoch für jedes Vergabeverfahren in separa-
ten Schreiben abgeben muss. Bewirbt sich ein Bewerber um 
mehrere Grundstücke, die an den Höchstbietenden vergeben 
werden sollen, muss seine Bewerbung eindeutig zu erkennen 
geben, für welches Grundstück der Bewerber welchen Kauf-
preis anbietet.

4. Ziffer V., 1., 2., 3. Satz 1 und 4. gelten für das Höchstgebotsver-
fahren entsprechend.

5. Die nicht von der Wertung ausgeschlossenen Bewerbungen 
sind - für jedes im Höchstgebotsverfahren zu vergebende 
Grundstück separat - in eine Bewerberrangliste einzustellen 
und mit einer Rangziffer zu versehen. Die Reihenfolge der 
Bewerbungen auf der Liste bestimmt sich nach der Höhe der 
von den einzelnen Bewerbern benannten Kaufpreise. Eine Be-
werbung mit einem höheren Kaufpreis erhält gegenüber einer 
Bewerbung mit einem niedrigeren Kaufpreis die kleinere Rang-
ziffer auf der Bewerbungsliste. Haben Bewerber denselben 
Kaufpreis angegeben, entscheidet über ihre Rangfolge auf der 
Bewerberliste das Los.

6. Die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich teilt nach Erstel-
lung der Bewerberrangliste dem Bewerber mit der niedrigsten 
Rangziffer mit, dass er als potenzieller Käufer eines bestimm-
ten Grundstückes ausgewählt worden ist, mit der Ortsgemein-
de Riol einen in der Anlage als Entwurf beigefügten (Muster-)
Kaufvertrag abzuschließen. Der Bewerber ist in der Mitteilung 
aufzufordern, innerhalb von 14 Werktagen nach Zugang der 
Mitteilung gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich schriftlich zu erklären, dass er bereit ist, mit der Orts-
gemeinde Riol einen dem übersandten Muster entsprechende 
Kaufvertrag über das zu vergebende Grundstück zu schließen.

7. Erklärt sich der angeschriebene Bewerber innerhalb der ge-
setzten Rückäußerungsfrist nicht oder erklärt er innerhalb der 
Rückäußerungsfrist, an dem Kauf des Grundstückes nicht 
mehr interessiert zu sein, richtet die Verbandsgemeindeverwal-
tung Schweich Mitteilungen der vorgenannten Art solange an 
auf der Rangliste platzierte Bewerber, bis ein angeschriebener 
Bewerber seine Bereitschaft erklärt, das Grundstück zu dem 
von ihm angebotenen Kaufpreis zu erwerben.

--------------------------------
Anmerkung:
Auf die Informationen auf der Homepage der Verbandsgemeinde 
Schweich unter www.schweich.de, Unterpunkt „Bauen und Woh-
nen“ und „Immobilienangebote“ wird verwiesen. Der oben abge-
druckte Text wird auf der o.g. Homepage ab dem 30.07.2021, 8.00 
Uhr, ebenfalls veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass das Bauplatz-
vergabeverfahren inklusive Verfahrenseröffnungsbeschluss in der 
Ausgabe des Amtsblatts Nr. 31/2021 am 06.08.2021 veröffent-
licht wird (parallel dazu ab dem 06.08.2021, 8.00 Uhr, auf der o.g. 
Homepage).

Riol, 26.07.2021
Dr. Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin
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ben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.

Schweich, den 26.07.2021
gez. Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Einladung zum Benefizkonzert für die 
Hochwasseropfer

Am 14./15. Juli haben wir in Schweich sehr großes Glück gehabt 
und sind von den verheerenden Wassermassen verschont geblie-
ben, die wenige Kilometer von uns entfernt die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Trier-Ehrang und Kordel besonders hart getroffen 
haben. Viele dort stehen buchstäblich vor dem „Nichts“ und sind 
zum Teil noch nicht einmal versichert, weshalb sie unser aller Hil-
fe benötigen. Gemeinsam mit Nico Braband, Musiker und Gitarrist 
aus Bekond, der in der Flutnacht selbst in einer Senioreneinrich-
tung in Salmtal Dienst tat, haben wir für Samstag, den 7. August 
ein Benefizkonzert auf der Freifläche hinter der ehemaligen 
Flüchtlingsunterkunft (Holzgebäude), die sich gegenüber dem 
Discounter LIDL befindet, organisiert und freuen uns, wenn dieses 
Konzert großen Zuspruch erfährt. Einlass ist ab 17.00 Uhr, Be-
ginn des Konzerts dann um 17.30 Uhr. Der Eintrittspreis liegt 
bei moderaten 5,00 € pro Person; Spenden sind darüber hin-
aus gern willkommen!

Auf diesem Wege auch ein herzliches Dankeschön an das DRK 
und alle Freiwilligen, die bei der Entgegennahme der Sachspenden 
im „Haus des Sports“ am vorvergangenen Samstag geholfen haben 
bzw. jetzt beim Sortieren in der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft 
helfen. Ein besonderer Dank gilt auch meinem Bürgermeisterkol-
legen Manfred Wagner aus Longuich, der unbürokratisch ebenfalls 
seine Hilfe bzw. die Mehrzweckhalle in Longuich angeboten hatte!

Schweich, 26.07.2021
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Stadtrates Schweich am 20.05.2021
Unter dem Vorsitz von Stadtbürgermeister Lars Rieger und in An-
wesenheit von Schriftführer/in Lilli Woit findet am 20.05.2021 per 
Videokonferenz mit Avaya-Spaces eine Sitzung des Stadtrates 
Schweich statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
a) In der letzten Sitzung des Stadtrats am 15.04.2021 wurde 

unter TOP „Verschiedenes“ im öffentlichen Teil angeregt, 
dass die Streuobstwiese im Bereich Rupproth für das Förder-
programm des Kreises angemeldet werden soll. Bei dieser 
Streuobstwiese handelt es sich um eine Ausgleichsfläche. 
Nach Rücksprache mit Frau Dr. Pfabel von der Kreisverwal-
tung sind Ausgleichsflächen für das Förderprogramm nicht 
zulässig.

b) Durch die unbürokratische Hilfe durch Frau Scalla vom Amt 
für Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt der Kreisverwal-
tung konnte eine weitere Corona-Teststation auf dem Lidl-
Parkplatz in Betrieb genommen werden. In der Stadt Sch-
weich stehen somit sechs Testmöglichkeiten (weitere beim 
dm-Drogeriemarkt, dem DRK-Ortsverein in der Straße „Zum 
Schwimmbad“, sowie in den Arztpraxen Dr. Frank Soedrad-
jat, Medicum Schweich, sowie Hausärzte Schweich) zur Ver-
fügung.

2. Vorstellung Kostenschätzung und Ausführungsplanung des 
barrierefreien Ausbaus der ersten zehn Bushaltestellen
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.05.2020 beschlossen, 

Die Ortsbeiratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht 
gem. § 35 Abs. I GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, 
aus Gründen des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger 
Interessen Einzelner die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können jedoch auf-
grund der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte 
Kapazitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 
Um die notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern ge-
währleisten zu können, ist die Besucherzahl auf 15 Personen 
begrenzt.

Stadt Schweich, 26.07.2021
Johannes Lehnert, Ortsvorsteher
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Bebauungsplanverfahren „Zur Kiesgrube; 1. Änderung“

- Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses -
Der Stadtrat Schweich hat am 17.06.2021 beschlossen, v.g. Be-
bauungsplan zu ändern. Die Änderung betrifft die Grundstücke, die 
in beigefügter Karte abgegrenzt sind. Dieser Beschluss wird gemäß 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch bekanntgemacht.
- Offenlage des Planentwurfes gemäß §§ 13 und 3 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch -
Die Durchführung der Offenlage erfolgt im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB. Von einer Umweltprüfung wird abgesehen und 
ein Umweltbericht wird nicht erstellt.
Der Änderungsentwurf mit Begründung liegt gemäß §§ 13 und 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141) 
in der derzeit gültigen Fassung in der Zeit vom

09.08. bis 08.09.2021,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
24, 54338 Schweich, öffentlich aus.
Trotz der aktuellen Corona-Situation ist die Verwaltung grund-
sätzlich für den Publikumsverkehr geöffnet. Die öffentlichen Ein-
sichtnahmen im Rahmen der Offenlagen sind daher möglich. Die 
Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen ist während der 
Dienstzeiten Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo. – Mi. 14:00 – 16:00 
Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr möglich. Eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. 06502-4070 wird empfohlen.
Die Planunterlagen können während der Offenlage auch auf der In-
ternetseite der Verbandsgemeinde Schweich unter www.schweich.
de, Bereich „Bauen und Wohnen“, Menüpunkt „Planverfahren“ als 
pdf-Datei angesehen und heruntergeladen werden. Aufgrund der 
aktuellen Sicherheitsvorkehrungen empfehlen wir, hiervon Ge-
brauch zu machen und auf einen Besuch in der Verbandsgemein-
deverwaltung zu verzichten.

Bebauungsplan der Stadt Schweich, Stadtteil Issel
Teilgebiet "Zur Kiesgrube" - 1. Änderung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der 1. Änderung des Bebauungsplanes

0 5 m 100 m50 m25 m
©GeoBasis-DE/LVermGeoRP2002-10-15

Auf eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird verzichtet.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgege-
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übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn … bei einem Tä-
tigwerden außerhalb der Versorgung mit Elektrizität, Gas und 
Wärme (Energieversorgung), der Versorgung mit Wasser, der 
Versorgung mit Breitbandtelekommunikation und des öffentlichen 
Personennahverkehrs der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und 
wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt 
werden kann …. Die Errichtung, Übernahme oder wesentliche Er-
weiterung eines wirtschaftlichen Unternehmens im Bereich Ener-
gieversorgung wird stets durch einen öffentlichen Zweck gerecht-
fertigt …“
Demzufolge handelt es sich bei der Energieversorgung mit Wär-
me um eine kommunale Aufgabe, die sinnvollerweise durch einen 
Eigenbetrieb organisiert werden könnte, weil sich die einzelnen 
Gemeinden personell, organisatorisch und fachlich außer Stande 
sehen, diese Aufgabe wirtschaftlich dauerhaft sicherzustellen.
Auch dazu führt die GemO aus:
„Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, 
dass der öffentliche Zweck erfüllt wird; sie sollen einen Überschuss 
für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dies mit der Erfül-
lung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Die Erträge 
jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch sein, dass
1. alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten gedeckt wer-

den,
2. die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht 

werden, die zur Erhaltung des Vermögens des Unternehmens 
sowie zu seiner technischen und wirtschaftlichen Fortentwick-
lung notwendig sind, und

3. eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird.“
Auch aus diesen Gründen ist objektiverweise der Eigenbetrieb, ne-
ben der Anstalt des öffentlichen Rechts, die geeignete Form der 
Aufgabenerledigung, was jedoch eine Aufgabenübertragung von 
den Gemeinden an die Verbandsgemeinde voraussetzt.
Herr Harald Guggenmos von den Verbandsgemeindewerken trägt 
vor und beantwortet offene Fragen.
Für die CDU-Fraktion erklärt Jonas Klar, dass eine entsprechende 
Wärmeversorgung nur sinnvoll ist, wenn sie wirtschaftlich betrieben 
werden kann. Deshalb sollte heute noch keine Aufgabenübertra-
gung erfolgen, sondern lediglich der Teilnahme an einer Machbar-
keitsstudie zugestimmt werden.“
Für die FWG-Fraktion erklärt Engelbert Meisberger, dass es eine 
grundsätzliche Zustimmung zur Wärmeversorgung gibt. Es wird 
jedoch bezweifelt, dass bei einem so kleinen Baugebiet wie „Auf 
der Schaumbach“ eine Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann. Die 
FWG will sich aber dem Ganzen nicht verschließen und stimmt der 
Beauftragung einer entsprechenden Machbarkeitsstudie zu. Eine 
anschließende generelle Aufgabenübertragung auf die VG-Werke 
soll, wie von der CDU vorgeschlagen, nach Vorlage der Studie 
nochmals beraten werden.
Beschluss:
Der Stadtrat stimmt der Teilnahme an der Machbarkeitsstudie zu.
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich
Ja-Stimmen: 20 Nein-Stimmen: 2
4. vorhabenbezogener Bebauungsplan zur Entwicklung eines 
Fachmarktzentrums; 7. Änderung des Bebauungsplanes „In 
den Schlimmfuhren“
Zur Vorbereitung der Entwicklung wurde das Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept in 2020 geändert. Am 18.06.2020 hat der Stadtrat 
dies als städtebauliches Konzept beschlossen.
Am 02.12.2020 hatte der Bauausschuss der vorgesehenen Ent-
wicklung zugestimmt und dem Stadtrat die Einleitung des Verfah-
rens empfohlen. Am 05. Mai wurde die Entwicklung konkreter im 
Bauausschuss erörtert.
Herr Heßer stellt die Planung in der Sitzung vor und beantwortet 
aufkommende Fragen.
Die Details werden für die Offenlage konkretisiert und im Durchfüh-
rungsvertrag fixiert.
Der Bauausschuss hat am 18.06.2020 und 05.05.2021 nachfolgen-
de Beschlüsse empfohlen:
Beschluss:
Der aktuellen Planung wird zugestimmt. Der Bebauungsplan „In 
den Schlimmfuhren“ soll zum 7. Mal geändert werden. Die Än-
derung erfolgt als vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 
BauGB. Die Kanzlei Dr. Henseler & Partner soll die juristische Be-
gleitung übernehmen. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden soll durchgeführt werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
5. Fördermöglichkeiten Radwege - Sonderprogramm Stadt 
und Land
Aktuelle Entwicklungen im Radverkehr und Auswirkungen auf 
Tourismus- und Alltagsverkehr

dass die Bushaltestellen im Stadtgebiet eine barrierefreie Umge-
staltung erfahren sollen.
In der Stadtratssitzung am 22.10.2020 wurde das Büro Jakobs und 
Fuchs, Morbach mit der Planung der ersten 10 Haltestellen beauf-
tragt. Folgende Haltepunkte wurden anhand der Prioritätenliste des 
Stadtentwicklungsausschuss in Zusammenarbeit mit der Verwal-
tung ausgewählt:
1. Bahnhofstraße
2. Stefan-Andres-Brunnen
3. Schulzentrum
4. Ermesgraben
5. Issel Brunnen
Herr Tapp vom Ingenieurbüro Jakobs und Fuchs stellt in der Sit-
zung die Entwurfsplanung und die Kostenschätzung vor.
Nach Zustimmung der vorgestellten Planung stellt die Verwaltung 
einen Förderantrag beim Landesbetrieb Mobilität. (LBM). Der LBM 
stellt eine Förderung von 85% der Baukosten in Aussicht.
Nach Bewilligung des Förderantrags muss auf Grundlage der Ent-
wurfsplanung die Erstellung der Ausführungsplanung und der Aus-
schreibung an das Büro Jakobs und Fuchs beauftragt werden.
Die Behindertenbeauftragte der VG Schweich Lydia Schäfer wurde 
in die Maßnahme mit eingebunden.
In der Bauausschusssitzung am 05.05.2021 wurde das Projekt von 
Herrn Tapp vom Büro Jakobs und Fuchs vorgestellt und diskutiert, 
und kam zu folgendem Ergebnis:

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat
a) den festgelegten Umfang der Maßnahme wie folgt zu beschlie-

ßen:
1. Zurückstellung der Haltestellen Ermesgraben (sowohl Pla-
nung und Ausführung)
2. Höhe der Buskapsteine (Sonderbordstein) 18 cm Höhe 3. 
drei Haltestellen bei Schulzentrum, soweit von dort Bedarf er-
kannt wird 4. im Übrigen wird den vorgestellten Maßnahmen 
zugestimmt

b) die Verwaltung zu beauftragen, einen Förderantrag zu stellen,
c) nach Bewilligung des Förderantrages auf der Grundlage der 

Entwurfsplanung das Ing.-Büro Jakobs und Fuchs mit der Er-
stellung der Ausführungsplanung und Ausschreibung zu beauf-
tragen

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt der vorgelegten Planung mit dem festge-
legten Umfang der Maßnahme zuzustimmen. Die Verwaltung wird 
beauftragt, einen Förderantrag zu stellen. Nach Bewilligung des 
Förderantrages wird auf Grundlage der Entwurfsplanung das Inge-
nieurbüro Jakobs und Fuchs, Morbach mit der Erstellung der Aus-
führungsplanung und Ausschreibung beauftragt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. Aufgabenübertragung gemäß § 67 Abs. 5 GemO der Energie-
versorgung mit Wärme an die Verbandsgemeinde Schweich
In einigen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Schweich wer-
den derzeit Neubaugebiete ausgewiesen:
Bekond: Göbelwies
Mehring: Lehmkaul
Longuich: Rioler Weg
Trittenheim: Felder Auf´m Sträßchen
Schweich: Vor der Schaumbach
Nach einer Ortsbürgermeisterdienstbesprechung in Bekond haben 
die Ortsbürgermeister der genannten Orte Interesse an der Rea-
lisierung der kalten Nahwärme in den in der Ausweisung befind-
lichen Neubaugebieten gezeigt. Zum Teil liegen bereits entspre-
chende Beschlüsse der Gemeinderäte vor.
Um eine weitestgehend finanzielle Förderung von Land und Bund 
zu erhalten, ist die Erarbeitung einer Durchführbarkeitsuntersu-
chung erforderlich. Die Kosten dieser Studie können ebenfalls ge-
fördert werden. Dies wurde bereits mitgeteilt.
Wegen der Vielzahl der Vorhaben in der VG Schweich möchte das 
Umweltministerium aus den Projekten eine Pilotstudie erarbeitet 
wissen, die dann mit einem besseren Satz (voraussichtlich 80% 
Zuschuss) gefördert wird.
Für den Fall, dass – wider Erwarten - ein Projekt nicht realisiert 
werden kann, sind die Gemeinden verpflichtet, die ungedeckten 
Kosten der Verbandsgemeinde zu erstatten.
Wie bereits in der letzten Sitzung des Werkausschusses der Ver-
bandsgemeinde dargestellt, könnte die Aufgabe (Bau, Betrieb) der 
Wärmeversorgung von einem weiteren Eigenbetrieb übernommen 
werden.
Dazu sind die Vorgaben der GemO (§ 85) zu beachten:
„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, 
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chendeckendes Angebot umfasst dies auch interkommunale Maß-
nahmen, insbesondere Stadt-Umland-Verbindungen einschließlich 
Maßnahmen zur Bildung interkommunaler Radverkehrsnetze.
Die Finanzhilfen können insbesondere eingesetzt werden für:
· den Neu-, Um- und Ausbau einschließlich der erforderlichen 
Planungsleistungen Dritter (außerhalb der öffentlichen Verwal-
tung) sowie Grunderwerb von:
- straßenbegleitenden, vom motorisierten Individualverkehr mög-
lichst getrennten Radwegen (auch als Radfahr- und Schutzstreifen 
ausgebildet) einschließlich deren baulichen Trennung vom Kfz-
Verkehr
- eigenständigen Radwegen
- Fahrradstraßen und Fahrradzonen
- Radwegebrücken und -unterführungen
- Knotenpunkten, die die Komplexität reduzieren, die Verkehrsströ-
me trennen, eine vollständig gesicherte Führung des Radverkehrs 
vorsehen und/oder Sichthindernisse konsequent beseitigen
- Bau von Schutzinseln und vorgezogenen Haltelinien
Hierzu gehören auch die aus Verkehrssicherheitsgründen erforder-
lichen Elemente der verkehrstechnischen Ausstattung der Wege 
einschließlich Beleuchtungsanlagen und wegweisender Beschilde-
rung in Anlehnung an das Merkblatt zur wegweisenden Beschilde-
rung für den Radverkehr.
· den Neu-, Um- und Ausbau der Anlagen des ruhenden Ver-
kehrs einschließlich der erforderlich Planungsleistungen Drit-
ter (außerhalb der öffentlichen Verwaltung) für Fahrräder und 
Lastenräder
- Abstellanlagen, die eine diebstahlsichere, standfeste und stabile 
Befestigung von Fahrrädern ermöglichen, wie beispielsweise An-
lehnbügel, Doppelstockparksysteme oder Fahrradboxen
- Fahrradparkhäuser an wichtigen Quellen/Senken des Radver-
kehrs
· betriebliche Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflus-
ses, die Koordinierung aufeinanderfolgender Lichtsignalan-
lagen, getrennte Ampelphasen (Grünphasen) für die unter-
schiedlichen Verkehrsströme zur Verbesserung der Sicherheit 
des Radverkehrs oder des Verkehrsflusses für den Radverkehr
· die Erstellung von erforderlichen Radverkehrskonzepten 
durch Dritte (außerhalb der öffentlichen Verwaltung) unter 
Berücksichtigung der Verknüpfung mit anderen Mobilitäts-
formen, insbesondere dem Fußverkehr. Die Ausgaben hierfür 
sind als vorweggenommenen Planungskosten erst zusammen 
mit der Umsetzung der ersten daraus folgenden investiven 
Maßnahme heraus förderfähig.
Nicht förderfähig sind:
· Verwaltungskosten der Länder und Gemeinden (mit Ausnahme 
der erforderlichen
Planungsleistungen Dritter außerhalb der öffentlichen Verwaltung)
· Machbarkeitsstudien und Potenzialanalysen; diese Aufgaben ver-
bleiben beim jeweiligen Vorhabenträger
· Radschnellwege im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der Verwaltungsver-
einbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an 
die Länder nach Art. 104b GG i. V. m. § 5b FStrG zum Bau von 
Radschnellwegen in Straßenbaulast der Länder, Gemeinden und 
Gemeindeverbände
Welche weiteren Voraussetzungen für die Förderung einer In-
vestition sind zu berücksichtigen?
Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Investition
- bau- und verkehrstechnisch einwandfrei ist,
- unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit geplant ist,
- eine eigene Verkehrsbedeutung insbesondere für Berufs- oder All-
tagsverkehre hat und insgesamt eine positive Prognose hinsichtlich 
des Verlagerungspotenziales aufweist,
- nicht überwiegend touristischen Verkehren dient oder zu dienen 
bestimmt ist,
- die Planung im Rahmen eines integrierten Verkehrskonzeptes 
oder mindestens eines Radverkehrskonzeptes erfolgt und
- dauerhaft, verkehrssicher und nachhaltig – einschließlich Winter-
dienst – durch die Träger der Straßenbaulast der Länder und Ge-
meinden betrieben und unterhalten werden kann.
Welcher Standard bei der Radverkehrsinfrastruktur ist förder-
fähig? Sind Maßnahmen, welche über den Mindeststandard 
hinausgehen auch förderfähig?
Zur Gewährleistung eines für alle Nutzergruppen attraktiven Rad-
verkehrs mit hoher objektiver und subjektiver Verkehrssicherheit 
muss die Radverkehrsinfrastruktur einen durchgehend hochwerti-
gen Standard aufweisen; dazu gehört auch die Durchführung ent-
sprechender Sicherheitsaudits. Hochwertiger Standard bedeutet, 
dass mindestens nach den bundesweit anerkannten technischen 

Das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltagsverkehr sowie als Wirt-
schaftsfaktor im touristischen Bereich hat in den letzten Jahren 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Insbesondere für ländliche 
Regionen stellt der Fahrradtourismus ein enormes Wirtschaftspo-
tenzial dar. Dabei ist das Radfahren auch umwelt- und klimapoli-
tisch als sinnvolle Möglichkeit der Fortbewegung anerkannt.
Die „elektrisch betriebene Variante“ des Fahrrades, das so genann-
te „E-Bike“ hat in der jüngeren Vergangenheit dafür gesorgt, dass 
zusätzliche Nutzerkreise erschlossen werden konnten. Menschen, 
die sich – etwa altersbedingt oder aus anderen Gründen – nicht 
mehr in der Lage sahen, ein Fahrrad zu fahren, finden zunehmend 
Gefallen an diesem Fortbewegungsmittel.
Der „Boom“ bei den E-Bikes hat die Mosellandtouristik GmbH ver-
anlasst, im Jahr 2021 eine Machbarkeitsstudie für die Errichtung 
eines „Panorama-Höhenradweges“ entlang der ganzen Mosel in 
Auftrag zu geben und 50.000 € in den Haushalt einzustellen.
Unter dem Aspekt der touristischen Vermarktung unserer Region 
soll das Radfahren in seiner Vielseitigkeit der Verwendung auch zu-
künftig eine wichtige Rolle spielen. Die Einrichtung des „Panorama-
Höhenradweges“ könnte dabei eine wichtige Rolle spielen und zur 
Entlastung des Verkehrs auf dem Moselradweg führen.
Das aktionsräumliche Verhalten der Radfahrer hat sich durch die 
E-Bikes deutlich verändert und Höhenunterschiede spielen keine 
Rolle mehr. Darüber hinaus sind Etappen von 80-100 km zumeist 
kein Problem mehr und folglich gilt es Alternativstrecken zu entwi-
ckeln und Lücken im Radwegenetz zu schließen.
Neben dem touristischen Radverkehr wird vor allem der Ausbau 
des Alltagradverkehrs für die Bürger zukünftig eine wichtigere Rolle 
spielen.
Der für 2021 geplante Bau der Pendlerradroute Schweich-Trier-
Konz berücksichtigt diese Aspekte und bei den zukünftigen Pla-
nungen sollten noch mehr alltagstaugliche Radwege geplant und 
gebaut werden. Dazu gehören einerseits die Radwegeverbindun-
gen zwischen den einzelnen Orten der Verbandsgemeinde und 
den benachbarten Orten angrenzender Verbandsgemeinden. An-
derseits gehören dazu aber auch der Ausbau innerörtlicher Radwe-
geverbindungen, wie bspw. in der Stadt Schweich, wo das Potential 
an Radfahrern hoch einzuschätzen ist und somit den Autoverkehr 
reduzieren könnte.
Radförderprogramme des Bundes
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) stellt im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der 
Bundesregierung allein für den Radverkehr bis Ende 2023 zusätzli-
che Mittel in Höhe von 900 Mio. Euro zur Verfügung.
Seit diesem Jahr werden damit u.a. das Sonderprogramm „Stadt 
und Land“ (657 Mio.) und die Erweiterung des „Radnetzes 
Deutschland“ (45 Mio.) bis Ende 2023 gefördert. Das Förderpro-
gramm Erweiterung des „Radnetzes Deutschland“ ist in unserer 
Region nur für die Hauptroute des Moselradweges anwendbar, für 
den die Verbandsgemeinde zuständig ist.
Das nachfolgend beschriebene Sonderprogramm „Stadt und Land“ 
kommt grundsätzlich für die Umsetzung von Maßnahmen der 2011 
erstellten “Planung eines Radverkehrsnetzes für die Stadt Sch-
weich“ in Betracht.
Sonderprogramm „Stadt und Land“
Was ist der Hintergrund es Förderprogramms?
Für das Land Rheinland-Pfalz stehen bis Ende 2023 insgesamt 
33 Millionen Euro zur Verfügung. Dieses Finanzhilfeprogramm ist 
Bestandteil des Klimaschutzprogrammes 2030 der Bundesregie-
rung. Der Bund unterstützt die Länder und Gemeinden insbesonde-
re zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums bei dem Aufbau 
eines sicheren, in lückenlosen Netzen geplanten und mit geringen 
Verlustzeiten nutzbaren Radverkehrssystems. Ein solches trägt zu 
einer nachhaltigen und umweltschonenden Mobilität bei, aggregiert 
Quelle-Ziel-Verkehre, vermeidet Staus und verflüssigt den Verkehr 
insgesamt. Ziel ist es weiter, dabei sowohl in urbanen als auch in 
ländlichen Räumen das Fahrradfahren sicherer und attraktiver für 
die Radfahrenden zu gestalten und einen Umstieg vom Kfz auf das 
Fahrrad zu erreichen.
Was sind die Ziele des Sonderprogramms „Stadt und Land“?
Aufbau eines sicheren, lückenlosen und baulich möglichst getrenn-
ten Radnetzes sowohl in urbanen als auch in ländlichen Räumen
- Bereitstellung moderner Abstellanlagen für Fahrräder
- Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Lastenräder
- Verkehrsverlagerung durch den Umstieg vom Kfz aufs Fahrrad
Welche Maßnahmen werden gefördert?
Mit den Finanzhilfen des Bundes sollen Investitionen der Länder 
und Gemeinden in die Radverkehrsinfrastruktur gefördert werden, 
die ohne eine finanzielle Beteiligung des Bundes erst nach dem 
Jahr 2023 oder überhaupt nicht getätigt würden. Mit Blick auf ein flä-
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sollten in den Ausschüssen auf Basis der bestehenden Konzepte 
und Planungen beraten werden.
Beschluss:
Der Stadtrat stimmt dem Änderungsantrag zu und beschließt mit 
der Umsetzung der im Jahr 2011 erarbeiteten und vom Rat be-
schlossenen Radwegekonzeption zu beginnen. Bei der Umsetzung 
ist das aktuelle Förderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ zu 
nutzen. Alles Weitere möge der Stadtentwicklungsausschuss in Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung beraten und beschließen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6. Vergaben
6.1. Arbeiten zur Umfeldgestaltung am Föhrenbach
Die ausgeschriebenen Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die 
Umfeldgestaltung am Föhrenbach in Alt-Schweich, die über das 
„Ländliche Zentren“-Programm gefördert werden (Los 1). Hinzu 
kommt die fußläufige Erschließung Sportplatz/Brückenstraße, die 
keine Förderung erfährt (Los 2). Vergeben werden sollen auch die 
Beleuchtungen an Westenergie, die im Bereich „Klein Venedig“ 
39.546,91 € und bei der Querung beim „Kleinen Damm“ 13.113,10 
€ kosten.
Frau Klar und Herr Gatzen vom Büro Hömme stellen die Maßnah-
men noch einmal kurz vor und erläutern sodann das Submissi-
onsergebnis. Die aktuelle Preisentwicklung hat leider wie erwartet 
deutlich höhere Preise ergeben. Auch haben sich trotz des hohen 
Auftragsvolumens lediglich zwei Firmen um die Aufträge beworben, 
obwohl 14 Firmen Angebotsunterlagen angefordert hatten.
Beschluss:
Die Arbeiten werden an die Fa. Wey, für 936.849,93 € vergeben. 
Die Beleuchtung wird wie angeboten an Westnetz vergeben. Die 
nicht durch Haushaltsansätze gedeckten Kosten werden durch li-
quide Mittel gedeckt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7. Bauanträge/Bauvoranfragen/Nutzungsänderungen
7.1. Bauantrag Schweich, Flur 64, Parzellen 98/2 und 99/4
Ergänzende Planunterlagen, Befreiung Baugrenze
Die Kreisverwaltung hat diverse Unterlagen beim Antragsteller an-
gefordert. Unter anderem ein Befreiungsantrag für die Außentrep-
pe. Diese liegt nicht mehr innerhalb der Baugrenze. Da die Position 
der Treppe im Vergleich zum ursprünglichen Antrag nicht verändert 
wurde, sieht die Verwaltung keine Probleme.
In seiner Sitzung am 05.05.2021 hat der Bauausschuss empfohlen, 
das Einvernehmen zu erteilen.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt. Durch eine dingliche Sicherung 
soll gewährleistet werden, dass bei Veräußerung der Rückbau der 
Treppe erfolgt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7.2. Bauantrag Schweich, Flur 77, Parzelle 49/1
Dachgaube, Befreiung Größe
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken. Die Schaffung 
von Wohnraum im DG wird städtebaulich begrüßt.
In seiner Sitzung am 05.05.2021 hat der Bauausschuss dem Stadt-
rat den nachfolgenden Beschluss empfohlen.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7.3. Bauantrag Issel, Flur 4, Parzelle 568
Ratsmitglied Jürgen Schmitt erkennt für sich Ausschließungsgrün-
de nach § 22 GemO RLP und wirkt an Beratung und Beschlussfas-
sung nicht mit.
Gartensauna mit Elektroofen, Befreiung Zulässigkeit
In direkter Umgebung wurde zuletzt der gleichen Befreiung zuge-
stimmt. Die Verwaltung sieht keine Probleme.
In seiner Sitzung am 05.05.2021 hat der Bauausschuss dem Stadt-
rat den nachfolgenden Beschluss empfohlen.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7.4. Bauvoranfrage Schweich, Flur 17, Parzelle 142
EFH im Außenbereich
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich und im Landschafts-
schutzgebiet Meulenwald und Stadtwald Trier. Eine Privilegierung 
ist nicht erkennbar.
In seiner Sitzung am 05.05.2021 hat der Bauausschuss dem Stadt-
rat den nachfolgenden Beschluss empfohlen.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird versagt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7.5. Bauvoranfrage Issel, Flur 4, Parzelle 578
Anbau Wohnraum, Befreiung Baugrenze
Vorgesehen ist eine Erweiterung des Einfamilienhauses im Erdge-
schoss, bei der die rückwärtige Baugrenze um fast 2 m überschrit-
ten wird. Die Kreisverwaltung hat zuletzt bei einer vergleichbaren 

Regelwerken, die durch länderspezifische Regelwerke ergänzt 
werden können, geplant und gebaut wird. Maßnahmen, die über 
den Mindeststandard hinausgehen, sind somit auch förderfähig.
Wie hoch ist die Förderquote?
Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der förderfähigen Maß-
nahmen mit einem Regelfördersatz in Höhe von bis zu 75 v. H., 
bei finanzschwachen Kommunen und strukturschwachen Regio-
nen mit einem Höchstsatz in Höhe von bis zu 90 v. H. der förderfä-
higen Ausgaben.
Abweichend davon beteiligt sich der Bund befristet bis zum 31. De-
zember 2021 an der Finanzierung der förderfähigen Maßnahmen 
mit einem Regelfördersatz in Höhe von bis zu 80 v. H. der förderfä-
higen Ausgaben. Der erhöhte Regelfördersatz von 80 v. H. gilt für 
Vorhaben mit Maßnahmenbeginn bzw. Bewilligung der Maßnahme 
bis zum 31. Dezember 2021.
Aktueller Sachstand auf Ebene des Landkreises und der Ver-
bandsgemeinde Schweich
In verschiedenen Gremiensitzungen der Verbandsgemeindever-
waltung wurde im letzten Jahr das Thema Förderung und Ausbau 
des Radverkehrs intensiv diskutiert. Die Entwicklungschancen in 
diesem Bereich werden gesehen und neben der Verbesserung des 
Radweges auf der linke Moselseite, soll das Radwegenetz zukünf-
tig stärker für den Alltagsverkehr ausgebaut werden.
Vor dem Hintergrund der Fördervoraussetzungen des Sonder-
programms „Stadt und Land“ wurde deutlich, dass die Verbands-
gemeinde Schweich ein Radverkehrs- oder integriertes Verkehrs-
konzept benötigt. Im Gegensatz zur Stadt Schweich besitzt die VG 
kein Radverkehrskonzept, auf dessen Grundlage Fördermittel be-
antragt werden können.
Dieses Problem haben auch andere Verbandsgemeinden im Land-
kreis und am 08.03.2021 hat der Kreistag Trier-Saarburg be-
schlossen, ein kreisweites Radverkehrskonzept zu beauftra-
gen. Die Submission der Ausschreibung ist am 20.04.2021 erfolgt 
und die Fertigstellung des Konzeptes soll innerhalb eines Jahres 
erfolgen. Das Konzept soll in enger Abstimmung mit den Gemein-
den/ Verbandsgemeinden und dem LBM Rheinland-Pfalz erstellt 
werden. Auf Basis der Ergebnisse sollen dann konkrete Förderan-
träge aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ gestellt werden 
und bis Ende 2023 umgesetzt werden. Auf Seiten der Verbands-
gemeinde Schweich wurden bereits entsprechende Wünsche und 
Forderungen an ein kreisweites Konzept zusammengetragen.
Für das Förderprogramm zur Erweiterung des „Radnetzes 
Deutschland“ kann aus jetziger Sicht nur die Hauptroute des Mo-
selradweges gefördert werden, der ohnehin schon gut ausgebaut 
ist. Im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen wird momentan von 
Seiten der Mosellandtouristik geprüft, ob moselweit Interesse an 
der Installation von Radzählstellen und der Errichtung moderner 
Fahrradrastanlagen u.a. mit E-Bike-Ladestationen besteht.
Hinsichtlich der Radpendlerroute Schweich-Trier-Konz beab-
sichtigt die Verbandsgemeinde Schweich die Planung der kurz- 
und mittelfristigen Maßnahmen zu beauftragen. Der Baubeginn 
ist für 2022 geplant. Die Entscheidung zu Vergabe der Planungen 
ist in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG am 
18.05.2021 vorgesehen.
Herr Sven Thiesen von der Tourist-Information Römische Weinstra-
ße trägt vor und beantwortet offene Fragen.
Seitens der SPD-Fraktion wird die Änderung des Beschlussvor-
schlages wie folgt beantragt:
„Der Stadtrat beschließt, mit der Umsetzung der im Jahr 2011 er-
arbeiteten und vom Rat beschlossenen Radwegekonzeption zu 
beginnen. Soweit sich aus geänderten Rahmenbedingen (Neues 
Schulzentrum, Pendler-Rad-Route „Schweich-Trier-Konz“) keine 
neuen Erfordernisse ergeben, soll mit der im Konzept dargestellten 
Hauptroute 1 „Meulenwaldroute“ begonnen werden. Bei der Um-
setzung ist das aktuelle Förderprogramm des Bundes „Stadt und 
Land“ zu nutzen.“
Für die CDU-Fraktion trägt Jonas Klar wie folgt vor: „Unstrittig dürfte 
es sein, dass der innerörtliche Radverkehr gefördert werden muss 
und hierzu entsprechende Fördermittel genutzt werden sollten. Auf 
Grundlage des Radwegekonzeptes aus 2011 sollte das vertiefend 
im Stadtentwicklungsausschuss beraten werden, ohne sich heute 
schon vorab auf eine bestimmte Route festzulegen. Aspekte, die 
sich seit 2011 verändert haben, müssen hierbei berücksichtigt wer-
den, bspw. die geplante Pendler-Rad-Route und das neue Schul-
zentrum. Außerdem müssen wir uns im Klaren sein, dass es nicht 
genügen wird, einfach nur Wege mittels Schildern auszuweisen. 
Innovative Lösungen, z.B. Vorfahrtsregelungen für Fahrräder oder 
gar Fahrradstraßen, müssen angedacht werden.“
Die FWG unterstützt den Vorschlag der SPD, eine konkrete Rou-
te zu planen und zu realisieren. Die FWG schlägt vor, auf jeden 
Fall den Bahnhof mit einzubinden. Dies ist nach Auffassung der 
FWG sowohl aus schulischer als auch touristischer Sicht zwingend 
notwendig. Beispielsweise könnte man die bereits im Rahmen der 
Pendlerradroute angedachte Verbindung dazu nutzen. Die Details 
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9. Planfeststellungsverfahren für den Ersatzneubau der Mosel-
brücke Schweich im Zuge der L141
Für den Ersatzneubau der Moselbrücke Schweich im Zuge der 
L141 wird die Planfeststellung nach dem Landesstraßengesetz 
(LStrG) durchgeführt.
Die Offenlegung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde 
am 01.04.2021 veröffentlicht. Die Offenlage der Planunterlagen hat 
im Zeitraum vom 12.04.2021 bis 11.05.2021 bei der Verbandsge-
meindeverwaltung stattgefunden.
Die Planfeststellungsunterlagen können unter lbm.rlp.de in der Ru-
brik „Themen /Baurecht / Straßenrechtliche Planfeststellung“ sowie 
im UVP-Portal des Landes Rheinland-Pfalz (www.uvp-verbund.de/
rp) eingesehen werden.
Die Stadt Schweich hat die Möglichkeit bis zum 11.06.2021 Anre-
gungen und Einwendungen zum Planfeststellungsverfahren an den 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland Pfalz zu erheben.
Herr Kuhn vom LBM Trier stellt die Planung in der Sitzung vor und 
beantwortet offene Fragen.
Nach ausführlicher Beratung schlägt Stadtbürgermeister Rieger 
vor, die Anregungen und Einwendungen im Ältestenrat zu erarbei-
ten und nach Rücksprache mit der Verwaltung dem Landesbetrieb 
Mobilität Rheinland Pfalz mitzuteilen.
Die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt wird daher 
zurückgestellt.
10. Verschiedenes
Baubeginn Jugendzentrum
Stadtbürgermeister Rieger wird bei Frau Petri den aktuellen Sach-
stand erfragen.
Sanierung Spielplatz In der Olk
Die Spielgeräte werden am 04.06. und 05.06.2021 abgebaut, die 
Arbeiten beginnen am 07.06.2021 und dauern ca. 4 Wochen an. 
Veröffentlichung im Amtsblatt folgt.
11. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
Grundstücksangelegenheiten
· Einem Anfragenden soll ein Kaufpreisangebot unterbreitet werden.
· Verpflichtungen aus einem notariellen Vertrag sollen auf einen 

neuen Grundstückseigentümer übertragen werden
Zuschussangelegenheiten
· Einem Zuschussantrag wurde zugestimmt
· Einem Fristverlängerungsantrag wurde zugestimm

Thörnich
n Hans-Peter brixius  n sprechzeiten
n 06507 3567      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@thoernich.de

Reinigung von Wirtschaftswegen und 
Wasserrinnen

Nachdem nun schon einige Gewitter über uns hinweggezogen sind, 
ist es wieder an der Zeit, an die Reinigung der Wirtschaftswege und 
Rinnbordsteine zu erinnern. Denn bei so starken Regenereignissen 
bei Gewittern ist es unbedingt erforderlich, die Wirtschaftwege und 
Rinnbordsteine sowie Einlaufschächte von Verschmutzung und 
Bodenmassen zu befreien, damit kein Überlauf der Wassermas-
sen in die darunterliegenden Weinberge erfolgen kann. Auch sind 
die Hecken und Sträucher, die in die Wirtschaftswege hineinragen 
und damit die Durchfahrt einengen, zu entfernen. Ich fordere da-
her alle Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten auf, innerhalb von 
2 Wochen die Wirtschaftswege zu reinigen und den Bewuchs an 
den Böschungen zu entfernen. Die Wege an den nichtbewirtschaf-
teten Weinbergsflächen sind auch von den Eigentümern sauber 
zu halten. Die Gemeinde ist laut Satzung über die Benutzung ge-
meindlicher Wege berechtigt, die Verschmutzungen auf Kosten der 
Reinigungspflichtigen entfernen zu lassen. Es sollte jedem daran 
gelegen sein, die Wirtschaftswege und Wasserrinnen sauber zu 
halten, damit bei starken Regenereignissen das Wasser ungehin-
dert abfließen kann.

Thörnich, den 26.07.2021
Hans-Peter Brixius, Ortsbürgermeister

Baugrenzenüberschreitung im EG eine Genehmigung inkl. Befrei-
ung im Einvernehmen mit der Stadt erteilt. Aus Sicht der Verwal-
tung ist die Überschreitung städtebaulich vertretbar, da das Grund-
stück auch recht tief ist und durch die Überschreitung die Anlieger 
nur unwesentlich berührt werden.
In seiner Sitzung am 05.05.2021 hat der Bauausschuss dem Stadt-
rat den nachfolgenden Beschluss empfohlen.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7.6. Bauvoranfrage Issel, Flur 9, Parzelle 378
EFH, Befreiung Baugrenze
Aus Sicht der Verwaltung ist die Befreiung städtebaulich vertretbar. 
Die Baugrenze ist am Ende dieser Sackgasse im Bereich der Wen-
deanlage abgeschrägt. Der Bauherr möchte auf eine abgeschräg-
te Gebäudeecke verzichten. Durch die Befreiung wird eine Fläche 
von ca. 1 qm außerhalb der Baugrenzen überbaut. Da auf der 
Grundstücksgrenze eine blickdichte Hecke angelegt werden soll, 
ist die kleine Überschreitung auch von der Straße kaum sichtbar. 
Am Ende dieser Sackgasse, die fünf Grundstücke erschließt, sind 
durch diese Baugrenzenüberschreitung auch keine verkehrlichen 
Probleme zu erwarten.
In seiner Sitzung am 05.05.2021 hat der Bauausschuss dem Stadt-
rat den nachfolgenden Beschluss empfohlen.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird versagt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7.7. Bauvoranfrage Issel, Flur 4, Parzelle 142/6
EFH, Befreiung Baugrenze
Die im Bebauungsplan festgelegte Baugrenze ist offensichtlich 
nicht eingehalten.
In seiner Sitzung am 05.05.2021 hat der Bauausschuss empfohlen, 
das Einvernehmen zu erteilen und der Überschreitung der Bau-
grenze zuzustimmen.
Stadtbürgermeister Rieger hat die Kreisverwaltung wegen einer et-
waigen Bebauungsplanänderung bereits kontaktiert, eine Antwort 
steht noch aus. Er schlägt vor, die Bauvoranfrage zunächst negativ 
zu bescheiden, gleichzeitig erneut Kontakt mit der Kreisverwaltung 
aufzunehmen und mit dem Antragsteller zu klären, ob dieser bereit 
ist, die Kosten für eine Änderung des Bebauungsplans zu über-
nehmen.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt. Der Überschreitung der Baugrenze 
wird zugestimmt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig abgelehnt
8. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkun-
gen und ähnlichen Zuwendungen
Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zu-
wendung obliegt ausschließlich dem Stadtbürgermeister sowie den 
Beigeordneten. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet 
der Stadtrat. Dem Stadtrat und der Aufsichtsbehörde sind sämtli-
che für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen offen zu legen. 
Dazu gehört insbesondere ein anderweitiges Beziehungsverhältnis 
zwischen dem Stadtrat und dem Zuwendungsgeber. Im Rahmen 
der 1. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushalts-
verordnung (GemHVO) vom 06.04.2010 (GVBl. vom 29.04.2010) 
wurde eine Wertgrenze in Höhe von 100 € eingeführt, unter der 
die Einholung eines Beschlusses des kommunalen Vertretungsor-
gans wie auch das Anzeigeverfahren gegenüber der Aufsichtsbe-
hörde entbehrlich ist, sofern nicht innerhalb eines Haushaltsjahres 
derartige Einzelzuwendungen diese Wertgrenze übersteigen. Die 
Entscheidung ist grundsätzlich in öffentlicher Sitzung zu treffen. In 
den Fällen, in denen der Spender ein schutzwürdiges Interesse an 
seiner Anonymität glaubwürdig darlegt, werden nur Datum, Ver-
wendungszweck und Summe der Zuwendung öffentlich genannt. 
Dem Stadtrat wird die Namensliste der Spender sodann als nichtöf-
fentliche Anlage zur Kenntnis beigefügt. Bis zum 08.04.2021 hat die 
Stadt für folgende Projekte Zuwendungen erhalten:
Datum Zu-wen-

dungs-
geber

Anschrift Betrag Zuwendungs-
zweck

06.04.2021 Sparkasse 
Trier

54292 Trier 1.500,00 €Förderung der 
Jugendarbeit 
im Stadtteil 
Issel

Die Annahme der Spende ist vorbehaltlich der Zustimmung durch 
die Kreisverwaltung Trier-Saarburg zu beschließen.
Beschluss:
Der Stadtrat Schweich beschließt die Annahme der vorgenannten 
Zuwendung.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
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f) Der Vorsitzende unterrichtet über die geplanten Festaktivitäten 
für die Jahre 2021 und 2022.
2. Bebauungsplan „Felder auf‘m Sträßchen“; Beratung zu den 
vorliegenden Anregungen und Beschluss zur erneuten Betei-
ligung
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt das älteste Ratsmit-
glied, Theo Nilles, den Vorsitz. Herr Nilles übergibt das Wort an 
Herrn Heßer vom Büro Planung 1 aus Wittlich.
Die in der von Ende April bis Ende Mai durchgeführten Offenlage 
und TöB-Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurden auf-
gezeigt. Herr Heßer erläutert die Planung.
[1] Der Wirtschaftsweg, der überplant wurde, muss per Satzung 

eingezogen werden. Dies dürft kein Problem sein. Eine ent-
sprechende Satzung sollte demnächst erlassen werden.

[2] Die überbaubare Fläche entsprechend der Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,4 übersteigt die Schwelle von 10.000m², die 
für ein Verfahren nach § 13 b BauGB eingehalten werden 
muss. Es muss also entweder die überbaubare Fläche redu-
ziert, oder die GRZ herabgesetzt werden. Beides kann auch 
kombiniert werden. Letzte Alternative ist die Änderung des 
Verfahrens. Bei Umstellung auf ein Regelverfahren müsste 
jedoch ein Umweltbericht erstellt und Ausgleichsmaßnahmen 
konzipiert werden. Auch müsste hierzu der Flächennutzungs-
plan geändert werden, was rd. ein Jahr Zeit in Anspruch neh-
men würde.

[3] Anlieger monieren die Abgrenzung des Plangebietes und die 
Aufteilung der Grünflächen. Es muss beraten und entschie-
den werden, wie man als Gemeinde damit umgehen will.

[4] Die Baugrenze solle insbesondere im Bereich der Gebietszu-
fahrt verringert werden.

[5] Die Gebietserschließung sorgt für erhebliche Kritik an der 
Planung. Man muss entscheiden, wie man dem begegnen 
will.

[6] Die randliche Eingrünung soll breiter werden (5m) um den 
angemessenen Abdriftschutz zu erreichen.

[7] Es wird auf die möglichen Belastungen des Bodens durch 
den Weinbau hingewiesen. Man solle ein ergänzendes Gut-
achten einholen. Es muss entschieden werden, ob das ge-
macht wird.

[8] Es wird darauf hingewiesen, dass das Gelände wichtig für 
Vögel und Fledermäuse sei. Es gäbe private Aufzeichnung 
dazu, die jedoch nicht bekannt sind. Das dürfte sich mit dem 
lokalen Erhaltungszustand abwägen lassen.

In der letzten Sitzung vom 21.06.2021 hat der Ortsgemeinderat 
über die einzelnen Themen beraten und die Beschlussfassung auf-
grund noch zu klärender Belange vertagt.
Der Ortsgemeinderat möchte die Grundflächenzahl von 0,4 auf 
0,35 ändert. Damit wird die Schwelle von 10.000 m² eingehalten. 
Des Weiteren soll die Baugrenze bei der Zufahrt zum Baugebiet 
angepasst werden. Die randliche Eingrünung soll weiterhin eine 
Breite von 3 Metern haben.
Beschlüsse:
1. Die Planung wird geändert. Der Rat beschließt die Grundflächen-
zahl von 0,4 auf 0,35 zu ändern sowie die Baugrenze bei der Zu-
fahrt vom Baugebiet anzupassen.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 10 Ja-Stimmen
2. Der geänderte Bebauungsplan wird erneut in die Beteiligung ge-
geben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 10 Ja-Stimmen.
3. Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB wird bestimmt, dass in der 
erneuten Offenlage Stellungnahmen nur zu den geänderten Teilen 
der Planung abgegeben werden können.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 10 Ja-Stimmen.
Ortsbürgermeister Franz-Josef Bollig, Beigeordneter Ralf Bollig 
sowie die Ratsmitglieder Eike Hermes, Carsten Hermes und Bern-
hard haben an der Beratung und Beschlussfassung zu diesem 
Tagesordnungspunkt nicht teilgenommen und im Zuhörerbereich 
Platz genommen.
3. 3. Bauabschnitt Johannes-Trithemius-Straße
3.1. Sachstand
Der Vorsitzende erläutert, dass auf Grund von Betriebsferien der-
zeit ein Baustop herrscht. Der Kanalbereich wurde erneuert. Im 
Bereich „Im Gospert“ wurden die Wasserleitungen erneuert. Die 
Hausanschlüsse werden zeitnah hergestellt.
3.2. Vergabe Erweiterung
In der Sitzung am 21.06.2021 hat der Ortsgemeinderat beschlossen 
ein Angebot von der Firma Lehnen für die Instandsetzung der direk-
ten Verlängerung in den Wirtschaftsweg im Distrikt „In der Gecht“ 
einzuholen. Dieser Wirtschaftsweg wurde in den 70er Jahren im 

Trittenheim
n Franz-Josef Bollig  n Aktuelle Sprechzeiten
n 0172 6874689      Di. 09:00 - 11:00 Uhr 
n Tourist-Info 06507 2227      Do. 19:00 - 20:00 Uhr      
n buergermeister@trittenheim.de      im Gemeindebüro
n www.trittenheim.de 

Glasfaseranschlüsse/FTTH-Ausbau in der 
Ortsgemeinde Trittenheim durch das  

Unternehmen Deutsche Glasfaser
Kaum eine Entwicklung der letzten Jahre hat so große Auswirkun-
gen auf alle Lebensbereiche wie die rasant fortschreitende Digitali-
sierung. Nicht nur die technische Entwicklung von Smartphones und 
Smart-TVs, sondern auch unsere veränderten Gewohnheiten, wie 
das Streamen von Filmen über das Internet oder das Arbeiten von 
zuhause erfordern immer schnellere und leistungsfähigere Internet-
verbindungen, um die stetig steigenden Datenmengen überhaupt 
noch verarbeiten zu können. Die heute vorhandene Telekommu-
nikationsinfrastruktur wird in absehbarer Zeit an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit stoßen. Aus diesem Grund haben wir uns als 
Gemeinde für einen Kooperationsvertrag mit Deutsche Glasfaser 
entschieden, der einen flächendeckenden, privatwirtschaftlichen 
Ausbau mit Glasfaser bis in jede Wohneinheit möglich macht. Mit 
diesem Infrastrukturprojekt haben wir in der Gemeinde Trittenheim 
jetzt die Möglichkeit uns digital zu rüsten um auch in Zukunft ein 
Netz zu haben, welches den steigenden Datenmengen gewachsen 
ist. Neben der Zukunftsfähigkeit Ihres individuellen Hausanschlus-
ses wird nach erfolgreicher Umsetzung des Glasfaserausbaus zu-
dem die Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes, sowie 
die als Wein- und Touristikgemeinde ebenso steigen. Besonders ist 
zudem, dass der Ausbau an keine erforderliche Mindestquote ge-
knüpft ist. Heißt: Geben Sie einen Antrag ab, so wird Ihr Anschluss 
gebaut, egal wie hoch die Akzeptanzquote in Ihrem Ausbaugebiet 
ist. Alle detaillierten Informationen zu den Produkten von Deutsche 
Glasfaser und dem Projekt „Glasfaserausbau Trittenheim“ werden 
Sie in den kommenden Wochen in Form einer Produktmappe und 
einer Einladung zum Online-Informationsabend in Ihre Briefkästen 
erhalten. Zudem erhalten die Bestandskunden der inexio ein An-
schreiben, welches ein Wechsel zu Deutsche Glasfaser anbietet. 
Das Vertriebsteam von Deutsche Glasfaser wird auch im Rahmen 
der Vermarktungsphase in Trittenheim persönlich auf Sie zukom-
men.
Ich würde mich freuen, wenn Sie Trittenheim auf dem Weg in die 
digitale Zukunft unterstützen würden und diese einmalige Chance 
wahrnehmen!

Trittenheim, 26.07.2021
Franz-Josef Bollig, Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des  

Ortsgemeinderates Trittenheim am 14.07.2021
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Franz-Josef Bollig und in 
Anwesenheit von Schriftführer Christian Stein findet am 14.07.2021 
im Jugendheim, Spielesstraße 22 in Trittenheim eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Trittenheim statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
a) Der Ortsbürgermeister informiert, dass ein Defibrillator von der 
Ortsgemeinde angeschafft wurde. Dieser wurde komplett von ei-
nem Sponsor finanziert. Die Kosten für die Anschaffung liegen bei 
rd. 2.000 €.
b) Die VR-Bank in Trittenheim schließt zum 31.12.2021. Um weiter-
hin den Kunden die Möglichkeit des Geldabhebens zu geben, wird 
bei der ESSO-Tankstelle ein Geldautomat der VR-Bank aufgestellt.
c) Die neue Beschilderung für den Wohnmobilstellplatz wurde be-
stellt. Der Wohnmobilstellplatz wird demnächst neu ausgeschildert.
d) Es laufen derzeit Verhandlungen mit der Deutschen Glasfaser 
für einen DSL-Ausbau in der Ortslage. Der gesamte Ort soll ausge-
baut werden. Es erfolgt noch ein öffentliches Schreiben bezüglich 
der weiteren Verfahrensweise. Des Weiteren werden die Hausei-
gentümer noch von der Deutschen Glasfaser angeschrieben.
e) Für den barrierefreien Ausbau des Jugendheims wurde eine Lan-
desförderung aus dem Dorferneuerungsprogramm von 150.000 € 
bewilligt. Die Förderquote liegt bei rd. 60 %. Der Maßnahme-Be-
ginn ist für den 01.08.2021 geplant.
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finanzielle Entschädigung erhält. Erstattungen tatsächlich angefal-
lener Kosten für Telefon, Büromaterial, Fahrtkosten usw. zählen 
nicht zu den pauschalen Entschädigungen. Die freiwillige Tätigkeit 
kann auch bei unterschiedlichen Trägern erfolgen. Voraussetzung 
ist auch, dass das Ehrenamt auf eine längere Dauer angelegt ist 
und im Regelfall bereits mindestens ein Jahr ausgeübt wird.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Nutzung der Grillhütte, des 
Bürgerhauses und des Wohnmobilstellplatzes für Inhaber der Eh-
renamtskarte mit 10 % zu rabattieren.
Abstimmungsergebnis: einstimmig. Ja-Stimmen: 15
6. Mosel Clean Up 2021
Im letzten Jahr haben es über 80 Gruppen geschafft rd. 6.000 Per-
sonen zu aktivieren, die am Ufer der Mosel über 50 Tonnen Müll 
gesammelt haben. Damit dies kein einmaliger Erfolgt bleibt, startet 
der Mosel Clean UP am Samstag, den 11. September 2021, in sei-
ne zweite Runde.
Seitens des Vorsitzenden wird vorgeschlagen hier weitere Informa-
tionen anzufordern und sich denn mit den Vereinen in Verbindung 
zu setzen.
Der Ortsgemeinderat zeigt sich mit dieser Verfahrensweise einver-
standen.
7. Tourismusbeitrag 2019; Festsetzung des Beitragssatzes
Gem. § 4 der Tourismusbeitragssatzung Trittenheim vom 
26.09.2018 ist der Beitragssatz für den Tourismusbeitrag jährlich 
durch gesonderten Beschluss des Gemeinderates festzulegen.
Die Kalkulationsgrundlagen (Tourismusanteile an den Aufwandspo-
sitionen) wurden in der Gemeinderatssitzung am 30.10.2019 als 
plausibel anerkannt und für die Kalkulation 2019 nicht verändert.
Für das Jahr 2019 wurde ein Tourismusanteil an den Aufwendun-
gen in Höhe von 243.087 € ermittelt, dem die entsprechenden Er-
träge in Höhe von 98.012 € gegengerechnet wurden.
Von dem so ermittelten beitragsfähigen Aufwand in Höhe von 
145.075 € ist ein Gemeindeanteil in Abzug zu bringen. Der Gemein-
deanteil am beitragsfähigen Aufwand wurde in der Gemeinderats-
sitzung vom 30.10.2019 auf 10 % festgesetzt.
Für das Jahr 2019 ergibt sich nach Abzug des Gemeindeanteils ein 
umlagefähiger Aufwand (Deckungssumme) von 130.567 €.
Der Beitragssatz ergibt sich aus der von der Gemeinde zur Umle-
gung vorgesehenen Aufwandssumme (Deckungssumme) dividiert 
durch die Summe aller Messbeträge.
Bei einem umlagefähigen Aufwand (Deckungssumme) von 130.567 
€ und Messbeträgen von insgesamt 398.367,89 € ergibt sich ein 
Beitragssatz von 33,25 %.
Bei einem Aufwand (Deckungssumme) von 50.000 € (gem. Haus-
haltsansatz 2019) und Messbeträgen von insgesamt 398.367,89 € 
ergibt sich ein Beitragssatz von 12,73 %.
Beschluss:
Variante 1: Der umlagefähige Aufwand in Höhe von 130.567 € wird 
zu 100 % umgelegt. Der Beitragssatz wird auf 33,25 % festgesetzt.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig abgelehnt. 0 Ja-Stimmen, 
15 Nein-Stimmen
Variante 2: Es werden die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten 
50.000 € umgelegt. Der Beitragssatz wird auf 12,73 % festgesetzt.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-
Stimmen.
Damit wurde die Variante 2 beschlossen.
8. Bauanträge nach Eingang
Es sind keine Bauanträge eingegangen.
9. Verschiedenes
- Es wurde mitgeteilt, dass ein Baum an einem Wirtschaftsweg um-
gestürzt sei und quer über dem Weg liege. Der Ortsbürgermeister 
sichert zu den Baum durch den Gemeindearbeiter beseitigen zu 
lassen.
10. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
Es gibt nichts zu protokollieren.

Ende des amtlichen Teils

Flurbereinigungsverfahren ausgebaut. Das Teilstück vor dem An-
wesen von Stefan Hermen stammt noch aus den 60er Jahren. Die-
ses Teilstück ist vom Belag sehr marode, etliche Teerstücke sind 
bis auf den Schotter im Untergrund aufgebrochen. (ca. 20 bis 25m).
Die Firma Lehnen hat für die öffentliche Fläche ein Angebot mit 2 
Alternativen erstellt.
Die beiden folgenden Voraussetzungen für die Vergabe müssen 
gewährleistet sein:
1. Die Angebote gelten nur in Verbindung mit dem Ausbau des 3. 

BA Johannes- Trithemius-Straße.
2. Die öffentliche und private Fläche bilden eine Einheit. Eine 

Vergabe der öffentlichen Fläche kann nur stattfinden, wenn 
der Eigentümer Herr Hermen ebenfalls die Sanierung seiner 
privaten Fläche an die Firma Lehnen beauftragt. Weiterhin 
muss der mittlere Baum durch den Eigentümer entfernt wer-
den, da die Wurzeln bereits den Asphalt heben und der Baum 
nach Entfernen der Asphaltfläche irreparable Schäden am 
Wurzelwerk erleidet und somit nicht haltbar ist.

Da davon ausgegangen wird, dass der Unterbau teerpechhaltig ist, 
wurden 2 Alternativen angeboten und die teerpechhaltigen Entsor-
gungskosten mit eingerechnet.
Alternative 1:
• 125m² Asphaltdecke (4cm),
• Entsorgung teerpechhaltiges Material ca13,5 to
• Pflasterfläche ca. 30m²
• Entwässerung
Kosten ca.12.500,00 €
Alternative 2:
• 125m² Asphalttragdeckschicht (6 cm),
• Entsorgung teerpechhaltiges Material ca. 37,5 to
• Pflasterfläche ca 30m²
• Entwässerung
Kosten ca.15.600,00€
Alternative 1. beinhaltet eine reine Deckensanierung. Hier wird 
eine Asphaltdecke von 4cm auf den alten Belag aufgebracht. Der 
Nachteil zur Alternative 2 ist die Erhöhung der gesamten Fläche die 
dazu führt, das Teile der öffentlichen und die private Pflasterfläche 
zum Haus entwässern. Hier muss mit einem zusätzlichen Ablauf im 
privaten Bereich Abhilfe geschaffen werden.
Alternative 2. Hier wird die gesamte Teerfläche mit Einstreudecke 
entfernt und entsorgt. Der bestehende Untergrund wird nachver-
dichtet und eine neue Asphalttragdeckschicht (6cm) eingebaut. Bei 
dieser Vorgehensweise ist es vorteilhaft, dass die alten Höhen be-
stehen bleiben. Nachteil dieser Alternative ist die teure Entsorgung 
des teerpechhaltigen Materials wird.
Beschlüsse:
1. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Instandsetzung an 
die Firma Lehnen.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 14 Ja-Stimmen.
2. Der Gemeinderat entscheidet sich für die Alternative 2.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 14 Ja-Stimmen.
Stefan Hermen hat an der Beratung und Beschlussfassung zu die-
sem Tagesordnungspunkt nicht teilgenommen und im Zuhörerbe-
reich Platz genommen.
4. Instandsetzungsarbeiten Im Moselwinkel; Vergabe
In der Bauausschusssitzung am 02.09.2019 wurde die Straße „Im 
Moselwinkel“ besichtigt. Die dreizeilige Natursteinrinne hat sich im 
Bereich der Hausnummer 16 auf ca. 23m gesetzt und leitet das 
Oberflächenwasser gegen die Hauswand. Es ist vorgesehen diese 
durch eine dreizeilige Pflastersteinrinne auszutauschen. In diesem 
Zuge soll ein zusätzlicher Straßenablauf hergestellt und der Asphalt 
wie im beiliegenden Lageplan dargestellt instandgesetzt werden.
Es ist vorgesehen diese Arbeiten zu den Konditionen des 3. Bau-
abschnitts der Johannes-Tritthemius-Str. an die Firma Lehnen zu 
vergeben. Das Ingenieurbüro hat eine Kostenberechnung erstellt. 
Die Kosten belaufen sich auf ca. 9.500,00 € brutto.
Beschluss:
Der Rat beauftragt die Instandsetzungsarbeiten im Moselwinkel an 
die Firma Lehnen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig. Ja-Stimmen: 15
5. Ehrenamtskarte
Die Ehrenamtskarte soll ein Zeichen des Dankes, der Anerkennung 
und der Wertschätzung für besonders intensives ehrenamtliches 
und freiwilliges Engagement sein. Mit ihr können alle Vergünstigun-
gen, die die beteiligten Kommunen und das Land dafür bereitstellen 
oder von Dritten einwerben, landesweit genutzt werden.
Erhalten kann die Ehrenamtskarte, wer mindestens 14 Jahre alt ist, 
sich durchschnittlich mindestens fünf Stunden pro Woche bzw. 250 
Stunden im Jahr ehrenamtlich engagiert und dafür keine pauschale 

Anzeige online aufgeben anzeigen.wittich.de
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Uhr am Bürger- und Vereinshaus in Föhren zugunsten der vielen 
Menschen, die durch die Flutkatastrophe alles verloren haben!
Die Musiker*innen des Jugend- und Hauptorchesters werden Sie 
gemeinsam unter der Leitung unseres Dirigenten Mike Neuner un-
terhalten.
Getränke und ein kleiner Imbiss stehen bereit.
Durch einen engen persönlichen Kontakt möchten wir mit unserer 
Spendenaktion zwei Einrichtungen unterstützen:
• Levana-Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Förderschu-

le): Der Förderverein der Schule unterstützt die Familien der 
Schüler*innen, die alles verloren haben und für ihre Kinder mit 
Beeinträchtigungen auf besondere Hilfe angewiesen sind.

• Lebenshilfe-Haus in Sinzig (Wohnheim): Die Flutwelle der 
Ahr hat im Haus der Lebenshilfe zwölf Todesopfer gefordert. 
Die überlebenden Bewohner*innen und ihr Team sind schwerst 
traumatisiert, benötigen eine intensive Betreuung und Beglei-
tung und ein neues Zuhause.

Wir freuen uns auf viele musikbegeisterte Besucher*innen, die un-
sere Anliegen durch eine Spende unterstützen möchten!

Heimat- und Verkehrsverein Meulenwald 
Föhren e. V.

Die nächste Tageswanderung führt uns am Sonntag, 8. August 
2021, auf dem K-Weg des Heimat- und Verkehrsvereins durch das 
Bendersbachtal (ca. 17 km).
Treffpunkt: 9.00 Uhr Parkplatz vor der Bakscheier unter Einhal-
tung der Abstandsregelung 1,5 Meter (Mund-Nasen-Schutz nicht 
vergessen) zur Bildung von Fahrgemeinschaften oder 9.15 Uhr 
Parkplatz am Friedhof in Naurath (= Start und Ziel der Wanderung).
Es geht zunächst an der Naurather Grillhütte vorbei zum ehema-
ligen Bundeswehrdepot Heidweiler, bevor wir ins Bendersbachtal 
Richtung Heidweiler und Heckenmünster hinabsteigen. Über Vik-
toriaquelle, Schwefelquelle und Aussichtsturm Dierscheid geht es 
zurück nach Naurath.
Nach der Wanderung, ca. 14.30 Uhr, ist eine Einkehr im Biergar-
ten des Gasthauses Reh-Braun in Hetzerath vorgesehen.Die mit-
telschwere Wanderung erfordert festes Schuhwerk. Rückkehr ca. 
16.30 Uhr.
Wichtig: Bitte den ausgefüllten Selbstauskunftsbogen - sofern 
möglich per E-Mail zugeschickt - zur Wanderung mitbringen und 
abgeben.

Weltladen Aktion 3%
Faire Sommerküche
Das Lebensmittel-Sortiment im Weltladen bietet geschmackvolle, 
neue Produkte als Grillbeigabe, zum Dippen und Würzen:
Fair Trade Ketchup: Er ist fruchtig-tomatig mit fein abgestimmten 
Gewürzen und mit mind. 35% weniger Zucker als herkömmlicher 
Ketchup.
Fruity Curry Sauce: Die perfekte Verbindung von Frucht und 
Würze. Die lebhafte Chili- und Aprikosennote vereint mit Curry-
Gewürzen schmeckt zu Samosas, Grillgemüse und -fleisch oder 
auf einem Burger.
Die Soßen werden in Südafrika unter fairen Bedingungen gefertigt 
und in nachhaltige Glasflaschen gefüllt.
Kooperativen in Italien bewirtschaften Ländereien, die der Ma-
fia konfisziert wurden. Alle Produzenten erfüllen hohe Sozial- und 
Umweltstandardsund engagieren sich gegen die organisierte Krimi-
nalität. Von Libera terra empfehlen wir zwei Pasten, die sich hervor-
ragend als Aufstrich für Aperitif-Häppchen und raffinierte Antipasti 
eignen.
Artischockenpaste: Die Nähe zum Meer und das besondere Klima 
in Apulien sorgen für beste Voraussetzungen, um Artischocken zu 
ernten. Die Artischockencreme ist leicht und delikat im Geschmack.
Schwarze Olivenpaste: Für die Olivenpaste werden traditionelle 
Sorten aus dem Süden Apuliens verwendet und mit nativem Oli-
venöl extra verfeinert.

NEUEs 

aus der

N

Aus unserem Vereinsleben

u Bekond

Sportverein Vecunda Bekond e.V.
Testspieltag auf dem Kunstrasensportplatz in Bekond
Sonntag, 01. August 2021
12.30 Uhr SV Bekond II gegen FC Kommlingen, 2x 45 Minuten
14.30 Uhr SV Bekond I gegen SG Osburg I, 1 x 45 Minuten
15.30 Uhr SG Osburg I gegen TuS Platten I, 1 x 45 Minuten
16.30 Uhr SV Bekond I gegen TuS Platten I, 1x 45 Minuten

u Fell

SV Fortuna Fell 1924 e.V.
Sachschäden am Kleinspielfeld und auf dem Sportplatz
In den letzten Wochen haben sich leider die Sachbeschädigungen 
an unserem Kleinspielfeld gehäuft.
In die Ballauffangnetze rund um das Spielfeld wurden beispiels-
weise Löcher eingebrannt, die Scharniere der Eingangstür wurden 
mutwillig verbogen, sodass die Türe ausgetauscht werden muss 
und regelmäßig müssen von unserem Platzwart Glasscherben auf-
gesammelt werden. Mittlerweile wird der Platz auch als „Hunde-
spielplatz“ benutzt und als Müllabladestelle missbraucht.
All dies ärgert uns maßlos und wir überlegen mittlerweile, den Platz 
nur zu bestimmten Zeiten zu öffnen und abends abzuschließen. 
Das Kleinspielfeld wurde von den Mitgliedern der Fortuna in Ei-
genleistung erbaut, vor allem, um den Kindern und Jugendlichen 
unseres Ortes eine Möglichkeit zum Fußballspielen zu errichten. 
Auf dem Sportplatz wurde ebenfalls in ein Tornetz ein riesiges Loch 
gebrannt und die Trainerbänke mutwillig zerstört.
Dies alles zu reparieren bzw. zu ersetzen verursacht immense Kos-
ten und dies gerade in Zeiten, wo die Vereine coronabedingt sowie-
so finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet sind.
Wir möchten nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir 
künftig jede Sachbeschädigung zur Anzeige bringen werden und 
künftig verstärkt das Geschehen und Treiben auf unserer Sportan-
lage kontrollieren werden.
Beitragseinzug am 02.08.2021
Da wir coranabedingt in den ersten Monaten des Jahres, außer 
unserem digitalen Angebot der Kinder Tanzsportgruppe, keinen 
Sport anbieten konnten, wurden im April keine Mitgliedsbeiträge 
eingezogen.
Mit den Lockerungen in den letzten Wochen sind mittlerweile wie-
der fast alle Abteilungen im Sportbetrieb. Nach den Sommerferien 
starten auch die Mutter-Kind-Turngruppen und eine weitere Ball-
sportgruppe für Grundschulkinder mit entsprechenden Hygieneko-
nzepten ihr Angebot. Aus diesem Grund werden wir die Mitglieds-
beiträge für das aktuelle Jahr am 02.08.2021 einziehen.Im Laufe 
des Monats August ist dann auch wieder Jugend- und Senioren-
fußball auf unserem schönen Rasenplatz angesagt und wir hoffen, 
euch dann alle wieder auf unserer Anlage begrüßen zu dürfen.

u Föhren

Musikverein „Meulenwald“ Föhren
Benefizkonzert am 15.08.2021
Herzliche Einladung...
...zu unserem Benefizkonzert am Sonntag, 15.08.2021 um 17.00 
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am Kirmesmontag, den 9. August 2021 um 15.00 Uhr auf dem 
Rasenplatz hinter der Kirche. Bei schlechtem Wetter sehen wir uns 
im Dorfgemeinschaftshaus. Damit wir planen können, bitten wir um 
Anmeldung bei Rosi Schmitt, Tel. 5950. Wir freuen uns, euch alle 
gesund wieder zu sehen.

u Mehring

SV Mehring 1921 e.V.
Abteilung Fußball

Nachstehende Spiele unserer Seniorenmannschaften finden 
statt:
Samstag, 31.07.2021
17:00 Uhr SV Farschweiler - SV Mehring II
Farschweiler, Sternfelder Str., Rp
Nachstehende Spiele unserer Jugendmannschaften finden 
statt:
Samstag, 31.07.2021
A-Junioren
17:00 Uhr JSG Nims-Kyll Alsdorf-Niederweis - JSG Mittelmosel Trit-
tenheim
Gilzem, Zum Sportplatz, Rp
Mittwoch, 04.08.2021
A-Junioren
19:30 Uhr JSG Mittelmosel Trittenheim - JSG Hochwald Zerf in 
Mehring, Kp
B-Junioren
19:00 Uhr JFV Hunsrückhöhe Morbach II - JSG Mittelmosel Trit-
tenheim
Monzelfeld, Wiesenstr. 7, Rp
Über die Zuschauerunterstützung würden sich die Mannschaf-
ten freuen.

u Riol

Verein für Kultur und Tourismus Riol e.V.
Weinstand am Moselufer
Die „Rioler Auszeit“ ist jetzt wöchentlich von Mittwoch bis Freitag 
am Weinstand geöffnet. Es werden Weine von allen Rioler Winzern 
ausgeschenkt.
Am Wochenende empfängt Sie das Weingut Albert Welter. Kom-
men Sie vorbei und genießen Sie ein gutes Glas Rioler Wein.

u Schweich

Kultur in Schweich e.V.
Schauspielerin Maria Bachmann liest „Du weißt ja gar nicht 
wie gut du es hast“
Synagoge Schweich, Sa., 7.8.21 um 19 Uhr
Maria Bachmanns Kindheit in der süddeutschen Provinz der 
60iger und 70iger Jahre war nicht nur beschaulich. Sie hatte vor 
allem Schattenseiten. Heute ist sie eine bekannte Schauspielerin, 
die man häufig im Fernsehen sieht.
Ihre Eltern, kriegstraumatisiert und hart arbeitend, gaben ihr nach 
bestem Wissen Mahnungen mit: „Was sollen die Leute denken!“, 

Broschüre mit Check zur Bundestagswahl
Im Weltladen liegt zurzeit ein Checkheft des Bund für Soziale Ver-
teidigung e.V. zur Bundestagswahl am 26. September 2021 aus. 
Der Wahlkampf eröffnet die Chance, an die Kandidatinnen und 
Kandidaten mit friedenspolitischen Fragestellungen heranzutreten. 
Zu diesem Zweck wurde diese 24-seitige Broschüre entwickelt, die 
Fragen zu einzelnen Themenbereichen wie Rüstung und Militär, 
Zivile Konfliktbearbeitung, Soziale Verteidigung, Abrüstung usw. 
enthält. Die Broschüre kann kostenlos mitgenommen und genutzt 
werden.

u Kenn

Angelclub Kenn 1975 e.V.
Unsere 1. Monatsversammlung der Aktiven für das Jahr 2021, fin-
det am Freitag, dem 06. August 2021, um 19:00 Uhr in der Weinstu-
be des Weingut Margret und Johann Hilsamer statt.
Der Vorstand bittet um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

u Klüsserath

AV Klüsserath 1959 e.V.
Unsere nächste Versammlung findet am Dienstag, den 03.08.2021, 
um 20.30 Uhr im Restaurant „Moselblick“ am Campingplatz statt.

u Leiwen

Riesling Winzer Leiwen
Online Weinprobe 2021 „Ton an Riesling auf“
Feiert mit uns die Online-Jahrgangsweinprobe der Leiwener Jung-
winzer am 14.08.2021 um 19:00 Uhr bei euch zu Hause!
Wir feiern live aus Leiwen mit euch, natürlich mit Live Musik und 
weitern ultimativen Highlights. Seid gespannt!
Bestellt euch das Gruppenprobepaket mit 15 Flaschen Wein für 
175€ versandkostenfrei innerhalb Deutschland unter www.riesling-
winzer-leiwen.de und seid live mit dabei!

Theaterverein Leiwen e.V.
Der Theaterverein Leiwen e.V. lädt zur diesjährigen Generalver-
sammlung seine Mitglieder ein.
Wann: 30.07.2021 19:00 Uhr
Wo: Kremer´s Weinscheune, Euchariusstr. 39, Leiwen
Wir bitten um vollzähliges Erscheinen und vor Ort die geltenden 
Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.

u Longuich

kfd Longuich-Kirsch
Liebe Mitgliederinnen der kfd Longuich-Kirsch,
nach langer Zeit freuen wir uns, euch alle wieder einmal zu treffen.
Wir wollen mit euch einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Da-
mit die Longuicher St. Laurentius Weinkirmes auch in diesem Jahr 
nicht ohne Treffen vorbeigeht, laden wir euch herzlich ein zu Kaffee 
und Kuchen,
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er in der Synagoge in Schweich ein Benefizkonzert. Der Eintritt ist 
frei, es wird um eine Spende für die Hochwasseropfer gebeten. Die 
Instrumente Cello und Campanulen wurden von Geigen- und Inst-
rumentenbauer Helmut Bleffert selbst gebaut. Das Konzert findet in 
Impro-Instant Form statt. Die MusikerInnen erspielen gemeinsam 
die zur Verfügung stehende Raum - Zeit ohne Noten. Die Musik hat 
Anlehnung an klassische Motive und ist sehr besinnlich und medi-
tativ, passend zum Charakter der Naturereignisse, die uns alle sehr 
erschreckt haben. Es entsteht eine besondere Momentaufnahme, 
die es so nur einmal gibt. Es spielen: Geige - Campanula: Thomas 
Kagermann, Katrin Simon; Cello - Campanula: Isabell Eichenlaub, 
Helmut Bleffert.
Wir freuen uns auf eine Voranmeldung per Mail an info@kultur-in-
schweich.de. Damit wir die Kontaktdatenerfassung aufgrund der 
Corona Verordnung leichter umsetzen können. Es ist auch möglich 
spontan zur Veranstaltung zu kommen, allerdings sind derzeit nur 
max. 50 Gäste in der Synagoge erlaubt.

A.S.V. „Fährturm“ Schweich 1956 e.V.
Liebe Angelsportfreunde,
die Monatsversammlung August findet am Montag, 02.08.2021 
um 20.00 Uhr an der Weiheranlage, unter Einhaltung der gültigen 
Corona-Regeln, statt. Hierbei werden die nächsten vereinsinternen 
Termine abgestimmt.

Jahrgang 1936/37 Schweich-Issel
Am 4. August 2021 treffen wir uns um ca. 15 Uhr direkt bei Weingut 
Marmann-Schneider, Corneliuspforte. Alle sind herzlich eingeladen.

Aus unseren Kirchen

Dekanat Schweich-Welschbillig
Klosterstr. 1b, 54338 Schweich

Dechant: Pfr. Dr. Ralph Hildesheim, Schweich, Tel. 06502/2327
Stellv. Dechant: Pfr. Franz-Josef Leinen, Trierweiler, Tel. 0651/88370
Dekanatsreferentin: Susanne Münch-Kutscheid, Tel. 06502-93745-
11
Pastoralreferent Roland Hinzmann, Schweich, Tel. 06502/9371600
Pastoralreferentin Judith Schwickerath, Schweich, Tel. 
0151/11224413
Dekanatskantor Johannes Klar, Schweich: Tel. 06502/7775
Dekanatssekretärin: Ursula Johannpeter, Schweich, Tel. 
06502/93745-0
E-Mail: dekanat.schweich-welschbillig@bgv-trier.de
Wir trauern um die Menschen, die durch das Hochwasser ihr 
Leben verloren haben. Mit unseren Gedanken und Gebeten 
sind wir bei ihnen und ihren Angehörigen; bei den Vermissten; 
bei allen, die Schaden erlitten haben und bei den Helferinnen 
und Helfern
Dieses Spendenkonto ist zur Nothilfe eingerichtet:
Spendenkonto von Bistum und Caritas
IBAN:DE43 3706 0193 3000 6661 21
Stichwort „Hochwasser 2021“
Bitte denken Sie daran, dass Sie bei der Überweisung Ihren 
Namen und Ihre Adresse angeben, damit wir Ihnen eine Spen-
denquittung ausstellen können!
…ganz OHR füreinander… ein Projekt für Jung und Alt!
Nur über Dinge reden, die wirklich Spaß machen.
Hobbys, Bücher, Garten, Lieblingsfußballmannschaft, Kochrezep-
te, eine andere Sprache üben... ohne Ansteckungsgefahr jeman-
den „treffen“, miteinander telefonieren.
Ganz Ohr füreinander sein! Interessiert? Dann lesen Sie weiter!
Wer wir sind?
Keine Partnervermittlung, kein Enkeltrick, kein… sondern: Wir 
möchten in diesen schwierigen Zeiten Menschen die Möglichkeit 
geben, neue Kontakte über das Telefon zu knüpfen, Menschen 
kennen zu lernen, die sich etwas zu sagen haben und ganz Ohr 
füreinander sein wollen, egal, ob im eigenen Wohnort oder weiter 
entfernt.
Wie funktioniert das?
Bei Interesse melden Sie sich bei uns. Wir senden Ihnen einen Fra-
gebogen zu, in dem Hobbys, Interessen, etc. abgefragt werden, um 
jemanden mit gleichen Interessen finden zu können. Wir bringen 
Sie dann mit einem anderen Interessierten zusammen (auch Brief-
freundschaft oder Mailaustausch sind möglich). Sie bestimmen mit 
wem, wie oft und wann Sie telefonieren. Sollte es zu Schwierigkei-

„Das gehört sich nicht!“ und „Das ist doch nichts für dich.“ Liebsein 
war gleichgesetzt mit Liebe. Schweigen, Gehorchen, Gottesfurcht, 
Unterordnung und das Verleugnen von Bedürfnissen war der Preis 
für das Spielen in freier Natur. Der Rahmen zwischen Kirche und 
Welt, Pflicht und Freiheit war eng gesteckt. Zu eng.
Das merkte vor allem sie, die es wagte, ihre Sehnsüchte allmählich 
ernst zu nehmen und schließlich dem überlebenswichtigen Drang 
nachzugeben, aus dem vertrauten Verbund der Familie auszubre-
chen, um endlich lebendig zu werden und ihre eigenen Träume zu 
leben.
Mit präzisem Blick, starken Bildern und frei von Bitterkeit beschreibt 
die Schauspielerin Maria Bachmann in ihrem autobiografischen 
Buch die begrenzenden Erlebnisse ihrer Kindheit in ihrer Kleinstadt 
in Franken, ihren schwierigen Erkenntnisweg aus der Enge und 
dem prägenden Nachkriegsschatten ihrer Eltern. Hin, zu einem 
selbstbestimmten, erfolgreichen Leben in Balance und schließlich 
zur Versöhnung mit ihren Eltern.
Kultur in Schweich e.V. und Volkshochschule Schweich
Karten bei Ticket Regional 12,50 Abendkasse 15 Euro

Schweicher Karnevalverein 1970 e.V.
Hiermit lädt der Schweicher Karneval Verein 1970 e.V. alle Mitglie-
der satzungsgemäß zur diesjährigen ordentlichen Mitgliederver-
sammlung ein. Diese findet statt Mittwoch, 11.08.2021 um 19:30 
Uhr im Bürgerzentrum Schweich.
Tagesordnung:
1. Begrüßung der 1. Vorsitzenden
2. Anträge zur Änderung der Tagesordnung
3. Bericht des Sitzungspräsidenten
4. Geschäftsbericht des Geschäftsführers
5. Kassenbericht der Kassenführerin
6. Kassenprüfbericht der Kassenprüfer
7. Aussprache zu TOP 3-6
8. Satzungsänderung - Erhöhung der Beisitzer bis zu 6 Personen
9. Entlastung des Vorstandes
10. Wahl des Wahlleiters
11. Wahl des neuen Vorstands
12. Wahl der Kassenprüfer
12. Ausblick in die Session 2022
13. Verschiedenes
Anträge bzw. Ergänzungen und Änderungen zur Tagesordnung 
können bis zum 07.08.2021 schriftlich bei der 1. Vorsitzenden, Frau 
Stephanie Simon, Am Jungferngarten 1, 54338 Schweich, einge-
reicht werden. Aufgrund der aktuellen Coronalage ist eine schrift-
liche Anmeldung unter kontakt@schweicherkarnevalverein.de 
zwingend erforderlich.
Am Versammlungsort gelten die lt. Aushang gültigen Coronaein-
schränkungen und Maskenpflicht.

Isseler Cultur Verein e.V.
Einladung zur gemäß § 14 der Satzung
Jahreshauptversammlung des Isseler Cultur Vereins e.V. am Frei-
tag, dem 06. August 2021, um 19:00 Uhr auf dem Parkplatz 
Schulstraße, bei schlechtem Wetter in der ICV-Halle
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

a) Sitzungspräsidentin
b) Schriftführerin
c) Schatzmeister

3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Vorschau auf die geplanten Aktivitäten des Vereins und die 

Session 2021/2022
6. Verschiedenes
Zu Punkt Verschiedenes können Anträge bis zum 30.07.2021 
schriftlich beim Vorsitzenden Stefan Becker gestellt werden. Die 
Sitzung findet unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften 
statt. Nach aktuellem Stand erwarten wir euch nachweislich ge-
impft, genesen oder getestet.

Kultur in Schweich e.V.
Benefizkonzert für Opfer des Hochwassers
Samstag, 31. Juli um 18 Uhr Synagoge Schweich
besinnliche Musik mit Cello und Campanulen
Helmut Bleffert wurde 1951 in Altenahr geboren. Er ist Künstler und 
Instrumentenbauer. Gemeinsam mit befreundeten Musikern gibt 
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Donnerstag, 12.08.
18:30 Hl. Messe in Klüsserath
Freitag, 13.08.
18:30 Hl. Messe in Mehring
Samstag, 14.08.
18:30 Sonntag-Vorabendmesse in Leiwen
Sonntag, 15.08., Maria Himmelfahrt - Hochfest
10:30 Hochamt in Mehring mit Segnung des Krautwischs
18:30 Hl. Messe an der Kapelle Hinterm Wald in Klüsserath mit 
Segnung des Krautwischs - bitte selbst eine Sitzgelegenheit mit-
bringen
Anmeldung für die Hl. Messen im Pfarrbüro Mehring zu den Öff-
nungszeiten per Telefon (06502/994180) oder per E-Mail an 
info@pgmehring.de (sofern oben nicht anders vermerkt).
Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr von 09 - 12 Uhr; Mo von 17 - 19 Uhr; 
Di und Do von 15 - 17 Uhr.
Bitte:
- bringen Sie zu den Gottesdiensten Ihren eigenen Mund-Nasen-
schutz mit, entweder eine FFP2- oder medizinische Maske (mit me-
dizinischen Masken können wir notfalls gerne aushelfen).
- denken Sie an Ihr eigenes Gotteslob.
- beachten Sie die Veröffentlichungen hier im Amtsblatt oder auf der 
Homepage: www.pfarreiengemeinschaft-mehring.de

Pfarreiengemeinschaft Schweich
Bibel-Teilen

Herzliche Einladung zum Bibel-Teilen mit Kooperator Pfarrer Axel 
Huber am Dienstag, 3. August um 20:00 Uhr im Pfarrheim in Fell.

Ev. Kirchengemeinde Ehrang
Sonntag, 01.08.2021
10.15 Uhr Gottesdienst + Kigo in Schweich (Pfarrer Jens).
Für den Kigo bitte Picknickdecke mitbringen, Anmeldung für Kigo 
an christoh.schaan@ekir.de
Sonntag, 08.08.2021
10.15 Uhr Gottesdienst in Schweich (Pfarrer Wermeyer)

Ein Blick zu unseren Nachbarn

Betreuungsverein der Lebenshilfe  
Kreisvereinigung Trier-Saarburg

Abendsprechstunde für ehrenamtliche Betreuer:innen und In-
teressierte
Die Arbeitsgemeinschaft „Betreuungswesen“ der Betreuungsver-
eine der Lebenshilfe Trier-Saarburg e.V. und des Sozialdienstes 
Kath. Frauen und Männer Saarburg e.V. bietet am Montag, den 
02. August 2021 von 18.00 bis 19.00 Uhr eine Sprechstunde zu 
Fragen des Betreuungsgesetzes an. Dieses Angebot steht allen in-
teressierten Personen offen. Angesprochen sind insbesondere eh-
renamtliche Betreuer:innen und Menschen, die es werden wollen.
Die Sprechstunde findet zur o.g. Zeit im Forum der Lebenshilfe 
Trier-Saarburg in der Granastraße 113 in Konz statt. Es besteht 
auch die Möglichkeit, sich im Rahmen der angegebenen Zeit tele-
fonisch (0175-9404843) beraten und informieren zu lassen.

Ende des redaktionellen Teils

ten kommen, so können Sie sich an uns wenden.
Wer kann mitmachen?
Jede und jeder, die/der gerne telefoniert: Jung und Alt, Neu im Dorf 
und Alteingesessen, Familien, Singles,… Sie kennen jemanden, 
für den das genau das Richtige wäre? Dann erzählen Sie ihm von 
ganz Ohr füreinander!
Weitere Informationen bei… Pastoralreferent Roland Hinzmann, 
Schweich, Tel. 06502/9371600 oder roland.hinzmann@bgv-trier.de

Pfarreiengemeinschaft Schweich
Gottesdienste

Freitag, 30.07.2021, 17. Woche im Jahreskreis
09:00 Uhr Hl. Messe in Schweich
Samstag, 31.07.2021, vom 18. Sonntag im Jahreskreis
17:45 Uhr Vorabendmesse in Kenn
19:00 Uhr Vorabendmesse in Riol
15:30 Uhr Trauung in Schweich
Sonntag, 01.08.2021, 18. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Fell
10:30 Uhr Hochamt in Föhren
09:15 Uhr Hochamt in Longuich
10:30 Uhr Hochamt in Schweich
14:30 Uhr Taufe in Schweich
16:00 Uhr Taufe in Schweich
Freitag, 06.08.2021, Verklärung des Herrn
18:30 Uhr Hl. Messe in Kenn
Samstag, 07.08.2021, vom 19. Sonntag im Jahreskreis
19:00 Uhr Vorabendmesse in Bekond
13:30 Uhr Trauung in Riol
Sonntag, 08.08.2021, 19. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Hochamt in Fell
10:30 Uhr Festhochamt zum Patronatsfest und 250 Jahre Pfarrkir-
che mit Bischof Dr. Stephan Ackermann in Longuich
10:30 Uhr Hochamt in Schweich
14:30 Uhr Taufe in Fell
14:30 Uhr Taufe in Kenn
Melden Sie sich zu den Hl. Messen bitte möglichst im Pfarrbü-
ro Schweich jeweils bis freitags 12 Uhr an. Entweder per E-Mail, 
pfarramt@pfarreiengemeinschaft-schweich.de oder telefonisch 
06502-2327 zu folgenden Öffnungszeiten (Mo./Di./Do. von 9-12 
Uhr u. 14-17 Uhr u. Mi./Fr. von 9-12 Uhr).
Durch Ihre rechtzeitige Anmeldung wird die Arbeit des Emp-
fangsteams wesentlich erleichtert.
Zum Gottesdienst bringen Sie bitte Ihre Maske und Ihr eigenes 
Gotteslob mit und kommen Sie rechtzeitig, damit es nicht zu Staus 
beim Einlass kommt.

Pfarreiengemeinschaft Mehring
Gottesdienste

Samstag, 31.07.
18:30 Sonntag-Vorabendmesse in Leiwen
Sonntag, 01.08., 18. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Hl. Messe in Klüsserath
10:30 Hochamt in Mehring
Montag, 02.08.
18:30 Hl. Messe auf dem Kirchenvorplatz in Detzem
Telefonische Anmeldung bei Josef Morbach (06507/3597)
Dienstag, 03.08.
18:30 Hl. Messe in Thörnich
Telefonische Anmeldung bei Alois Blesius (06507/3007)
Donnerstag, 05.08.
18:30 Hl. Messe in Klüsserath
Freitag, 06.08.
18:30 Hl. Messe in Mehring
Samstag, 07.08.
18:30 Sonntag-Vorabendmesse in Leiwen
Sonntag, 08.08., 19. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Hl. Messe in Klüsserath
10:30 Hochamt in Mehring
14:30 Hl. Taufe in Mehring
15:30 Hl. Taufe in Mehring
Montag, 09.08.
18:30 Hl. Messe in Köwerich
Telefonische Anmeldung bei Agnes Micheln (06507/4574)
Dienstag, 10.08.
18:30 Hl. Messe in Ensch
Telefonische Anmeldung bei Maria Kremer (06507/703808)

EgAl ob ProSPEKTE,  
FlyEr, broSCHürEN -  

mit uns kommen Sie gut an!
Zuverlässige Beilagenverteilung.  
Fragen Sie uns einfach!
beilagen@wittich-foehren.de

Ran an dIe BeIlagen!
Salat-Bar

"Salat-Oase“

NeuerOffNuNg

N e u m a N N S t r a S S e  3 0  |  1 2 3 4 5  N e u h a u S e N 
t e l .  0 8 3 2 5  5 3 9 6 2 2  |  w w w. S a l at- Oa S e . d e

 frische Salate der Saison 

 alles in Bio-Qualität 

 all-you-can-eat 
20% 

Salat-Bar

"Salat-Oase“

NeuerOffNuNg

N e u m a N N S t r a S S e  3 0  |  1 2 3 4 5  N e u h a u S e N 

t e l .  0 8 3 2 5  5 3 9 6 2 2  |  w w w. S a l at- Oa S e . d e

 frische Salate der Saison 

 alles in Bio-Qualität 

 all-you-can-eat 20% Salat-Bar

"Salat-Oase“

NeuerOffNuNg

N e u m a N N S t r a S S e  3 0  |  1 2 3 4 5  N e u h a u S e N 

t e l .  0 8 3 2 5  5 3 9 6 2 2  |  w w w. S a l at- Oa S e . d e

 frische Salate der Saison 

 alles in Bio-Qualität 

 all-you-can-eat 

20% 

Flyer

























Schweich - 16 - Ausgabe 30/2021

In der Köschwies 8 | Waldrach 06500 9 17 39 60
Tel. 06588 71 41 | Mobil: 0170 3 40 62 86
www.bestattungen-ruwertal.de 

Abschied nehmen

Danke
für die uns auf so vielfältige Weise entgegengebrachte 
Anteilnahme beim Abschied von

Anneliese Huchler
* 26.07.1930       † 26.05.2021

Im Namen aller Angehörigen
Ruth Richter
Elisabeth und Walter Konz
Eva und Bernd Dücker
Hanspeter und Monika Richter

Pölich, im Juli 2021
„Niemand kennt den Tod, und niemand weiß, ob er für den 

Menschen nicht das allergrößte Glück ist.“
 | Sokrates

www.wittich.deGut informiert durch Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Wir bringen Abwechslung
Wir bringen Abwechslungin Ihre Küchein Ihre Küche

FRISCHE WURSTWAREN
aus geprüfter Meisterqualität 

Im Angebot vom 30.07.2021 bis 05.08.2021

54518 Binsfeld, Wittlicher Str. 4 · 0 65 75/ 9 58 30
Unsere Filialen: Ensch · Orenhofen · Dreis · Salmtal · Manderscheid

www.metzgerei-mittler.de

Schweinefiletspieß „Lukull“ 1 kg  13,99 ¤
Zarte Rinderrouladen 1 kg 14,49 ¤
Nürnberger 
Rostbratwürstchen 100 g 0,99 ¤
Käsekrainer 100 g  0,99 ¤
Gekochter Nussschinken 
natur, varianta oder Pfeffer 100 g 1,59 ¤

EXTRA 
DER WOCHE:

Bolognese Soße        

im Portionsdarm  100 g  0,69 ¤

TIEFPREIS 
DES MONATS:

Mettwürstchen 
      10 Stück   8,00 ¤

Familien leben

Herzlichen Dank
für die Glückwünsche und Geschenke

zu meinem 80. Geburtstag.

Ich habe mich sehr gefreut.

Edwin Münster
Fell, im Juli 2021

Herzlichen Dank
für die Glückwünsche und Geschenke

zu meinem 80. Geburtstag.

Ich habe mich sehr gefreut.

Edwin Münster
Fell, im Juli 2021

Danke,
das war wunderbar !

Ich möchte mich von ganzem Herzen bei allen
Gratulanten bedanken, die mich anlässlich meines

85. Geburtstages
mit Glückwünschen, Blumen, Geschenken und Telefonaten

in solch reicher Form bedachten.
Ich habe mich sehr gefreut.

Paula Rosenkranz
Fell, im Juni 2021

Bei den Weiden 2 · 54338 Schweich

Tel. 0 65 02 / 93 95 096

Wir machen Sommerurlaub.
Die Praxis ist vom 02.08. bis einschl. 

20.08.2021 geschlossen. 

Vertretung in dringenden Fällen:
Hausärzte Schweich, Tel. 06502 / 99 79 660

Bei den Weiden 2   l   54338 Schweich

HAUSARZTPRAXIS

Alexandra Lehnen
Fachärztin für Allgemeinmedizin
FK Geriatrie

Dr. med. Dr. rer. nat. Paulmann, Manja Stein, Alexandra Lehnen, Sandra Görg, Sabine Ludwig (v.l.n.r)

Unser Praxisteam stellt sich vor

Fachärztin für Allgemeinmedizin
FK Geriatrie

GemeinschaftspraxisGemeinschaftspraxis
M. Guérin/S. HerresM. Guérin/S. Herres

Fachärzte für AllgemeinmedizinFachärzte für Allgemeinmedizin
Bahnhofstraße 10 a · 54523 HetzerathBahnhofstraße 10 a · 54523 Hetzerath

Praxisurlaub
Vom 09.08. bis 27.08.2021 

bleibt unsere Praxis geschlossen.
Am Montag, den 30.08.2021 sind wir wieder da!

Vertretung erfolgt durch:
Praxis Dr. Geigenmüller · Föhren · Telefon 06502-4040502

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Schweich

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

lassen Sie es jeden wissen!
Mit einer Familienanzeige
in Ihrem Mitteilungsblatt.

Immer ein Auge für’s Detail.

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de
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WOHNEN IN IHRER  
REGION

suchen
und

finden

Kennen Sie jemanden, der seine 
Immobilie verkaufen möchte?

Ihr erfolgreicher Tipp wird
großzügig von uns belohnt!

! TIPPGEBER GESUCHT !

Sie möchten die Tippgeber-Prämie?
Jetzt unter 06507-2070-007 anrufen!

Tel. +49 (0) 6502-99 696 00 • Fax +49 (0) 6502-99 696 99

Tischlerei Adam + Koster
Gewerbegebiet 20

D-54344 Kenn
adam.koster@t-online.de

www.tischlerei-adam-koster.de

• Möbel • Innenausbau • Türen
• Treppen • Fenster • Holzfußböden

info@immobilien-franzen.de  | www.immobilien-franzen.de

99 35 36 - 20E

Wir suchen Ihre Immobilie!
 Wir vermarkten zum Top-Preis. Langjährige Erfahrung 
 und zertifizierte Kompetenz – jetzt auch für Sie:

Immobilientourismus ist eines der Hauptprobleme beim
privaten Immobilienverkauf. Besichtigungen über
Wochen, Monate und die eigene Immobilie immer in
Schuss halten. Es ist auf Dauer nervig und anstrengend
und das Los eines Privatverkäufers, wenn man nicht weiß,
wie man es besser und einfacher machen kann. 
Das muss nicht sein und lässt 
sich professionell lösen!

Vereinbaren Sie jetzt ein Gratis-Erstgespräch
inkl. kostenfreier Wertermittlung im Wert 
von 595,- €

St.Martinstraße 18, 54498 Piesport
E-Mail: info@eifelmoselmakler.de

Telefon: 06507-2070007

 Die 15 häufigsten Fehler beim Immobilienverkauf
Fehler #10: Die Besichtigung

Suchen Sie Ihre WOHNUNG 
nicht in der FERNE. 
Suchen Sie REGIONAL.

Wohnung gesucht?  wohnen-regional wohnen-regional bringt Sie weiter!
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JOBS 
IN IHRER REGION

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin:

eine/n Reiseverkehrskauffrau/mann (m/w/d)

unbefristet in Vollzeit
Wir wünschen uns von Ihnen:
- abgeschlossene Berufsausbildung als Reiseverkehrskauffrau/mann
- Kenntnisse in Start-Amadeus, MS-Office, MS-Word
- umfassende Zielgebietskenntnisse
- hohe Service- und Verkaufsorientierung
- Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, selbstständiges Arbeiten

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins 
richten Sie bitte an:

Reisebüro Friedrich 
Bernkastel-Kues/Morbach

Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch als PDF-Datei senden an:
info@reisebuero-friedrich.de · Tel. 06531 8888

Haus- und Wohnungsräumungen
Umzugshilfe und Transport

AWO Möbelbörse, Ottostr. 19a, 54294 Trier
Tel.: 0651/80360, Mail: awo-mb-trier@t-online.de

Geschäftszeiten 9.00 bis 18.00 Uhr,
samstags 10.00 bis 13.00 Uhr

Wir machen Betriebsferien 
vom 8. August bis  
22. August 2021.

Ab dem 23. August sind wir gerne wieder für Sie da!

Leyendecker Gebäudetechnik GmbH
Brückenstraße 40 • 54347 Neumagen-Dhron • Tel.: 06507 / 992030

info@leyendecker-shk.de • www.leyendecker-shk.de

Flanderstraße 1  Brunnenzentrum Im Pöhlen 4
Tel. 06 51 / 1 02 23 • www.fahrschule-echternach.de

Preisanfrage im Internet

Ihre Bäckerei-Konditorei

Göbel
Hauptstraße 36 • 54343 Föhren

Telefon: 0 65 02 / 27 12
Fax: 0 65 02 / 93 50 52

Wir machen Urlaub
vom 09.08. bis einschl. 28.08.2021

(examinierte, medizinische Fußpflegerin)

 Unsere Praxis ist weiterhin für Sie da.
Parkplätze sind neben dem Praxiseingang verfügbar!

Zuckerberg 2a · 54317 Morscheid
Tel.: 06500/2282353

E-Mail: podologie-rohles@web.de
Unsere Praxis ist zum Abrechnen mit allen gesetzlichen 

Krankenkassen berechtigt.

Fachpraxis für Podologie
Meike Rohles

Fachpraxis für Podologie
Meike Rohles

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Zur Unterstützung unseres Marketing-Teams suchen 
wir zum nächstmöglichen Termin eine/n:

 PR-RedakteurIn (m|d|w) in Vollzeit

Aufgabenbereich: 
· Redaktion der Sonderpublikationen  
  (Planung, Koordination und Umsetzung)
· Betreuung der Social-Media-Auftritte
·  Verfassen von Kunden-PR, Mailings und Werbetexten
· Beiträge für die interne und externe Kommunikation

Sie haben:
·   ein abgeschlossenes Bachelorstudium  
Journalismus / Medienwissenschaft

·  Spaß am Schreiben und Fotografieren
·  Organisationtalent und gutes Zeitmanagement
· Gespür für Kunden und Trends
· Bereitschaft Termine außerhalb der Kernarbeits- 
  zeiten wahrzunehmen
· Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen: 
·  reizvolle Aufgaben in einem herzlichen und  
hilfsbereiten Team

· flexible Arbeitszeit (Home-Office-Option)
·  Betriebliches Gesundheitsmanagement 

(Fitnesskurse etc.)
· Vermögenswirksame Leistungen

Interessiert?
Bewerbung an: bewerbung@wittich-foehren.de 

LINUS WITTICH Medien KG
Europa-Allee 2, 54343 Föhren
www.wittich.de

Wir suchen Verstärkung

Flotte Schreibe?

Bewerben Sie sich, bevorzugt per E-Mail: karriere@wasgau-ag.de

WASGAU Produktions & Handels AG  |  Zentrales Bewerbermanagement 
Blocksbergstraße 183  |  66955 Pirmasens  |  www.wasgau-ag.de

Die WASGAU Produktions & Handels AG mit Sitz in Pirmasens arbeitet als regional führen-
des Unternehmen im Lebensmittelhandel und in der Lebensmittelproduktion. Mit unseren 
zwei Produktionsbetrieben im Bereich Metzgerei und Bäckerei bieten wir in unseren rund 
80 WASGAU Super- und Verbrauchermärkten sowie sechs Cash-und-Carry-Betrieben ein 
qualitäts- und frischebetontes Lebensmittelvollsortiment an. Unsere fast 4.000 motivierten 
Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolges. 

Ihre Aufgaben…
	● Verkauf von Backwaren aus unserer eigenen Traditionsbäckerei
	● Freundliche und kompetente Beratung
	● Ansprechende Präsentation unseres umfangreichen Backwarensortiments
	● Zubereitung von Snacks
	● Sicherstellung einer angenehmen Wohlfühlatmosphäre in unserem Cafe

Ihr Profil…
	● Erfahrung im Bereich Kundenservice wünschenswert
	● Strukturierte, selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise
	● Offener und sympathischer Umgang mit Kunden und Kollegen
	● Team- und Kommunikationsfähigkeit

Unser Angebot…
	● Sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen mit hoher 

regionaler Verbundenheit
	● Moderner Führungsstil
	● Ein attraktives Einstiegsgehalt, überdurchschnittliche Sozialleistungen
	● Arbeitskleidung inkl. Reinigung
	● Mitarbeit in einem Team in dem das „Wir“ zählt und die Zusammenarbeit „Groß“ 

geschrieben wird

Sie lieben den Duft von frischen Backwaren?  
Der Kundenservice liegt Ihnen besonders am Herzen?
Dann verstärken Sie unser Team als

Bäckereiverkäufer m/w/x (Vollzeit, Teilzeit)

für unsere WASGAU Bäckerei in Waldrach

Mechaniker (m/w/d) für LKW, Landmaschinen, Baumaschinen oder KfZ gesucht 
 für die Wartung des Fuhrparks der Baumschule (halbtags oder tageweise)

 Schweißkenntnisse sind von Vorteil (Schutzgas).
Sind Sie Geselle/Rentner oder Frührentner (mit Erfahrung) dann rufen Sie uns einfach an.

Nicole Bösen 0651-82596-35 | vormittags von 8.30 – 13.00 Uhr 
Baumschule Bösen Trier-Euren

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.
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Ihre Aufgaben umfassen:
 Zuschneiden und Kantenanleimung von Holzwerkstoffen
 Kleinere Standard-Schreinerleistungen

Ihr Profi l:
 Handwerkliches Geschick | Teamfähigkeit und Flexibilität
 Kenntnisse in der Maschinensteuerung 
 Quereinsteiger sind erwünscht

Wir bieten Ihnen:
 Eine lange und zuverlässige Zusammenarbeit 
 Flexible Arbeitszeitmodelle
 Attraktive leistungsorientierte Vergütungsstruktur
 Hochmoderne Maschinen
 Kollegiales Umfeld in einem engagierten Team

Leyendecker HolzLand 
GmbH & Co. KG
Herr Ralf Thielen 
Luxemburger Str. 232
54294 Trier
ralf.thielen@leyendecker.de

WIR WACHSEN UND WIR  BRAUCHEN SIE!

www.leyendecker.de

Mitarbeit im Zuschnitt (m/w/d) 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen ab sofort

Mitarbeiter gesucht 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 

Mitarbeiter (m/w/d) 

Aufgabengebiet: Montagen von Fenstern und Türen 
Überdachungen, Innenausbau und mehr ...

Führerschein Klasse B ist von Vorteil. 
Übertarifliche Bezahlung! 

Bewerbungen an: 

Peter Johann, Fenstersysteme – Innenausbau 
Oberstiftstraße 92, 54333 Schweich 

oder per E-Mail: info@johann-schweich.de 

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Bewerben Sie sich, bevorzugt per E-Mail: karriere@wasgau-ag.de

WASGAU Produktions & Handels AG  |  Zentrales Bewerbermanagement 
Blocksbergstraße 183  |  66955 Pirmasens  |  www.wasgau-ag.de

Die WASGAU Produktions & Handels AG mit Sitz in Pirmasens arbeitet als regional führen-
des Unternehmen im Lebensmittelhandel und in der Lebensmittelproduktion. Mit unseren 
zwei Produktionsbetrieben im Bereich Metzgerei und Bäckerei bieten wir in unseren rund 
80 WASGAU Super- und Verbrauchermärkten sowie sechs Cash-und-Carry-Betrieben ein 
qualitäts- und frischebetontes Lebensmittelvollsortiment an. Unsere fast 4.000 motivierten 
Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolges. 

Ihre Aufgaben…
	● Verkauf von Backwaren aus unserer eigenen Traditionsbäckerei
	● Freundliche und kompetente Beratung
	● Sicherstellung der Erreichung von Planzielen
	● Umsetzung der Sortimentsstrategie
	● Warenbeschaffung und Fakturierung
	● Anleitung und Führung des Teams
	● Gewährleistung einer ständigen Verkaufsbereitschaft

Ihr Profil…
	● Idealerweise abgeschlossene Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer (m/w/x)
	● Berufserfahrung im Segment Bäckerei sowie im kaufmännischen Bereich
	● Betriebswirtschaftliches Verständnis und Affinität für Kennzahlen
	● Erfahrung in der Mitarbeiterführung
	● Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsstärke sowie freundliches Auftreten
	● Selbstständiges und teamorientiertes Arbeiten

Unser Angebot…
	● Sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen mit hoher 

regionaler Verbundenheit
	● Moderner Führungsstil
	● Leistungsgerechte Vergütung und die Sozialleistungen eines erfolgreichen Unternehmens
	● Mitarbeit in einem Team in dem das „Wir“ zählt und die Zusammenarbeit „Groß“ 

geschrieben wird

Sie lieben den Duft von frischen Backwaren?
Ihnen fällt es nicht schwer Fachwissen und betriebswirtschaftliches 
Verständnis unter einen Hut zu bringen?
Dann verstärken Sie unser Team als

Filialleitung und Stellvertretung m/w/x 

(Vollzeit) für unsere WASGAU Bäckerei in Waldrach

SUCHE HAUSHALTSHILFE 
für 4-5 Std./Woche in Rivenich

Tel. 0160-96 54 53 53

Wir suchen ab sofort

Teilzeitkräfte und Aushilfen (m/w/d) 

für unser Fotostudio in Schweich.

bewerbungen bitte an: picoschweich@gmx.de

Pico Photo Studio · richtstraße 1 · 54338 Schweich



Schweich - 22 - Ausgabe 30/2021

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

  
Willkommen bei
LINUS WITTICH

Wir sind eines der zentralen Druck-
häuser der WITTICH Medien Gruppe. 

Mit 13 Verlagen sind wir als Marktfüh-
rer für Bürger- und Heimatzeitungen in 
12 Bundesländern und in Österreich 
tätig. 

Die Herstellung und der Vertrieb von 
Amts- und Mitteilungsblättern für 
Kommunen, Bürger und Unternehmen 
ist unser Know-how. 

Mit unseren Dienstleistungen sind wir
bestens im Medienmarkt aufgestellt.

Interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen 
Unterlagen bei Druckhaus WITTICH KG, Europa-Allee 2, 54343 Föhren, 
personal.druckhaus@wittich.de

Anforderungsprofil:

• selbstständige, zielorientierte Arbeitsweise
• Engagement, Flexibilität und Belastbarkeit
• Bereitschaft zur Schichtarbeit (Mo.-Fr.)

Wir bieten:

• unbefristete Anstellung
• leistungsgerechte Vergütung
• ein vielseitiges Aufgabengebiet

IHR Arbeitsplatz
auf Youtube

Unser Druckstandort in Föhren sucht an der Weiterverarbeitungslinie  
für Werbebeilagen zum baldmöglichsten Eintrittstermin:

➜ Versandhelfer/in ca. 33 Stunden-Basis,  
 im Schichtdienst: Mo.-Do. 7:00-16:00 Uhr,  
 Mo.-Mi. 16:00-ca. 2:45 Uhr + Do. 16:00 - ca. 21.45 Uhr

➜ Maschineneinrichter/in 
 in der Druckweiterverarbeitung/ Quereinsteiger möglich

Zum nächstmöglichen Eintritt gesucht
 

Küchenhilfe m/w/d
in Voll- oder Teilzeit

(Arbeitszeit nach Absprache)
(20 Std. bis 40 Std. /Woche)

Interesse geweckt? Dann richten Sie  Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen an 

Seniorenresidenz Niederweiler Hof
Schulstraße 49-51   54311 Trierweiler

Betriebsleitung: Georg Wallig
E-Mail: wallig@sr-niederweiler-hof.de

für die VG Schweich in Mehring, Leiwen
und Issel

Freitag für uns tätig.
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Exklusives
Oldtimer-Restaurant

in Luxembourg
SUCHT für Junglinster:

1 Koch (m/w/d), 2 Servicekräfte (m/w/d) in Vollzeit
Umgangssprache Deutsch, 4-Tage-Woche in Vollzeit,  

2-Schichtsystem, freies Wochenende nach Arbeitsplan

Ansprechpartner: Hiltrud Regnery, tél: +352 288 373 1 • mail: info@restaurant-v8.lu

  JETZT 
BEWERBEN!

  
Willkommen bei
LINUS WITTICH

Wir sind eines der zentralen Druck-
häuser der WITTICH Medien Gruppe. 

Mit 13 Verlagen sind wir als Marktfüh-
rer für Bürger- und Heimatzeitungen in 
12 Bundesländern und in Österreich 
tätig. 

Die Herstellung und der Vertrieb von 
Amts- und Mitteilungsblättern für 
Kommunen, Bürger und Unternehmen 
ist unser Know-how. 

Mit unseren Dienstleistungen sind wir
bestens im Medienmarkt aufgestellt.

Interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen 
Unterlagen bei Druckhaus WITTICH KG, Europa-Allee 2, 54343 Föhren, 
personal.druckhaus@wittich.deIHR Arbeitsplatz

auf Youtube

Wir suchen für unseren Standort Föhren schnellstmöglich eine/einen:

➜ Hausmeister/in 450-€-Basis,  
 für Arbeiten im Innen und Außenbereich zur Gebäudeinstanthaltung.

 Sie sollten ausgeprägte handwerkliche Fähigkeiten mitbringen und Spaß   
 am selbstständigen Handeln haben.

 Die Arbeitszeiten sind flexibel und können besprochen werden.

Suche Reinigungskraft (m/w/d)
ab 01.09.2021, auf 450-€-Basis, für Zahnarztpraxis.

Bewerbung an: Praxis Dr. Derber
Hetzerath · Bahnhofstr. 6 · mail@dr-derber.de

Job gesucht?
Auf einen Blick ... 
können Sie schnell und bequem fündig werden!

Weitere Jobs unter  
jobs-regional.de
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>> A >> 

>> B >> 

Heizung - Sanitär - Badsanierung

Ihr neues Bad aus einer Hand!
Tel. 0 65 02 / 24 32

Neustr. 46 • 54341 Fell • www.tine-gmbh.de

>> D >> 

• Schiefer- & Ziegelarbeiten • Dachfenster
• Bauklempnerei • Fassadenverkleidung

• Balkonabdichtung • Reparaturen

Burgstraße 19 · Riol · 01 76 / 96 34 85 27

•   Schiefer- & 
Ziegelarbeiten

• Dachfenster
• Bauklempnerei
• Fassadenverkleidung 
• Balkonabdichtung
• Reparaturen

Burgstraße 19 • Riol • 0176 / 96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Schiefer- & Ziegelarbeiten • Dachfenster
• Bauklempnerei • Fassadenverkleidung

• Balkonabdichtung • Reparaturen

Burgstraße 19 · Riol · 01 76 / 96 34 85 27

GmbH

Zur Kieselkaul 1
54317 Osburg-Gewerbegebiet
info@ws-bedachungen.de
www.ws-bedachungen.de

Tel. 0 65 00 / 77 38

Ihr Fachmann für:
• Dacheindeckung inkl. Holzbau
• Dachreparaturen/ -sanierungen
• Dachfenster u. Beschattung
• Flachdächer
• Dachentwässerung
• Kamin- u. Fassadenverkleidung

Mitarbeiter gesucht!

Bedachungen
HO

LZBAU

W&S

>> E >> 

P R A X I S  F Ü R  E R G O T H E R A P I E  & 
H A N D T H E R A P I E

Auf dem Steinhäufchen 16 · 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 99 69 99 4 · ergopoint-foehren.de

P R A X I S  F Ü R  E R G O T H E R A P I E  & 
H A N D T H E R A P I E

Auf dem Steinhäufchen 16 · 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 99 69 99 4 · ergopoint-foehren.de

>> F >> 

Jürgen Feller -
Ihr Experte

Moselstr. 11  |  D-54341 Fell/Fastrau
Mobil: 0151 / 17004380  |  E-Mail: info@fellerdach.de w

w
w

.f
el

le
rd

ac
h.

d
e

>> H >> 

HUNDESTUDIO 

Trimm Dich 
Heike Heinz • Hinterm Kreuzweg 17 
Thörnich • Tel.: 0 65 07 / 99 88 210

>> I >> 

Junge Familie sucht Zuhause!

Rufen Sie uns an: 06507 / 2070 007

- ab 130qm Wohnfläche
- mit Garten
- Kaufpreis bis 300.000 €

www.mosel-side-immobilien.de
54346 Mehring • Tel. 0151 - 11 62 39 20

#deineImmobilie   #deinZuhause
mosel side immobilien

>> L >> 

>> P >> 

Telefon: 0 65 07 / 9 39 78 78
www.pflegedaheim-mosel.de

Körperpflege – Behandlungen 
Hauswirtschaft – Pflegeeinsatz § 37.3

Fachkräfte verdienen bei uns übertariflich!
 Carmen Rüdiger 

(eh. Schichtel).

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A BIS ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…
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Schweicher Straße 43a

54338 Schweich

Telefon 06502 / 93369-73

Telefax  06502 / 93369-74

Im Handwerkerhof 12

54338 Schweich

www.schreinerei-karrenbauer.com

Schweicher Straße 43a

54338 Schweich

Telefon 06502 / 93369-73

Telefax  06502 / 93369-74

Im Handwerkerhof 12

54338 Schweich

www.schreinerei-karrenbauer.com

Idarer Edelsteinmarkt 2021
Edelsteine, Schmuck & Gaumenfreuden!Edelsteine, Schmuck & Gaumenfreuden!

IDARER-EDELSTEINMARKT.DEIDARER-EDELSTEINMARKT.DE
31.07. & 11.09.

an der Weiherschleifean der Weiherschleife
Tiefensteinerstr. 87Tiefensteinerstr. 87
55743 Idar-Oberstein55743 Idar-Oberstein

>> V >> 

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

 Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu
Michael Rohles · Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell

Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

06502 / 6800
o. 6900

mediVAN

Taxi Service rund um die Uhr

Liegendtransport
Tragestuhl- & 

Rollstuhl- & Krankenfahrten TAXI
DRUCKENMÜLLER 

SCHWEICH

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A BIS Z
Ihre regionalen Partner auf einen Blick…

Rebekka Beck

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort

Tel.: 06502 9147-269 

Mobil: 0151 16305405 
r.beck@wittich-foehren.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne
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ab mtl. 149,– €
z.B. Renault ARKANA INTENS TCe 140 EDC*

*Abb. zeigtRenault ArkanaR.S. LINE mit Sonderausstatung. **Restwert desAltfahrzeugs undzusätzlich 4.000€ Neu-für-Alt-Prämie inkl. Renault-
Bank-Bonus bei Finanzierung oder Leasing. Das Altfahrzeug muss mindestens3Monate auf denKäufer zugelassen sein.Nicht kombinierbar mit
anderen Angeboten. Ein Angebot für Privatkunden bei Kaufantrag bis 31.08.2021 und Zulassung bis 31.10.2021.

Fahrzeugpreis 30.649,– € nach Abzug der Neu-für-Alt Prämie** 26.649,– €. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung von 6.093,– €, Nettodarlehensbetrag
20.556,– €,36 MonateLaufzeit (35Raten à149,– €und eineSchlussrate: 15.880,–€), Gesamtlaufleistung30.000 km,eff. Jahreszins0,99%,Sollzinssatz
(gebunden) 0,99 %, Gesamtbetrag der Raten 21.095,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 27.188,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der
Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bei Kaufantrag bis 31.08.21
und Zulassung bis 31.10.2021.
Renault Arkana ITENS TCe 140 EDC, Benzin, 103 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,5; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,3; CO2-Emissionen
kombiniert: 122 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Arkana: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,3–4,2; CO2-Emissionen kombiniert:
122–96 g/km. * Energieeffizienzklasse: B - A+ (Werte nachMessverfahren VO [EG] 715/2007).

Rudolf-Diesel-Str. 3 • 54516Wittlich
Tel.: 06571 6903-184
Weitere attraktive Angebote finden Sie auf: www.autohaus-raiffeisen.de

Auto Schäfer GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 12 • 54550 Daun
Tel.: 06592 981983
www.renault-schaefer.de

Auto Kordel GmbH
Im Gewerbegebiet 18 • 54344 Kenn
Tel.: 06502 4888
www.autokordel.de

Gottbillstr. 42 • 54294 Trier
Tel.: 0651 82730-0

Dieselstr. 8 • 54634 Bitburg
Tel.: 06561 9554-0

RAIFFEISEN
A U T O H A U S

EIFEL-MOSEL-SAAR GMBH

RENAULT ARKANA:
Jetzt mit 4.000 € NEU-FÜR-ALT-PRÄMIE**

Auch in diesem Jahr erreicht unser Ausbildungsratgeber 
die Schulen aus Rheinland-Pfalz.

Ihre Vorteile: 
• Nachwuchs direkt erreichen
• Von der Jugend für die Jugend
• Aus der Masse herausstechen
• Vorstellung der Berufe
• regionale Bezüge

Sie möchten mehr sehen? 
Schauen Sie sich den Dummy an:

MOVE IT
DER AUSBILDUNGSRATGEBER

AZUBIS 

JETZT SCHON 

FÜR 2022 

SICHERN!

https://share.wittich.de/ 
Move_It_DUMMY_2022

Ihre Ansprechpartnerin: Rebekka Beck
Tel.: 06502 9147-269 | r.beck@wittich-foehren.de



Schweich - 27 - Ausgabe 30/2021

Spitzenqualität aus der Region -
mit gutem Gewissen geniessen.

Von Montag bis Mittwoch

Hackfleisch 6,99 EUR/kg

Sommerleicht Sommerleicht genießengenießen

Von Donnerstag bis Samstag

Putenrollbraten 10,99 EUR/kg

vom 2. bis 7. August 2021vom 2. bis 7. August 2021

Grillen vom Fachmann.Grillen vom Fachmann.
Größte Grillauswahl Größte Grillauswahl 
in der Region.in der Region.

Waldpilzpfanne 0,89 EUR/100 g
Vom Schwein in herrlich cremiger Sauce

Kräuterbuttersteaks 0,99 EUR/100 g
Vom mageren Schweinerücken

Sauerbraten 1,18 EUR/100 g 
Extra zart von Rindern aus eigener Schlachtung 

Hackbraten 0,99 EUR/100 g
Auch zum Selberbacken für zu Hause

Römergriller 0,99 EUR/100 g
Täglich kesselfrisch hergestellt

Fitnesssalat 0,99 EUR/100 g
hausgemacht
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Frisch gemischt - bei dir vor Ort!

BETON DIREKT ZU DIR NACH HAUSE!
+49 6502 - 93 70 28
INFO@MOERTEL-MICH.EU
WWW.MOERTEL-MICH.EU

Die LINUS WITTICH-Leserreise

4 TAGE Dresden
3x ÜF, 10.09./15.09. . . . . . . . . . .ab 289,-

4 TAGE  
Thüringen & BUGA
3x HP, inkl. Eintritt BUGA & Rosarium, 

20.08./17.09. . . . . . . . . . . . . . . . .ab 398,-

7 TAGE Insel Rügen
6x HP, 20.09. . . . . . . . . . . . . . . . ab 729,-
5 TAGE 

Mecklenburgische 
Seenplatte 
4x HP, 07.10. . . . . . . . . . . . . . . . ab 398,-

5 TAGE Ostfriesland
4x HP, 12.09./18.10. . . . . . . . . . ab 429,-

Spessart
3 TAGE 2xHP 10.09. . . . . . . ab 319,-
2 TAGE 1x HP 23.10.  . . . . .ab 199,-

INFORMATION & BUCHUNG: Kylltal-Reisen GmbH  |  www.kylltal-reisen.de |  info@kylltal-reisen.de
Kylltal Reisebüro  |  Glockenstraße in Trier oder REWE Markt in Trier-Ehrang

BUCHUNGSHOTLINE: 0651 / 7 444 1 oder 0651 / 994 609 0

SORGENFREI BUCHEN:
Kostenfreie Stornierung bis 45 Tage vor Anreise –  

keine Anzahlung erforderlich!*

4 TAGE Lüneburger 
Heide Heideblüte
3x HP, tolles Programm mit vielen 

Leistungen, 13.08. . . . . . . . . . . .ab 369,-

4 TAGE Harz 3x HP inkl. 

„Hexenabend“, 16.09./22.10. . ab 359,-

Hamburg 2/3x ÜF, zentrales Hotel

3 TAGE 15.10. . . . . . . . . . . . .ab 249,-

4 TAGE 19.08. . . . . . . . . . . .ab 339,-

4 TAGE Altmühltal
3x HP, 26.08./11.10. . . . . . . . . . .ab 349,-

4 TAGE Bodensee
3x HP, 30.09. . . . . . . . . . . . . . . . .ab 398,-

5/6 TAGE Chiemgau
Chiemsee, Königssee, Bad Tölz

4x bzw. 5x HP, 29.08./27.10. . ab 469,-

6 TAGE Südtirol
5x HP, 05.09. . . . . . . . . . . . . . . . .ab 419,-

4 TAGE Rhön
3x HP, 20.09.  . . . . . . . . . . . . . . . ab 379,-

5 TAGE Schwarzwald
4x HP 03.10.2021  . . . . . . . . . . ab 498,-

3 TAGE Flandern 
Nordseeküste
2x ÜF, 3* Hotel in Oostende, 

27.08./08.10. . . . . . . . . . . . . . . . .ab 259,-
3 TAGE  

Oberammergau 
Passionsspiele
2x HP 13.07.2022 . . . . . . . . . . . ab 799,-

5 TAGE Gardasee
4x HP  09.10.  . . . . . . . . . . . . . . .ab 399,-

3 TAGE Hamburg                                                     

2x ÜF, zentrales Hotel, 19.11 . ab 298,-

3 TAGE Paris                                                            

2x ÜF, 13.08./03.09./29.10. . . ab 239,-

4 TAGE Allgäu  
Isny & Viehscheid Maierhöfen    

3x HP, zentrales Hotel, 15.09. ab 498,-

6 TAGE Zillertaler 
Bergwelt
mit Bauernmarkt und Almabtrieb: 
Kaisergebirge – Achensee – Mayrhofen – 
Blumendorf Reith

5x HP, 21.09. . . . . . . . . . . . . . . . .ab 549,-

8 TAGE Kurort Bad 
Wildungen
7x VP im Gesundheitszentrum Helenenquelle 

01.10./13.12. . . . . . . . . . . . . . . . . ab 729,-

UNSER REISETIPP:

4 TAGE Mayrhofen 
mit Zillertaler Almabtrieb

3x HP, 30.09. . . . . . . . . . . . . . . . . ab 359,-

Unsere „Reisen für Trierer“ 
mit dem „Trierer Original“  

Helmut 
Leiendecker

*ausgenommen Advents-, Weihnachts- und Silvesterreisen.

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Reuland Apotheke bei.


